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Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
zur Ausführung des Gesetzes vom 19. Sep
tember 1945, St. G. BI. Nr. 174, über die 
Aufhebung des Erbhofrechtes und des Land-

bewirtschaftungsrechtes. 

, Der Naü~nalLra't hat !beschios5.en: 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

§ t.Die §§ 1 unld 2 des Gesetzes V'OIm 19. Sep
tember 1945, St. G.ßI. Nr. 174, über ,die Auf· 
hebun:g ,des Eflbhdfrechtes und ,des Landbewirt
scha<fni.mgsrechtes treten gIeichzeit'iJg mit die'sem 
Bundesrgesenz' in Wi·riksa'rrik~eit. 

§ 2. Die arulf Grund ,deraufgehohenen Vor
schdften getroffenen Regelungen Ibleiben un/be
rührt, ISoweit sich nicht aus den folgenden Be· 
svimmungen etwas andleres ,efigibt. Die Anfech
wngeiner RegeJunlg 1~>nrlJ nj,cht daraulf gestützt 
werden, daß die V orlsch~ilften ,des EI'bhorfI'echtes 
zu Unrecht o,derumicht'~g angewendet worden 
seien oder daß ilire Anwendung zu Unrecht 
unterblieben sei dd,erdaß eine nach ,di'e5en' Vor
schriften er,foriderHche Genehm~g;ll'ng nicht vor
geJ,egren ·sei. 

§ 3. (1) Aus rechtiSkräJftiigen Ennsch,eidung:en :der 
AnerhenJbehöl1den findet die Zwmg5V'ollstreckung 
nach den V'ors,chr~ftender Exekrut'ionsorldnung 
statt. Dals gleiche rgillt 1:ür gerichtliche Ennschei
dung,en, laus denen ~&emäß § 43 d.er VeroI'ldnurl,g 
zur Durchf.ühr.ung ,der VerOridnun'g z,ur· Sicherung 
der LandJbe'Wirtschaiftung vom 20. Jänner 1943, 
Deutlsches R.G. BlI. I S. 35, dieZw:Lnlg::woll-
str.eckun,g zuläss,ig ist. '" 

(2) Zur Bewilligung ,der ZwangsvoHstiteckung 
ws En1t!sche!idungen der Ane:rlbenhehörden ,i'st das 
Bezi;IikJsg;ericht 'zustänrdig, bei :dem odalS' IAnerlhen
'gJeriocht bestanden hat, ,dJ:l1S hisher zur BeW'iHi:gung 
der ZwanrgsrvoUlrtreckun'g berufen war. Zur Be
wiUigungder ZwalllglSvollstr,eckungaus gericht
lichen 'Entsche~dungen .in iLandblewirosch:a'ftungs
sachen bleilbt ,das GeriichtZiUSrän,dJig, "das nach den 
bis'hel'igen V'Ütischri'henzustänldiig war., 

11. Ausführungsbestimmungen zur Aufhebung, 
des Erbhofrechtes. 

Wie d,e'rin k,ralf tt re te n :dI,es H ö fe- und 
Anerbenrec'htels in Tiroil und 

Kärnten. 

,§ 4. (1) Im ßood:esland TiroI wi'I'ld das Gese<tz 
vom 12. Juni 1900, L. G. SI. lf'Ür T.irdl Nr. 47, 
ibetreffe'11Iddie besonlderen RechtsrverhMtniSise ge
schlossener Hofe, in Ider Fa's'sunrg ,des Gesetzes 
vom 26. Jän11ler 1928, L. G. BI. Far Tiiro~ Nr. 16, 
una ,der ~erordnung vom 3. AugiUst 1934, 
L. G. SI. für Timl Nr. 38: lS:liffit ,den dazu er
gang,enen Vorschri,ften in .der lFaJs'sung vom 
13. Mä'rz 19~8 wieder in Kralft geseozt. 

i(2)' iDi,e Höifelkomm~s~ionen :sin,d neu zu be
stellen. 

§ 5. (1) Im Bundesland Kärnten ,wi~d ,da's Ge
setz vom 16. iSeptember 1903, L. G. BI. für 

,Kämten Nr. 33, hetreffe11ld ;die ~inführung be
sonderer EribteiluIllgsovors'chrifuen für doandwirt
schaft!licheBesitzun&en mii,ttlerer G~ße (Etb
hofe), in ;der Fa's$ung des Bunde'sgesetzesvorn 
11. J.uili 1930, B. G. BI. Nr. 235, samt den da'zu 
'ergangenen Vorsch~iJten inder if';1!Ssunlg vom 
13. März '1938 wieder. in Kralft ge·setzt. 

·(2) Hei Enblfä111en, .die si,ch vor dem In'kraft.: 
treten di,eses Bunde5gesetzes 'er,ei,gnet ,halben, fin
det ·dlas in Alhs. (1) rgeniannteGesetzauch iaußer
h:lJ~b des Geltunlgsherei,ches des § 8 Anw:.endung, 
wenn die Eina<ntwo'ttung noch 'nicht verlfügt ist. 
Die Bestimmungen des § 251~elten sinngemäß. 

§ 6. Wo in den ifolgenden ,Bestimmungen di·e 
V orschdßten des allgemein,en Rechtes bezogen 
lSinid, gehören -da:zu in den Bundesländern Tirol 
und Kärnten auch ,die durCh die §§ 4 und 5 dort 
wieder jn Kmtr gesetzten, Vorschriften. 

Erbholfve,rmerk. 

§ 7. Der Erbholfvermerk im Grundlbuch und 
die Ersicholichma,chun,gen 'Über ·dJie Zugehör:rgkeit 
von Grundstücken z,u einern Eribholf im Grund~ 
buffi (§ 53 des iErblhOifgesetzes,§§ 50 ff: der Ertb~ 
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hofverfalhr.ensordnung, A'rtike14 ,der Verordnung 
vom 27. Jul,t 1938, Deuts·ches R. G. BI. I S. 935) 
sind na.ch Ahlauf von ,drei Ja:hren~eit dem In
kraftltreten "dieses· 'Bun,desgesetzes von Amts 
wegen. zu :laschen., 

Ab 'g ren z U"ll,g der Erb,f .0 1 gen 'a c h E rh
h.olfreclht un,d nach tall.g,emein,em 

R·e·ch t. 

§ 8. D~e Vorschrilften ,des Erhhakechtes über 
die ErbfoLge kraft Anerbe,nrechues fimdenauch 
dann nicht mehr IAnwendung, wenn si,ch der Erb
fal,l .zwa:r vor dem In:knfttreten dieses Bund·cs
gesetzes ereignet hat, ·dieEin·anrtwortung aber 
noch nicht velifügt ist. für die Er<brfolge gelten 
,in ,dies'en FäUendie V orschrilften ,dies :allgemeinen 
Rechtes. . 

Let~twilli,ge Verfügung,en. 

,§ 9. (1) 'Le1Jztwi,m'ge Anordnungen über einen 
Eliblhof sind !bei Erlbfäl~,en, ,die' sich nach rdem In
Iknktreten ,dieses Bun'des'gesetzes ereignen,' als 
wirlksam an~usehen, soweit sie mit dem nunmehr 
geltenden Recht ,in EinMang zu bringen sind und 
,hilinslichtlichder Formerfordemi'sse idem Reeht zur 

. Zeit ihrer Errichtung oder dem nunmehr g.elten
,den ~echt entlsprechen. Einer 'im Erfb'holfrecht 
vorgesehenen Zustimmung bed:1lnf es Ili,eht. Die 
Versagurug einer so1chen Zustimmurug i'st ohne 
Wil1kung. 

(2) Abi. (1) gilt auch ifür Et\:)fälle, ,diesi'ch vor 
dem 111!kr:1lfttreten dieses Bundes.gesetzes ,ereign~t 
halben, wenn für Idie Erlblfolige ,gemäß § 8 die 
Vonschri!ften Ides allgemeinen Rechoos .Anwen
dung finden. 

(3) Für ,d~e Auslegunig der letlztwiJligen AnoJ1d
nlUng ·der "Verwaltung Uimd Nutzrueßung" oder 
:der "fbäuenIichen Verwalllung und Nutznießung" 
gelten 'sinngemäß \ die Bestimmungen ,des § 11, 

. Albs. (2). ' 

§ 10. (1) Dem >überlebenden 'Ehegattenals An
erlben nach I§" 12 ,der El1bhoHortJbi,J,d!unigsverofld
nung kommt 'an Idem einigeant,worteten Eribhof 
des V'orverstorbenen EJhegatt·en .für die ver
ibleilbende Dauer seines Rechtes ,die Riech·nsste[lu-ng 
eines V örerlben e.u. Nacher'ben sind ,der vom vor
verstoribenen Ehegatten oder von beidenElhe
gatten hereits Ibestimmte w~1:ere Anerlben, sonst 
dieP.ersonen, die nachdem ,aI!lgemeinen Recht als 
geretzliche Errbendesvorverstorbenen Ehegatten 
berufen wären, wenn dieser ,erst bei Eintritt der 
Nacherhfolge IgestJoriben wäre. Die ,Bestimmung 
eines weiteren 'Anellben ,durch dien überlebenden 
Ehegatten ist .ohne Wjr'kung. 

(2) Dem üiberlebendenEhegatten a,ls Anetiben 
nach den §§ 24 und 25 der ErlbholßfortlbHdungs
v:erordnunrg Ikommt an dem ein~antworteten 
Aruteil :des vorverstorbenen Ehegatten am Erhhof 
für die venbldbende Dauer seines Rechtes ,die 
Rechtslite~Lung eines Vorerben zu. Nacherben 

&ind :der von ,den Ihei,den EhegattJen oder von ,dem 
vorverstorbenen Ehegatten allein bereitJS be
:stimmte weitere Anerbe, sonst, ,die Personen, die 
cruach ,dem a!Ugemein'en R.echt ,als geSetz'liche Er<ben 
·des vorverstolibenen E'hegatten berufen wären, 
wenn di1e.ser erst bei Ei'nitritt der NacherbfOlLge 
Igest'orhen wäre. An seinem ,Antdlam Erbhof 
stJe!ht 'dem :ülberleibenden Eh~gatten freies Eigen
itJum' zu~ Die Bestimmung eines Anerben -durch 
heide Eheg.atten oder durch ,den überlebenden 
Ehegatten allein lfür dessen ,Etbholßbesitz ist als 
letztwillLg,e Anordnung für dieses Vermögen il,ach 
dem Tode ·des überlebemden ,Ehegatten wirksam. 
.Acnerlbenhesümmungen eines' Ehegatten allein 
zum Errbhoifibesi1Jz d~ :all·deren Ehega:ttJen 'Sin·d 
oIhne Wirkung: 

iR.ech tder V,erw.aQ'tung und Nu tz-, 
n ießung. 

§ 11. (1) Das Recht der bäuerlichen Verw,altul1Jg 
und Nutznießung ,d~s Ehemannes ,auf Grund der" 
§§ 4 und 22 der EnbihoHortlbl1dungsy.erordnung, 
en1Jmlt. Das gle,jche 'gil,t für ,das Recht der biiuer
li·ehen Vel1waltun'g und Nutznießung lauf Grumd . 
der §§ 9, Bund 26 der 'El1bhöffortibildungsver
or<dnung, wenn die Eheg,attin ll!Och :leibt. 

(2) Ein bereits ,eing.etretenes Recht ,d,er Verwal~ 
tui1g iU:nd Nutzrueßung .auf Grund: des § 26 ,des 
Erbhof,gesetzes oder ,auf Grull!d der §§ 11, 21, ;2.2 
und 52 ,der Erbhofre,chtsverordnung sowie· ein 
:bereits emgJetretene5 Recht der bäuerlichen Ver
Wlaltung un.d Nutznließung ,a·wf Grund der §§7, 
24 und, 37 ,der .ErlJhOiHortJbildungsverordnung 
bleibt bestehen. Das gleiche !gilt für das Recht 
der bäuedichen Ver<Wlaltung iUnd Nutznießung 
auf Grund der §§ 9, 13 'll.tl!d 26 ·der ErlihoHort
bi1dunrgsverÜ'~dnuirug; ,da.s naeh ,dem Tode der Ehe
.g,attin ,f,ür den Ehemann einget~et.en ·ist. Dem Be
liechtigten kommt fü~ die veribleibende Dauer 
:seines' Itechtes di.e Rechtsstellung ·eines Frucht
nießers 'gemäß ,den §§ 509 ff. A1BGB. zu. LEr h.at 
,rnem Eigentümer, soweit :dies der iBiU,1glkeit ·ent
spricht, n,-ach seinen Kräften Unterhalt :~u ge
währen' und ~hm, 'aucnwenn dieser nicht zu 
.seiner' häuslichen Gemeinschaft g.dhörr, Gelegen
heit zur bäuerlichen Ausbildung !Zu geben. Oben
Streitiß\k,eiten entscheidet das Gericht. 

(3) Für die im -Abs. (2) hiezeichneten Rechte 
'halten, mit dem R1ang vom Zeitpunkt des In
kmfttr<etens ,dieses Bundesgesetzes die Liegen
schaften', ~auf die .sich die Rechte in diesem Zeit
punlkt ,erstreckten. 'Sie 'sind im Grundbuch als 
Fruch:tgenußrechte im Sinne ,diesleoS ·:Bun.desge
setzes eiinzutrargein. 

(4) Die Grund1aJg.e für di.e !büchemiche Eintra- • 
gung hildet ·eine in 'Verbücherung~fäh.iier Form 
getroffene V.er.eimbarung der IP,arrteie'n übie'r iße
sta'ndund lniha'lt des Rechtes oder, wenn eine 
solche nicht zusta·nde kommt, eine ,auf Antlia'g. 
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eine~ der Parteien vom Gericht ,getroffene Ent-
scheidung oo'rü,ba. . . 

(5) Die Eirileitung !eines gerichtlichen V,erf,ah
r·em; nach Albs. (4) ist von Amts wegen ,im 
GI1undbuch lanz·umerken. W,ird im Verf,ahren 
dem Antmg auf ,Feststellung eines Rechtes \Statt
gegeben, 'so 'p.at,d,as Gericht 'die grundbücherliche 
Eintnagungdes Rechtes von Amts wegen zu ver
Gn1ass.en; Die Arnnerkung ,der Ei,nlieitung des Ver
fahrens ist ·unter einem ,zu :Iöschen. Die6e A,n
merkung ,ist ferner ZUil" Löschung' zu bI1ingen, 
wenn das V:erf.a:hren ohne F~ststelll\long eines 

. , Rechtes endet. 

,(6) D~e im A'b~. (2) hezeichnetenlRechtle er
löschen, wenn sie nicht ,auf Grund eines binnen 
dl'\ei Jahren n,ach,dem Inkmfttreten dieses Bun
desgesetz.es gestellten Antnages r.lu1f V:erhücheru'ng 
~der von AmtlS wegen lauf GruJ?,d ,eines gericht
hch,en Verf,ahrens, ,dessen Binileitun:g innerihalb 
der gleichen iFri,st gmn,dbüch,er'lich angemerkt 
worden ist, im Grundbuch ,eingetmgen werden. 
Dies steht nicht einer Ve,reinb;rrung entgegen, 
wonach diese Rechtlei ohne Verlbücherung gegen 
den Verpflichteten a1spersönliche SchuLd '<lJuf
rechterhalten werden. 

(7) Die vorstehenden iBestimmurugen ,übet Vler
büchenurug finden nicht Anwen,dun,g, wenn ein :m 
Albs. (2) be'zeichnetes Recht .schon vor dem In
kr.afttreten ,d!iJese6 ,Bundeggesetzes im Gru~dbuch,e 
eingetmgen woroen ist. Die. Eintr,3Ig,ung bleibt 
unberührt. , 

V e il" s 0 r ,g u n g sr ,e c li t e. 

§ t2.(l) Die lauf Grund ,der §§ 30' u,nd 31 ,des 
Erbhofgesetzes in derF,assung des § 44 der iErib
ho.ffortlbildungsverordnung und ,des Ar:tlill>.els 4 
der VerordIloUng vom 27. Ju:li 1938, Deutsches 
R. -G. Si. iI :S. 935, !bereits e,m.g<etreoonen VerlSor
gungsrechteder AJbkönimling,e und ELtern einoes 
Er'b1asser:s sowie \Seines üheI1lebend:en Eheg,atten 
blciben Ibest·ehen. 1D3Is ,g{dche gilt fü,r die auf 
Grund der §§ 9, 10, 13, 14 und 26 der Erhhof
fortlMlodungweI1or.dnung eiD:g!e'tretenen Versor
gungsremte eines neuen Ehegatten ·des riiberlelben
den Eheteiles und von Kindern ,a.us der neuen 
Ehe, die zur Zeit ,de\S LflIknafttr,etens dieses Bun
desgeseO'Jes bereits Igeboren sind. In &ies,en FäHen 
sind bei .de,r BemeSlSung ,des ~ltenteiles des neuen 
Ehe@attenuoo ,der ,Aussta.ttIun@i>a:nspruche der 
Kinder 'aow; d·er 'neuen iEh,e außer der Leistungs
fähilgkeit ,de's VeI1pflichteten grundsätzlich di,e 
Verdilenste'd.er :Berech,tilgten um den LBesitz' maß
gebend zu !berücksichtig,eq. Die ,Bes'chränlkung 
gilrt nicht J,fu Versol1gungsr,echte lauf Grund des 
§ 26 ,der Eibdtdffortlbi:l dung s,veroronung, wenn 
der .Besitz unter. ZUlgnundelegung ,der iBeniom
mung,en ,des§ 23, Albs. 1(1), der gleichen Verord
nung .rus von demülberliehenden .f:hegatten 
stIammend ,an'zus,entm il'it. 

3 

(2) Bei Streitigkeit,en :ausdenim Albs. {1) be
z.eichneten Verso11g.ungsrechten fI1ifft die Bäuer
liche Schlichtunogsstdle die erfor.der1~che Regelung 
unter hilliger Bel"ücksichtigung deLI: V,erhäkni~sle 
der Beteiligt,en. Sie ,kann auch Rechte ,aufheben 
oder einschräJfiken, wenn der Berechtigte ,ander
weitig g,es'ichert ist oder wenn dem Verpflich
.tetendie Lelstung nich,t meh'r 2uogemut.et werden 
kann, iri.~be'Sondere, wenn sie seine wirtschaftliche 
Kraft !üherstcigt. 

(3) Für die im Albs. (1) bezeichneteni Rechte 
h:a!ftenrnit ,dem :&ange vom 2eit.punlkt des In
krafttret.en6 dieses BundeQglesetzes die zu dieser 
Zeit zum Erbhof g,ehörenden ILiegenschaft,en. Sie 
sind 1m Grundbuch als Rea1lasten im Sinne dieses 
Bun,desgesetzes einxutr.ag,en. 

(4) nie Grun,dlage ,fürdi,e boiichertliche !Ein~ 
tragung b~lde't eine in verbücherungsfäihi,ger form 
getroffene VereinJbarung ,der P.aneien über Be
stanid, und Inhalt ,der Rechte .oder, wenn ,eine 
salche . nich'tzustande kommt, eme auf Antrag 
einer ,der Par:teien ,"on ,der il3äuerIichen Schlich
tun,gssteUe ogetr.offene Ent'Schei'dung darüber. 

(5) Di~ Bestimmoungender iAJbs . .(5) Ibi-s (7) des 
,§ 11 finJden sinngemäß Anwendung. 

,§ 13. (1) Die Bäue,rliche Schlichtunlgsstetle enit
scheidet 31uch bei Streiti:gkeiten üb'er v.ersol'gungs
rechte, die :im Sinne ,des§ 36 der Er1bhof['echts
v,eror.dnUllig 'auf Grund eines Obergahslvertraoges 
oder eines ruJlderen Vensol1g:ungsv1ertrages oder 
einer Verlfoü,gung von Todes we:gen zustehen. D:as 
gleiche Igiilt lrur Vers<lr'gungsrech.te aulf Grun·d 
,eines Zwischefilwirtsch~f.1lSvertra/ges oder einer 
Zwi'ScheIlJWir't'schalfrsregelourug gemäß' § 11 ,der !Ero
holflfortlbi~d'unlgsverordlmng oder auf Grund der 
gerichtlichen Übell'g,abe e,ines Erhhof.es glemäß 
,§ 43 der ,glei'chen Verordnunlg. Di.e Bä'UJ~1iohe 
Schli'chnungsstelI.e koann ,die Versorg,ungsleistun
,gen, ,soweit dies unter ,Bel1ück:sichr1gung ,der Um
I.9tändedes Ealles ,der iB'iJll~~keit efitlspricht, auf 
Antrag :anderweiti.g ;festsetzen. D~es girrtö'nshe
sondere ,dann, wenn sich ,di.e Verlhältni's5e,' die 
für die Bemessung der Lei'stun:gen maßgebend 
waren, seit ,dem Albschluß . des Vertrages ,od,er I~eit 
der :Errichtuilig ,der VeI1rugillIlJg von Todes wegen 
wesentlich verändert haben. 

(2) Für die [u Aibs. (1) <bezeichneten Rechlte 
h~ften .glleichlfaHs mit ,dem Rangte vom Zeitpunkt 
.des Inikralfttr,etens dieses Bu'n.desgesetzes ,di'e. zu 
,dies,er Zeit zum 'Erbhof g,ehö,rte:nden iLiegenschaof
ferr. Sie sind im Grundbuch,aols ReaHatst,en im' 
Sinne dieses Bundesge.setlZes einzutI1agen. 

, (3) Kommt die bücher'liche Ein:tra'gU~g im Ein
vernehmen IZ!wischen ,dem Berechtigten ,und idem 
Verpflich:teten· nicht 'zustande, s.o :hat ,die Bäuer
Hche IScbllichtun'glSsteHe3;Ulf Antrag einer der 
Parteien zu ,entscheiden, .ob ,di.e VorauS!Setzungen ' 
für ei'ne /blücherliche :Einltragun;g :geg;elben . sinid 
.und rw'ie sie zu IIauten. hat. ·Eine festgesteUte'Ein
tragung ~'st v,on Amts wegen zu veraniI:ass·en. 

2 
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(4) ni.e BestimmullIgen d~r Abs.(5) ibvs (7) äes 
§ 11 finden sinngieIIl:äß Anwendung. 

§ 14. (1) SO'weit Versorguil'gs~,echte (§§ 12, 13) 
b'el'ettsden Gegenstand der Entscheidung eines 
Ge6chtes OIder einer Bäuerlichen Schlichtun'gs
,stelle g,ebildet.hahen, können sie durch di.e iBäuer-
1icile SchJIichtungsstelle nur dann IaI1Jdel1weitig he
stimmt werd~n, Wenn sich die Verhältnisse, die 
für die ßeme~sul1igder ILeistungen maßgebend 
war,en, sleit -der' Entschei,duI1Jg wesentlich ver
än:den haben. 

(2) Wird· dul"ch eine, Ent!Scheidung gemäß 
Abs. {1) di'e Grundlruge für neu,e Ibücheriliche :Ein
tDaJgungen f.e6tgesteUt, so srnd ,sie durch die 
Bäuerlvche Schlich:tungssteLLe von Amts we~en zu 
veranlas5,en. iFlÜr den Rang der Eintra,g:ungeri gilt 
§ 29 des AlliLgemeinen Grun,dbuchsges'etzes. 

E n t 'S c h äd ig u n Ig w eie h end e I' Erb e n. 

§ 15. (1) ,Ist das E~gen~um an einem Erbhof 
zu1etzJt im IEribwege auf einen neuen Eigentümer 
Ülbel1gegangen und 'stellt die au1f Grund ,des Erib
holfrechtes genfoff,ene Rege'l:ung ,für einen An
g,eihörigen ,des tErlh'lass,ers, ,der nachdem a.llge
meinen R'echt bei gesetzHcherEr,lyfO!~ge !dessen 
Erhe oder ein Miterbe gerwtelSen wäre, nach 'ibäuer-

,lEcher LebensorctnunJg eine ',als ungerecht und un
b~l1ig anzusehende schwere Härte ,dar, so kann 
i
'
l1m auf seinen Antrag ,durch die Bä'll,erliche 

SchllichtungssteHeeillle vom Erthen zu leistende 
Entschädigung 'zuerkannt werden. 

,(2). Wenn I!der Erbe, das, was er erhalten 'hat, 
selbst nicht meihr lbes~t;zt, ist nur der Wert in 
Anschlrug zu bringen, den ,er noch :besitzt oder in 
unredlich'er Weis·e aus odem Besitz gelassen hat 
(§ 952 ABIGB.). . 

(3) Die Höhe der Entsch'ädilgunlgist na'ch 
bi~Egem Ermess,en so zu bestimmen, daß die 
Härte n'a~ TUl1iEchokeit behoben wi:rd'. DUl'ch die 
En'tschädlgung darlf si,eh: ,die La:ge Ides Entschädi
gungswerlb.ers nicht ,günsltrger :gestalten, 'alls sie sich 
hei, entsprechender Berücksichtigung a:J.les dessen, 
was er unlcer Leihenden oder von Todes wegen 
erhalten hit,' nach dem 'aJH:g,etnleinen Recht bei 
g,esetzllicher 'Erlhfol1ge el1getben ,hätte. . 

(4) Bei der Bemessung d.er ,Ent:s,chä:d~gillnlg ist 
auf die Leistungsfäihigikeitdes Eriben, voralilem 
auf die AUlfrechioer,haltunlg seines W,i!l'tschalfts
oetrielbes 'sO'Wie ,darauf Bedacht ~u nehmen, daß 
die Entschädilgung den Erben iuslbesondere nicht 
zum V,erkauif lebenswichtiger Teille s,einer Wirt
schaft oder 'zur Veräußerung unter beson;ders ulf
günsügen Verhältnissen. zwing,en ,darf. 

(5). Kommt' eine Enlt~chä,dilgung für meihrere 
Angelhöi~ge d~s E~bI1ass,ersin Betracht, SO 5st dies 
bei ,der Bemessung der Entschädigung für einen 
von~hnen entsprechend zu bel'lÜcks!ich~i'gen. 

(6) DileFäJl['igke~t der Envschädilgung kann auch 
a'llIfgescholben werden. In ,diies,em Falle ist zu ibe
summen, oIb und welche Verz.'imunlg in der 

Zwischenzeilt stait'tzufinden hat. NötigenIfalls kann 
dem Erlben eine ;angemess'ene Sicherstellung der 
Entschädigung aj]fjget'r:agen oder die Gewäihrung 
Längerer'Leistungs,fristen von einer entsprechen
den Si,cherheitsleilstung abhängig gemacht wer
dien. 

(7) !Die Entschädi,gunig un'd die Verzinsurug einer 
gestundeten EntlSchädi,gung können ,matt in Geld 
a'uch in Ibew~g1ichen oder unbeweglichen Sachen 
oder Rechten 1gewährt weI1den. 

.(8) Tn da's Venfalhren können auch Rechte der 
Anspruchswel1ber am 'Erbhofibesitz, wie Frucht
genußrech,te, Versorgungsrecht,e u. a. einlbezogen 
wenden. 'Sie können im Zusammenhang mit der 
Zue~kennung einer Entsehädilgung geänclert, auch 
beschrä~t und,a'lllf,gehOlbenwerden. 

(9)f),er Antr:ag auf Enosch~di,gu:ng ka:nn nur 
binnen drei Jalhren nach dem Tn~raifttreten ,di,eses 
BUnldes,gesetzes heider .Bauerlichen SchE,chtungs
stel~e .gesteiHt werden. !Die EinLeitung und Durch
mrung eii1Jes Verfaihrens wird dadurch nicht g~
hindert, Idaß ,der Erbe stil1bt, bevor ein Antrag 
gesvelilt oderei,n ,gegen 'i,hn eing,eleit,eves Ver
fa.hren heerudlet '1st. 

§ 16. (l) Bei der Hemess,ung ,der Entschädigung 
kann von den Besuimmungendes § 15, Aib~. (4) 
aIb.gegan:gen werden, wenn' sich bei Anwendung 
dieser iBestimmu~~en eine nach !häueriicher 
Le'hensordnung t:r.::i·gbare Lösung nicht ergiht. In 
diesem Falle ikann 'au!Snalhmswei'se auch der ge
samt,e zu veransch11alg,ende Wertails Entschädi
gunlg [§ 15, Aibs. (7)]zuetkannt wet1den. 

(2) Hat der Eribe dgenes, :nicht laus ,dem Erhhof 
stammellldles V el'mögenallif . dien lBesitz :aufge
wen1det, so muß ihm a:ber jedenfalls ,ein Wert 
v,erlbLeilben OIder ein Fot1meiner GeMIeistung duödI 
die En~sch~,diigun:g'SIWeriber 'zuerkannt wer:den, 
wodurch der Auifwand gedeckt .jl$t. Auf eine dlem 
Erlben zuerlkannte Geklileistung findet § 15, 
A'bs. (6), sinmgemäß Anwendung. ' 

M '<1 ß n 'a ,h m ,e n .cl e r S t a TI des auf sie h t. 

a) Wkosch3lft~ühertwachung, Wirtsch:alftslfü!hrl,lng 
dqrch einen T r.eulhänder, Entziehung ,d~r Ver-
, W'~ltul1ig un'd Nutznießung. 

§ 17. (1) ißieistleihtauf einem Erbhof eine Wirt
schalftsülberw,achungdurch einen Vertrauensmann 
(§§ 74 Ibi,s 76 der Erhhofver:f,ahr,ensordnuIUlg) oder 
eine Wirtscha.fos1fülhfung durch ,einen Treuihänder 
,(§'§ 77 ibis 84 der Eribhofverfalhren'sordnung) oder 
ist dem Eigentümer di'e VerwaiItung unid Nutz
nießung ,des Hdfes entzqgen [§ 15, Abs.' (2), des, 
Erlblhof.gesetzes, ,§§ 85 :bis 94 der EribhOifver
fahrensordnunlg], so verlieren diese Maßnahmen, 
wenn Is,ie nichit Idurch Zeitablaulf oder ,aus einem 
anderen Gru~id,e 'Schon früher enden, drei Monate 
n'ach'dem Inlkraifttreten ,di~es Bun'desgesetzes 
ihre Wirlksamkeit. Nach AJbilauif dieser frist sind 
diebücherli>chen AllImerkungen üherdi~ Anord" 
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nun1g der Wirtscha!fit~führun'g und der Üiber
traJgung der Yerwakung und Nuczn~eßung auf 
A'nttag Ides Eigentümers oder von Amt wegen 
zu lÖI;chen. 

(2) Das Gericht kiann di'e im Albs. (1) -genannten 
Ma,ßn'ahmen 'auf Antrag Ides Eigentümers auch 
schon früher au1fhe!ben, wenn :wichtLge InteresS>en 
des Eigentümers ies erfordern. In diesem F,alle 
hart das Gericht von Amts wegen ,die Löschung 
büche&icher Anmerkungen, die Is,ich mf die auf
gehobenen Maßn'ahmen beziehen, zu veranllaSISen. 

(3) Auf Antrag ,einer der Parteien hat ths Ge
richtgemäß§ 75, AbsO(9), der El'blho:fverfiahrens
ordnunlg ;d~e Beträge festzusetzen, die der Eigen
tümer dem Vertrauensmann ,ah Ersatz 'ang,e
messener barer IAuslagenzu erstaUe'n 'hat, f'erner 
gemäß §83, Albls. (1) urud (2), der E~blhafv;;r
foahrensorldnung zu bes:timmen, oIb der TreiI
händel' vom Eigenltümer ,eine al)lgemessene Yer
gütung 'für s'eine Tä,ti<~k~it sowie 'ei'ne cErscattung 
har~r Ausl>a:&en verJa,ngen kann, und die Höhe 
der Verg'Ütung und der Auslalgen fest,zusetzen. 
Die AnsprlÜch,e auf Auslageners,atz und Yergü
tunlg verjälhren in :sechs Mon'aten nachdem 
Inkna1fntre't,en di'eses ,Bundesgesetz'es. 

(4) Der abtr-etenlde Treuhän:der ,hat Ibinnen drei 
Monaten nlach iBeendigung der WirtschaftsfÜih
rung dem Gericht die im § 82, Ahs. {3), 'der 
Eribhofverfahr.ensordnung vorgesehene ;SchJluß
rechnung zu lIegen, wenn nicht der Eigentümer 
ihn V'On der gerichtlichen Ers'tattun'g ei,ner 
SchIlußrechnung ihefreit. Mit der 'Schlußrechnung 
zusammenhäni&en'de 5tl'eitigk,eiten entscheidet das 
Ge6cht, dlemdie 'Schlußrechnung zu legen i~lt. 

, (5) Für Vel'pachtu11igen durch einen Treuhänder 
older Nute;verwaIter gelten sinnlgemäß ,die Be
stimmungend'es'§ 28. 

b) Entziehung des Eigentums ,a.m Ef!bhof. 
§ 18. (1) Ist ,das Ei'g,entuman " einem ErhhOif 

gemäß dem I§ 15, Alhs. (3) und (4), des Erbhof
'gesetzes und ,den §§ 95 Ibis 98 der Erbhof'ver
faJhr,el1's,ordnung auf einen neuen E'j,gentümer 
übertra'gen 'Wor:den, so bleiben die zur Regelung 
der Rlechts'~enU11ig des fruheren EilgenotoÜmers und 
~eil1'er Angehörigen auf Grund ,de6 § 98, Abos. (1) 
bils {3), ,der ,ErlbhoifveflfaJhrensorcLniung 'geltroffenen 
Maßnahmen beStehen. E"jn Heitf'<lJgdes früheren 
Eigefiltümers zu iden Bewirtschaftunlgs'kostien n'ach 
§ 98, Abs. (5), der Erbhofverhhrensordnung ent
fälHIt, 'befieks gelleilstete Beitd~ge können jedoch 
nttcht zuruck,geJfol'dcrt werden. , 

,(2) Für WlQihnungs- und Unter.ha.ksr,echte, die 
aulf Grund Ides§ 98, Albs. (1) und"(2), der Erb
hofv,erfahl'emordnu'fig hestlehen, haft,en mit dem 

,Range vom ZeitJpunikt. Ides Inkratttretens di.eses 
BUnidesg~et!zies Idie zu dieser Zeit Zum Erbhof 
g~hörenden Li eg,enschaditen. ISi,e sind im Grund
bu,ch als Reama~tenim Sinne dieses Bundesge
set,zes einzutragen. 

(3) Die ,Bestimmungen der§§, 13 und' 14 
gelten sinngemäß: 

5 

§ 19. (1) Dem früheren Eigentümer kann auf 
S'eilnen Antra,g durch idie Bäuerliche :Schlichtungs
~teHe .das ,entzog,ene Eigentum 'wieder eingeräumt 
werld;en" wenn nach bäuerllicher Lebensordnung 
zureichenld.e' Gründe ,tür ,die getroffene Maß
nahme nicht anzuerlkennen sinld' und bei ße
niicksichti;gumgall.er 'Umstände des, einzelnen 
Falles überwieg,en'de Grunde ,für idie Rüd<"über
tmgung des Eigerrtumessprechen. Sie ist ,auSig,e
s,chlo'ssen, wenni!ffi Zeitpunkt Id~ Inkrafttretens 
.die'ses iBundesgesetz,es ,der neue Eig,erutümer be
rei~ veretorben und ,die EinlantJwortung sein,es 
NachJlassels schoJ1) verfügt ilst. 

.(2) Die Rücküibemr3!gunJg ,des E,j'gentums be
schränkt sichaUlfdas, was der neue Eigentüm.er 
noch im Bes~tz !hat oder zu seinem Nachlaß ge
hÖl't. Zum EI1s,atz ist vorzu1schrdben, was der 
neue iEig'entümer in unredlicher Weis,e ,aus dem 
Besiit'Z 'gdas's'en hat (§ 952kBG~.). § 1,6, A<bs. (2), 
gilt sinngemäß. 

, (3) Die Einleitung des Verlfalhrens auf Rück
ü.bertralgung des 'EigentumsistaUJf Ersuchen der 
Bäuerlichen SchlichtungSlSte1le im Grundbuch an
zumerken. Die Anmet1kullig hat die W'irkungen 
,eim,er Streit'3mlffierlku11ig nach § 61, Abs. (2), des 
Allgemeinen ·Grundbuch~gesetzes. ,§ ,65 des Allge
meinen Grundbuch~gesetzes gilt ~i:nfilgemäß. 

(4) Der !frühere Eigennümer kann den Antrag 
lauf Rückübertmgung des Eigemum's hei der 
Bäuerlichen Schlichtungsstel,Ie n,ur binn,en einem 
J a:hr nach Inkir.afttreten dieses Bundies.g,es,etzes 
stemen. Die EinIeitung und Durchführung eines 
Yenfa,hren'S wir:d d3Jdurch ,ni,cht ,gehin'dert, daß der 
neue Eigenr.umer stifibt, be'V.or ein: Antrag gestellt 
oder ein gegen ihn ,ein:gd'eiltetes Y'el'fa'hr,en be
enidet itst. 

§ 20 (1) Kommt' es nicht ,'gemäß § 19, zur 
Rückübert!1agung des Eiogentumes, 'So kann einem 
An,gelhörilg,ende's ,fruheren LEigenuümeI1s, d1er im 
,Falle des Todes ,des früheren EUg,entümers- zur 
Zeit der Entzidhung ,des hgentums nach dem 
alLgemeinen Recht bei g,es'et~licher Enbfol:ge 
,d~~en Erhe oder ein Miterlbe ,gewesen wäre, auf 
seinen Antrag durch die Bäuerlich.e SchJlichtull'gs
'steHe eine Ents,chädrgungdurch .den neuen 
'Eigentümer zuer'kannt werden. 

.(2) Die §§ 15 und 16 fi'nden sinngemäß An~ 
wendung. Ober Anträigeauf ,Entschädigun,g nach 
Abs. (1) kann ,erst entschied'enwerden, wenn 
Ifestst,eht, daß das Eilgentum nicht g.emäß § 19 
v'om neuen ,Eigen'tÜJmeraUlf den früheren Eigen
tümer rückübertra.gen wil1d. 

. ü ;b e .r ,g a n 'g de sEi g ,e n t ums a m E r b
ho,f in an der e n F ä 11 e n. 

§ 210 me §§ 19 und 20 finden sinngemäß An
wendung, wenn das E,i'gemum 'an einem Teil des 
Erbhofes oder am g,anlzen LErbhof zuletzt knft 
Gesetzesauif Grund des § 22 ,der Enbhofrechts
verordnung oder durch ,gerichtliche Anordnuolg 
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auf Grurud der §§ 15, 27 OId'er 43 der EJ:1bhoflfort
biIdunglS·verordnungzu .Leibzei·tendes Ei,gen
w,mers auf einen neuen Eigentümer übergegan
gen i'st. -Das ,gleiche gilt, wenn das Eigentum an 
einem EJ:1bhof' ozu[etzt durch einen über@a:bsver
trag aulf einen n,euen E~g'emümer übertragen 
wot1den ist. 

. Ger ich t ~ ich·e s V e Ir If a hr e n. 
§ 22. (i) Soweit nach diesem Bund'esigesetz das 

Gericht :zur 'Emscheidung lberufen ist, ist da,s! Be
zirk'slgericht zuständiig, !bei dem .das Ifür den 
früheren Erlbholf· 'zu'Ständi:ge Anel1bengericht be
stand·en hat. Es entscheidet im V.erfahr·en laußer 
Streits,ach,en, ,allfällig ,nach Anhörung.eine!!" brud
W1irtschlJ~tJlichen Berufs1körperschi,ft 'Oder von ge-

. ei'gneten und mit den Verhältnis~en v·ertnauten 
S3!chv~rständig.en. . Eine V,erweisung auf den 
Rechts\weg findet nicht stlitt. Vor Bes'telllu\l·g von 
Sach.veI'S<tändi~gen und über Sachver'st'änldig.engut
achten s~nddi'e Parteien zu ,hören. 

(2) Da!s Gericht hat nach Tunlichkeit dle Her
st,,,lhllDlg eines güUtigen überein'kom,menls, zu ver
suchen. 

(3) Zu den Vel'handlungenkann die Partei auch 
in, Begleitung eines· .Bevollmächtigten erscheinen. 

(4) Inwieweit Idie K09ten des Verrahl'ens von 
einer Partei zu ersetzen o'der unter :die Partei,en 
zu teilen sind, entscheidet .da:s Gericht uachfreiem 
Ermessen. Die Kcolst·en ·eines Ibei.gezogenen Ver
treters Ihat !di,e Partei ,&tets sdbst 'zu tralgen. 

(5) Gegen die iEnt'scheidiung -des Gerichtes 
zweiter Tn~t'anlz findet kein R,echtsmittel staltJt. 

B ä U e,r l~ c 'h e S c ih I i c !h t U nl g ss, tell e. 

§ 23. (1) Bei j·e,dem Amt der La.nldesregierung 
und Ibeim M'lIgistratder Stadt Wien wir:d eine 
Bäuerlliche SchliciJitungssteltle gebildet. Si,e 'kann 
auch außerihaQtb des Si;t:zes des Amtes der 'L'andes
rl~ierun:gSitzung.en abhahen. Die BäuerEch.e 
Schllichtungsstelle besteht lIU'S einem vom Ober
llahldiesgterichtstprä'sidenJten ernannten Richter als 

. V,orsitzenden; 'einem vom LandeShauptmanm 
(Bür:germ.eisltJer ,"on Wien) ern'annten r'echts
kunditgen Ver'wa'1tungsbe'amten u11ld 'zwei VIOn der 
Lande'Sl'andwirt'sch'aifrsk,ammer :bestellte'n I M~t
gJ,i,edern. Für je'dies MingJJie,d s,ind nach Bedart ein 
oder mehr'er.e· iErsatzmiotglieder zu bestellen, odi·e 
im F1alile der. Ver.hillliderunlg des MitgUiedes,an 
dessen 'StelIe treten. 

'(2) .oie Be'Stellung zum Mi,t'gilieidgilt Jür :drei 
Ka'lenderjl~hre. 

,(3) Die Mitglieder sind in Ausübung ihres 
Amtes unab'hängilg un'd an keine WeisuI1gen ge
bun:den. 

(4) Di,e Mitlgliedsch:lik zur Bäu,er:lichen Schlich
tungsstdle i'st ein unbe~oldetes Ehl'enamt. Die 
den Miltgiliedern zu ers·etzenden ReiiS'e- und AUlf
enotihaLtsig.ebühl'en werden durch Vel'ol'clnullIg, fest
gesellZt .. 

(5) AU1f ,da:s Vel'falhren vor der Bäuerlichen 
SchJ.~chtun'gS'Stellle finden .di,e Bestimmungen des 
AlLg.emein.en Verwa1tullJg~v,er,fahrens,geset21es :sinn
,gemäß Anwenduntg. 

(6) Die BälUeriLiche Schlidlltu~gsstene hat nach 
TunlichJkeit ,die Herstellung eines gütilichen Ülber
einlkommelliS zu versuchen. , 

(7) DileBäuerliche Schltichtungs'Steille faßt ihre 
BeschlüS'Se mit einhcher Mehrheit der Stimmen. 
Der Vorsitz'ende giht seine' Stimme zuLetzt alb. 
Bei' StimmenigleiChlheit gibt die Stimme des Vor
slitzenden ,dien Ausschlag. Der Vorsitzende .kann 
aUe~n VergleidwverihandIurtg,en fiihren und zu
s1Jari.!degekommene Vergleiche. beurkunden. 

(8) IniW~eweiot :die Kosten des V,elifoaihrens von 
einer Partei zu er:s'etzen 'Oder unter die Parteien 
zu teilen sind, eutsch,eidet Idie Bäuel"'r,ichleSchlich~ 
tunigssteHe n'ach fr·eiem Ermess,en. Die, KoS/ten 
eines ibe.ig~ezogen:en. VeortreteI1S bat ,die Partei 
stets selbst (Zu tragen. 

'9) Di~Beschej.de der Bäuerlichen SchJ,ichtungs
stelIe und :die ,"on ihr gesdilossenen Verg,leich·e 
e,ind. Ex·ekutiolliStiteI im Sinne' des § 1 der 
ExelkutiilOniilOrdinung. Sie sind lilos. öffen'tHche Ur
kunden im Sinn<e des ,§ 33 des tAl'lgemei·nen 
Grundibuch.Slgesellzets ·aruzU'sehen. 

(10) Örtlich !Zuständig islt die Bäuer[iche Schlich
tlUn,gs'steHe, in .deren Sprenigel ·dals, für . den i 

frühet1enEribhof zust:indiog g.ew~s'ene Anerben
gerichit ~einen Sitz ·bante. 

§ 24. (1) Gegen 'die 'Entscheidung einer Bäuer
lilchen SchlIichtunigsste1Le ika'n!n von j-eder Partei 
die B.eruifullig ,an die B~uerliche Oberschli,chtungs
~te'lle, erhoben werden. 

(2) Die Bäuerliche Obers·chlichtungsstel1e wird 
beim Bun'desminlisteriilm ,für Lanld~ und Forst
wirtscha.ft in Wien gebrIdet. Sie Imnnaußerha<lb . 
von .Wien Sitzungen allhallten. Si~ :J:ies'~e:ht am 
ein~m vom Präsidenten des Obersten Gerichts
hoifes ermll'nten !Mitglied ,des Ohersten Gerichts
haIfes als 'Vlorsitzen,den, einem vom Bundesmini
ster für L:md- und FOl1Stwirts·charft ernannten 
rechtiskundigen Verwalturugsbeamten unk:! zwei 
von den Präs~denten 'der Landeslandrwirtschafts
k'ammern gemeinls'am besteillt.ep Mi~gliedern. Für 
jede~ Millglied sind nJach Bedarf ein oder mehrere 
Ers'atzmi~glieder . zu bes·rellen, die im Falle d<er 
Verihlinderun:g des Mi<tg!iedes an dessen Ste,JIe 
tlreten. 

(3) Die Bestimmungen des § 23, Abs. (2). bis 
(9.), finden An'Wellidung. , 

A nh ä 'n Ig i,g 'e . Ve rl a s 's e n :s c haft s a b. 
Ih 'a n d 1 u n Ig ,e n. 

§ 25. Geinäß den VOl1s,Chriiften des' Erbh6f
rechtes anhängige Verhssenschalft:sabha;nldlungen 
sind f1or.vzusellzen. Soweit es . durch die Bestim
mungen des § 8 nötig wir·cl, sind sie ne'U durch
Z:U1fiühren. In den unter § 8 ·faBenden Vel'f'ahren 
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. 'sima bereits albg,eg'ebene IErhs,erklärungen wir
kun~ilOiS. Daos g1elichegillt für Vereinlbarungen i'j11 
HinJblick auJf eine Erbregelung 'gemäß dem Erb
hofrecht. 11). di,es,en VeI1f~hrell anhängige Rek)lrse 
sind vom Relkurs&ericht durch ,Beschluß insoweit 
als gegensivandl<ilOis zu erklären, als sie erbhof
rechulich·e Fragen Izum GCigel1'~tand halben; 

A n h ä TI g.i g e a n ,e .r Ibe n'h, e h ö If.cl llc h e 
. Verfahren. . 

. § 26 .. (1) Soweit ane.I1benlbehördliche Verhhren 
noch 'alls nicht kriegsdrj,nglich :zurückgesteLlt oder 
aus 'einem .anderen Gru'nde um erbrochen sind, 
endet die Zurückstell'Ul1Jg OIder Unterbre::hung 
rrii:t dem Inkralft.treten laie~es BundeslgClsetzes . 

• (2) nie :bei einem Anlerlbengerich:t anhängi.gen 
Rechtssachen sind von .i,:f,em Bezilrksgericht, bei 
ck.mdas :bis'her IZUJSttändiiJge 4hlerbeng-ericht be~ 
stam;fep hat,a'n die nunmehr ,~\1ständige Behqrde 
zu ülbenwei~en. ,Fehllt CIS an einer, solchen, <iP 
hat dieses Bezirks,gericht: seIhst im Verfa'hren 
außer Streit's,achen zu ·entscheiden. 

(3) Ve~a!hren, die Idurch die Aufhebung des 
Ell'bhoifrechtes geg.enstands'llOs Igewo;l1densind, 'Sind 
durch Bes'cht!uß einzustellen. Andere Verfahren 
sinld fortizu'seozen. Soweit' es Idurch die Knderung 
des lanzuwendenden Rechtes nöüg wird, sind sie 
neu durchzulfülhren. 

(4) Rechtsmit,te~friSten, die noch ni,chr-- ahge~ 
Lauten sind, beginnen 'n,ach den 1'llunmehr 
gelten,den Vorschriften mit dem Talge des 

- Inkrafttret,eniS di,ese<s Bunde5igesetzes. Innenhalb' 
'dieser F·nisten können nUr nachd:en .nunmßhr 
gdtenden Vorsch~iften zulässige &echtlSilTlittel er
hOlben 'Werden. 

(rl) Entscheidur1igen des Reich&erhhofgerichtes 
über ,Beschrwoerden ,gegen ,En~cheidunlgen der im 
Gebiet der Republilk 9sterreichgelegenen An~ 
erbenlbelhörden sin:d unwi.rlksa.m, wenn sie nach 
dem 27. April 1945 edas'sen 'worden sind oder 
zwar Jrülher geifählt wul!iden, alber den österre~chi
schen AneribenibelhördJen nicht Stpätestensam 
1. Oktober 1945 zlJigeikommen ~ihid. 

(6) Hat in einem Verf,ahren, da's .ntach Albs. (2) 
fOlr,oz·usetzenUst, über dne ,an 'da.s ReJicb:~erhhof
ger'icht ger~chtete Beschwerde dieses Ge'richt noch 
nich,t !entschieden oder j,st seiine Entschddung 11Jach 
Albs. (5) u.nw,irk~am, so hat die nach .,den nun~ 
mehr 'gdtend'en Vorsmrif,ten in 1ietzter Instanz 

, zuständrgeBehörde ·zu entscheiden. Bei [ßle:schwer
den gemäß§ 11 und § 16, Ahs. 1(2), der Zweiten 
,KnieglSverei'hi~achungs~V.eroridruung für ;das, Erib~ 
hofrecht vom 27. SepOerniber 1944, Deutsches 
R. G. m. I S. 238, ist Id.i!e, lin zweiter Tnstlanz zu-

: 'stä'Illdige iBe<hö,nde zur Entscheidung iberuf,en. , 
(7) Verftahren .ülber Gebühren unld' Aus~agen 

(§§ 99ff. der ,Erbho;flVerhhrensordnurug) sind 
von dem Gericht,beli. dem ,qie für sile zustän,dige 
Aher<benbehörldte bestlaoo~,hat, unter Zugrtinde
legung der ,bi,sh~.lrbg,en v: orschr.ilftlen .dl\ft~ufÜh1 

( 

7 

ren. An die Stellie .d.q;Iteichsenbh,oEgerichWi tritt 
der Oberste Gerichtshof. 

(8) Dem Reichsdbhofge~icht <;lld'er andere[la~):s
ländischen Ger,icht,en od.er iBehörden tiihensen
dete ·.AJkten iilber Erbhohachen smd .auf Antrag 
ei,nes ißeteiligte,n. zu erneuern, wenn $ie l11'qch 
n'icht zur'ückt~L~ngt sind. :Die iß!e's·~immun:gen q,er 
§§ 20 hi~ 33 der Verordnu:ng VÖlJl 9. tA~gu:st 
1927, S. G. BI. Nr. 248, sind sinngemäß a:nzu-

. wenden . 

111. Ausführungsbestimmun.gen zur Aufh~bung 
des Landbewirtschaftsrechtes. 

Be wir t s t h a f t ut:nl,g s m ,a ß rn ,a h me n. 

§ 27. (1'/ Bestebt auf einem ,l;lnd~j,rtsch;~,ft1ichen" 
Betrieb OIcler auf ei,nem Gru1lldstück auf Grund 
der Verordnung zur :Durchf,fth.rung ,Ider Veror.d
nun'g 2:ur Sitcherung a:er La.p!d'bieIWinschaftlU'lltg 
vom 20. Jänner, 1943, 'Deutsches R. G. ß!l. I 
S. 35, (im foigen,den Plit "Vet:o~dn').Jng" bezeich
net) ein,e Wirt5ch'alft$ü!be~w.acl::lI1mg durch einen 
~(lrtrauensmann (§§ 7 Ibis 11 ,der V,erordnung) 
oder eilne treulhänderische Verwaltung (§§ 12 bi,s 
23 der Vero1"dnlurn!g),,'so vedieI1en diese' Maß
nahmen, wenn ·sie nicht durch Zeitla:b1auf oder 
aus ebnem anderen Grunlde schon ,f,rüher enden, 
drei Monate nach dem lnkrafttreten dieses Bun
,desgesetzeS ihre Wi:~hamkei,t.. Nach, :AbLauf. 
dieser ,Frimt sinld' .die hücherltiichen tAnmerkungen 
ü1ber dlietneuhänderis9Ien V,erwaJt.ungen auf An
tr,ag des Eitgentümers.oder von, Amts weg,en zu 
löschen. 

(2) Das Gericht kann .die im 'Abs. (1) genannten 
Maß~)lmen ,a·uJf Antt'alg dies. Nutzung61berechtig- ' 
ten schon frü'her 'Ol!utfhelben, 'Wenn wicht~ge Inter" 
eSS!en icl!eS 'Nutz~mglStberechti:gte~ es' ertotidern. In 
diesem 'Fa:LLe ihat das Gel1icht von Amts wegen 
. die Löschurn:g hücherlicher Anmerfkungen .ij,ber 
die treulhä.nderischen Verwa,}tu,rilgen 'z'uver;an
I~ssen. ' . 

(3) Auf Antrag einer der :P:ar.~'en hat das Ge
richt die ,gemäß § 8, Albs. ~6), ,d;er Verol'druung 
delJl VIerwauensmann zu ,erstatt·enden Kosten und ' 
haren tAusl,agen :sowie ,die gemäß § 20, Albs. (2), 
der. Veror;dnu'ng ,dem Treuhänder zu erstta:t-

. t·eniden Auslagen 'unldi die iihm fürooine Tät~gke.Ut 
7.U' gewährende Vengütu'nlgfestzusetlZen. Die An
spruche auf .AusLagenensatz und Vergütung v~r
.jährten in sech5',Monaten nach dem Inkrafttrer,en 
dieses 'Bunde~g:esetzes. 

'(4) Der abtretende T,reuh:inlder lh'at dJern Ge
nicht hinnen dreL Monaten Inach !Beendigung d:er 
Vel"lWaltung ,die im, § 18, Aibs. (3), der Ver~md
llIung vorgeSehene SchIlußlfechn'Utlllg zu 'legen, 
wennnächt ,der Nutzungsber.echtigt.e 'ihn 'von der 
gerichdichen ErstJattung e:in,er Schlußrechnung 
befreit. Mit der Schlußrechnungz~menhän
gende Sta-cibig1keite~ entsc;qleidet~s G~1".iCht, dem 
die Schlußrechnung ~u ;legen i~'t.. 

3 

I 
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(5) Als Gedcht schNÜret das b~sher. Izuständng,e il11!dier,ert ,Grunde unterhoochlen s~nd, encletdie 
Bezit1ksg,ericht ein. Es en~scheiidetim Vel1f,anr,en Zurücksterl'ung oder Untel1brechUlllg mit dem I,n~ 
außer Streitsachen. Gegen .die Entscheidun,g des klnafttr,eten di,eses Bundesgeseties. . .. \ 

Ge111ichues 'Zweit<er Lnsta.nlz findet lkein R.echts- (2) Anhängige Verfahren, die durch die AU'f~ 
miittel statt. hebung ,des [,anidlbewirtschaftungsrechtielS geg-en-

(6) !PÜir Verpachtunlg,encLurch,etinen Tr,e,uhän- standslos g,ewor~n sand, sinld durch [ß,eschluß 
der gelten si:n!lgemäß die iBe'S'timmungen de~ § 28. ~inrzuste1tlen. Andere. Ved,ahrensind von dem 

§ 28. Ein ':l!ulf Gr:und des§ 24 ,de'r Verondnung I bisher' 'Zu'5tändlligen Gericht ,iim V,erf,ahl'en taußer 
bestehender iP,achtverIJt1a:g kann ,auf "Antmg des Streits,achen durcrozufülhren. . 
Verpächrers vom P,achtamt ,auch 'Vorzeit~g',a~lfge- (3) Vert'aJhren ,üher Gebühren unld Aus1Jagen 
ho;ben wel'de'n, wenn die V 011auss,etzung!eIt des siind von dem ~richt, bei dJem lSie tanlhängig 
§ 3, Albs. (2~, Z. 3, der Rdch.spachtsch'lltz,orldryung s,ind, u~ter Zugrundelegung ,der bisherigen VO\C-
'Vom 30. Juh 1940, Deutsches R. G. iBL I S. 1065, 5'chl'.ifrendurchzufünren. . 
gegeben sinld. 

§ 29. ht i,n ,einem auf Grund des § 28 der 
V,erorooungeingeJleJiteten ZWilrugsvers'telig,erungs
vertfa.hrender Zusch:lJaig noch nicht ~echtskr.äfcig 
erteih, so ist ,da.s Ver'f,alhren ,eilnzu.stdlen oder 
der Zuschl,äg 'Zu. ver.sagen. 

A nh änlg igeV er ftah ren. 

§ 30. (l'l Soweit Vedaihren noch ,a:ls nicht 
kriiegs:drinrgl~ch 'zurückgesre1'lt oder latUS eilneJn· 

IV. Schlußbestimmungen. 

: § 31. Mit der, Vd1l:z:iJe1hung dies,es iBundesge
setzeoslind ldie Bundesmin~sterien für Justiz, für 
Dand- u,ntd lForstwilrts.chaft ,und, für iFinanzen be
tlr3iut. 

Erläuternde Bemerkungen. 
, 

Zu Abschnitt I, §§ 1 bis 3 des Entwurfes (All-
\ . gemeine B~stimmungen). 

Zu § 1:, 

, IDas Ges,etz 'Vom 19. September 1945, St; G. B:l. . 
Nr. 174, hat in den §§ 1 und 2 sämtliche Vor
schrifoen Ides Eribhofrechtes unld des ['anldibe,mr't
sch,ahunglSrechtes ·'a~s aufgelhobell! er1däirt. Di.e 
erforderlich.en Aus.fülhrungs- urud i()1bel'g,angslbe
stimmungen 60wie der Ze,itpunkt fur das end
gültige Außerkmfttil'eten ,der ,aufgehobenen Vor
schdften wurlde im § 3 j.e-clbch einem rbesonder.en 
Ges·etz vOl1behalten. Diesen V orhehah: in die Tat 
,umz.us~tizen, ist Gf:lgC!.Ulstand ,des vorI~ege1l!den 
Entwunfes. 

i§ 1 ,des Entwudes s'~eht 'Vor, ,daß in dem ZeLt~ 
punkt, in dem der Entwurf Ge:setzesknaft, erhält; 
die ldurch da.s bezogene Gesetli auflg,ehobenen 
deutschen Vorsch,r:vften endgü:lt~g ialußer Kra:ft 
tretel!l. Das setzt I<lI1lerdlings vomus, Jaß der Ent
wud ,;tUe erforderlichen Durch,fünnunlgsbestim
mungen trifft, 1<11.S0 ,auch dieiDurchfülhruu!gsbe
stimmu,ngen, ,dlie nlach der VlerfaSISung 1929 m 
die ZuständL~ke,jt ,der Landesgeo,e't'zlg,elbung f,a[den 
würden. . 

·Da.s Ges,etz 'Vom 19. Septemher 1945, St. G. Bl. 
Nr. 174" um dessen Dwrchf.ührung ,es s~ch vor
d,ieg-end lhantde1t,hIat ~leichfaJLs eihen Unterschied 
n~c)1t gemacht IÜlrud lko1li11t.e ihn nicht machen, 

werl damah die 'Provtisorli,sche 'StalaUlS!l',egi!e,ru'Uig lauf 
Grund de~ § 18 ,der Vorläufigen Verlf,aSlSun'g, 
St. G. ·Bi. Nr. 5!1945,auch die nlach der Ve\C
f,assuntg 1929 den ,Ländern ,zustehendie Gesetz
gebung .;!Ju~ühre. Es ~~gt lauf der iHand, daß es 
'höchst· u.nbefriedilgenid wäre, die lDurchfiihrungs
bestiimmun:g,en 'l1iun :g,emäß ,den iniZIW1!Schen in 
Krlaft gretretenen KompetenzVOl1schrifren des 
Bunldes-Verf'aSsungsgeset:zes in der F,assung 'Von 
19.29 in ein Bunde~ges,etz' wird neun' iLall!d'e'sge-
setrre zu verte.i:len. . 

Um die vemlaslSungsmäßilge Gr.u,ntdl:age . für eine 
.ei:nlheitliche nU1"ch.1.fÜihr.un~sre~elung ,d'llCcI; iBun
desge,!letzzu sch,affen, WiLe :Sie der vor:Li,eg~nde 
Entwurf vorsieht,wlli!1d .dem Nat~ona'll1at unte,r 
einem ,der !Entwurf eines Bundes'V,erfla.ssunlgs.ge~ 
'setzes vorgd,egt, womit ,dem IBurude die Zusdn
IdiJgke1t iZiwr Erllasoong Ider Durchführungshestim
:mung,en'über,lll13Jgen w111d, ,die ,auf icLem Gehi~te 
der inzwischen wieder hetigesrelilten iLandesges,etz
:geibung liiegen. !Die Erl.asSl\ll11Jg di,es,eo [ßundesver- I 

. ftassungsg,esetzes wird daher ,für ,den voriliegendJen 
,Entwud ,erst ,die voDle vedalSsunlglsmäßig~ 
:'Deckung he!lis.te~len,' bildet da:her eLne Voraus- \ 
. setzung für seine Vlem'bsch~edun:g. 

Der Entwurf ,ist ,einer [ßegutachtungdurch ldie 
: G<;richte, die' Landeslandw1r!scha.ftsk,ammern, ,die 
: NooalrWats:kammernu,nd die RechtsMw,altSikJam
meen w'g:df,ührt, w01'ldJen. In ,den eingel.angven 
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Äußerungen Wiur.de ,dem Entwurf~m we~ent
lichen g<linz 'Ü'ber:wiegend z'ugestimmt. Vor,sChlä:ge 
zu einzelnen Bestimmungen !hahen mehrfach dien 
AnIliaß zu Ände,ru,ngen und Ergä.nzulligen des 
Entwurfes gegeben. 

Zu § 2: 

Die Aufhebung gesetz1.icher Vor·schniften he
rührt grundsätzlich nnmt d~e Regellungen, di,e 
gemäß' iden ,aouf~ehobenen Vorschr!i~ten rechts
krMüg getroffen wor,den sind. Dilbei muß es 
auch im vOil'Iiegenden Faol1e bleiben und es kann 
im Intercesse der Rechtssichel'heit nur: in engen 
Gr.enzen daran ;gedacht werden, in solche n-echts
kr,äftige Regelung,en einzugrei:fen, ;um schwere 
Härten !ZJU heheben oder doch mögl.ichst .abzu
schwächen. Die auf Grund der ,aiitglehooonen: Vor
sch,rioften 1JU Rcechten gel.an'gten ,PeI1sonen h.a;ben 

'im Vertrauen .auf l,hre iRe~tsstdltllig jlhr Leben 
, eing,erichtet, haben Rechte an gutgläubig,e Dritt,e 

weit«' übertra.gen'. ,Blcsonders das ,Erhhofrecht hat 
in die Rechtsvel'hältn~sse ,des bäuerlichen Besitzes 
und der bäuerlichen FamiIie tief eingegriffen. 
WoHteman ,di,e zisvitr.echtIichen T,atbestände, doie 
sich im Lauf,e von J.aihnen ,ergeben haben, in 
gn-oßem Umf,ange rückgängig machen, so wäre 
nlicht OI1dnung, lSondern eineroaum entwir,rlb.are 
Un~dnung .d:i,e folge. 

§ 2 des Entwurfes st,eUt' daher als Gru,h'ds,atz 
auf., daß die ,gIel11äß den ,auf'gehdbenen V orschrif
ten Igetroffenlßn iRegelungenu,nberUhrt ble!iben, 
soweit 6ich:nicht .aus den Sestrimmulfllgen des iEnt
wur.fes erwasanlderes ,ergibt. Wie we~t der Ent
wurf vom GruDld~atlZ laIbweicht und welche Um~ 
$t~nde da.für ,maßgebend war.en, wi'l'd !im 

, folgenden bei Besprechu'DJg ,der ,ei,nzel'nen,iBestim
mungen dargellegt werden. 

,§ 2 des EntiWurifes, will aber w1eiters auch 
i kJnlftige Arufe,ch,tunlgen recht~kr.äfti:ger Re:gelun

g~n verlhindern, Idi,e dazu zwingen würden, auf 
die au flgehobenen , vie!.fach ,für österreichiJsches 
Rechusdenken unt'ra,g:ha,ren Vorschriften zurück
zugreifen. Es sdll zunächs1t nicht mehr geItend 
gemacht werlden können; daß im Einzelifall die 
eflb'holfrechdlichen Vorsehdften zu Ume::ht, an
gewendet oder zu Unrecht nicht 'ang,ewendet 
wonden sin:d. Ob ein Be'sitz iEl1b1hof war oder 
ni,cht, war !keineswegs von vornherein, khr, weil 
ein !BesitlZ, sobald -die sachlichen und perlSönlIichen 
Erfordern'isse des Erb:hdfrecht,eg erfuHr waren, 
schon' kraft ,G es,etz es Ed:yhdf wul'de. Eine be
liördlidH~ Foeststdlung konnte,' mußte ruber nicht 
erfollgen,' und seLhst g,erichtilich'e Entscheidungen 
dalrtüber 'hinderten nicht eine gegenteilI.ige Feste 
stellung in· einerrns'Päteren Verfahren. W urlde 
nun ein,e Liegen;s;chllft (allS gleiche glilt ührigens 
für bewegliche Sachen und für Rechte ;als Liegen
schalftslZuhelhör)a~s enb:hdfgebunden tatsä,chlich 
behan1delt, 'so soH es dabei das Bewenden ,haben. 
Es ~oll n;icht mehr ein neues Verfahr,en über .das 
Vortiegen d'er viielen ~'ach,}jcherf und persönlichen 

,I 

Rrl~onder,ruisse rur di'eEflbhrQfei:genschaiftabgelführt 
w.erden Ikönneon. Wurde eine Liegens.chaft hin
geigen :bisher nilcht 'alS oer'bihofgelbunden ange
sehen, so' sollt ,sie auch nicht mehr in einem neuen 
Verfoahr.en alserbhoflg,etb.unden ,festgestd'lt wfr
den kJönnen unld e.s sollen ,diaraus keine FO!ige" 
rungen ;vbgetleitet wel'den können. Es soU also 
zum. Beispiel die Veräußerunlg einer Liegenschaft , 
nicht angefochte)} werden können; weil ülber
seihen wunde, daß es sich um ,eine ,grunds'ätzlich 
unveräußerliche Erhhofliegenschaft handelt. In" 
einer Eribsch'aftsk1age SQLl. nicht geltlenld gemacht 
werden könIlien, daß ein Nachlaß ,zu Unrecht den 
nach dem aHgemeinenEI1brecht helruifenen Per
soneneingeanmwortet wurdle, weil es si'ch um 
einen Erbhof handelte un'd dalherlder Kläger a1s 
geset'z!licher Anerhe zum alleinigen Erben berufen 
wäre. Der ,Anlfechwn:g lS'O!ll :a1b-er auch entzogen 
sein~ :daß das Eribholfrecht Izwar zu Re,cht, ah<!r 
unriochtigangewend:et worden ist. Es Ik'ann aho 
ei,n Eribsch'a,ftsiklä.gernicht Igeltend m'ache~, 'daß., 
der Erbhof seinem Bruder zu Unrecht ein,goeam
worte.r wOl"den ist, weill ai,eser etwa' nach ,dei 
Vons,chruten ,des E~bihoiff1echtes nicht 'aas ehrbar 
oder wirtschaftsfä.hig ,anzusehen sei. Endlich ~oH 
es ohne Bedeutuntg sein, daß eine Genelhmig,ung 
ntach :dem tErlbhofrecht untenblielb, 'also 'Zum Bei
spiel 'eine lLiegenschalfit verpachtet oder !belastet 
oder veräußert wunde, ohne die vongeschriehene 
gerichtli,che Genehmilgung einlZuh01en·. 

Zu § 3: 

Die VO!IIstreckhaIikeit der ,gerichtloich'en Ent
scheiidungen in Eflbhoflsachen ;~eruhil:e auf § 50 
des Erbholfgeosetrros,4ie VioHstreckb'arkei.t gewi!sser 
Entscheidung,en in 'La,ntdhewirtschaftim'gs:s'achen 
auf § 43 der Verol'dnull'g vom 20. Jänn,er 1943, 
Deuot'sches R. G. B'l. I 5. 35. Durch die AuJfihebung 
dieser Vors'chrilften würde eine Lücke entlSteihen, 
die § 3 ;des EntwunFes 'ausdiülilt. nie Z'W'an~siVOiH
~tr.eckungsoll ,auf beiden Recht~gebiet,eni unver
ändert nach ,den Viorschri,ften Ider Exe'kutions
ordnunlg zu1ässig Ibleiben und von 'den' Gerichten 
bewilligt wel'den, die bisher dafiilr zustän,dj,g 
waren. Als ei'l1zige, durch "me !Au'fiheibung der An
enbenbelhörden n!ötige Änderung ergibt sich" Idaß 
an Stelle ,des Anerihengerichtes das' BelZirk.sßlericht 
gese.tzt wiIid, bei dem CIS :bestanden h'at. 

Zu Absc1h'nitt II,§§ 4lbis 26 (Aus
fü!hrun,gs.bestimmungen ,zur Auf

hebung ,dies Er:bho'f.r,~c)h'tes). 

Der ,zweite Ahschnitt deg; EntWiUrfes befaßt 
~ich mit ,den iDurchfülhrungsibestimmung,en, zu 
d'enlen di,e AU1fhebung ,des 'EnbhOifrecht.asden An
laßibilldet. Die erhhofrechtlichen Vors.chri,ften 
sind nUr! 'Zum kleineren Teil Geg.enst'and ide'r 
61 Paragraphe ,des Erbhofgesetzes, zum :größeren 
Tei'l sind sie in 'einer ganzen Reilhe von Ver
or:dnungen entlhalten, ,deren wi,cht~gste die Erb
hofrechtls've1'Ordnung, mit - 55 Paragraphen, die 
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• ·Erhhof'Verif.ah\enoorldnuntg mit 120 iP,amgt1aphen Höfe Ihanddi, .dieibislher Erbhöfe w,aren, gil~ §8 
und ,c\ci.e iErbhoffortbildungSiVleror,dnuntg mit des' ·Enowut1fes. 'Soweit ,die ,Besitzungen geschlos-
56 'Pamgl'aphen sind. Zahl'reiche An~~J.eichungs- sene Höfe gelbliehen waren, ist die Rechtskon'ti
vorschr~ften triff,t -cl'ie VerordnuIlig rÜlberdie Ein- nuität ohnehin 'gew-alhl"t. ,Der Entwut1f 'Slieht da
HlJhruntg des EI'hhofrechtes in Osterr·eich 'Vom her ledigEch noch vor, daß ~die . im .Gesetz he-
27. Juli 19~8. ·Bei Idi,es'em Sachverlhalt 'erschien stimmten Höfekommi'Ssionen wi.eder neu zu bl!!
es untunMch, Iheider Reihunlg der DurchJfÜihrutiJg's- d~n sind. 
bestimmungen 'an die Le:galor·dnu'fi'gdes Erbilof-, § 5 desLEntwurifes setzt i,m Abis. (I) in Igleicller . 
gesetzes;anZ'uknrÜJpfen: Der Ent'w.unf hrin'gt vie1- W'ei'Se Fürda'S Bundesland Kärnten Idas Idort vom 
m~hr Idi·e I1IÖtligerscheinen.den ,Bestimmungen in Joalhre 1903 his zur Biniiührun'g des Erbhofrechtes 
ffleier tReiihenfo'llge, womÖigli·chzu Gruppen ver- bel"eits in Geltung ,gestanldene Oes,en, ,~betre,ffend 
ei·mgt. die EinlfüIirung besonderer Bribtei'lung.svors·chrif-

Zu den §§4 bis 6: 

Di'e ICr~te Gruppe .der Durchfiihrung~bestim
mutigen . betrifft, das W·iiederinkraifp.etzenvon 
Son·derges'etzenzur Erlhaltunlg und Festilgunlg des 
BauernlSitandes' in Trrol unld' Kämt.en, die i.n die
. sen Bundesiländern sch'on vor der Annexion 
Osnerreichs ibestan·den 'ha.ben lU'nd ··durch .das -Erb
hClifl"echt verdrängt wmdlCn s~n,d. 

In'l'i1"dl. lgalt schon seilt dem J aihl"e 1900 das 
Gesetz, betreffenddi,e Rechts'verihäItniss.e: .ge
sch'los.sener Hofe, das· ,Für llanawirtschahMch,e Be- .. 
s1czungen besümmter fArt im Interesse ihrer Er-' 
h'al!unlg id:em lE~gen'tümlCr Bes~.ränkungen 'in der 
Ve1"fügungsfrei'heitauf'erl~gt und weiters vor-. 
sitfut,daß nach \Seinem' Tode ,der :Hof .selbst ni,cht . 
. m&reren gesetzlichen -'Erben, ,sondel1n nur einem' 
VIOn ihnen 'als Aner.ben zUlfallen dÜl"fe. ,i~chlos
sen'e Höf'e" sind ,nach ,dem Gesetz 'aUe'Besitzlm'
gen,' die in eineeiigeh!e Abteilung ;des Grund
buches, die Höfeabteilunlg, eingetra~n si,nd.· 
Durch § 60, Albs'. (1), des Eriblhofgesetzes wur:de 
dieses, ISonderrecht heseiti,gt.1 Die Veror1d'nung 
vom 12. AlpriQ 1940, Deutsches R. G. BL IS. 665, 
hat .zit:ar d:l!S Tiro1er Höfegesetz rückwirikend 
wieder ein:gdührt,:aiber nur für di,e geschlossenen 
Höfe, die nicht iEnbhöfe geworden waren. An 
die St·elJe .der ,früheren ~HdfhehÖr\den 'WurIden 
dalbei die A~enbe'ruhelhörden nach d~m Erbhof
recht .geseozt. Die AUlßheibun;g aUer 'erbihofrecht
lichen V.o1'!Schr1~ten einschließlich der zuletlzt ge~ 
nannt·en Ver0r1d'nunlg vom 12,. April 1940 gibt 
die MögIichlkdt,im § 4 des Entwurfes Idas 
Tiro1er Hofegese!t1z wieder in der Fasswng, die 
es vor der Eionf,ülhrunlg des Eriblhofrechtes, hatte, 
al1gemein in' Kraft zu setzen .. &;. ,erlangt damit' 
für alLe in' der Höf,eabteilung des Grun:dbuche~ 
eiUlgetra'genen lBesiitzung'~n Wi'rkis.aimkeit, ohne 
daß es dazu einer übergangslbestimmung 'bediÜrlfte. 
Sollte sich in den lI.etzten Jahl1en e~n Besitz neu 
gebiMetha:ben, ,der für eine Hoferklärun!g geei'g
net 'aber noch 'nicht in ,di·e Höfeabteilungdes 
Grundlbuches eingetr,a:gen ist, so gibt das im Ge-. 
seoz 'vorgesel~ene Verfa'hren Ifü'r ,die 'Neubildung' 
geschloSlSener Hälfe ·die Handhalbe,iihn in das. 
SondeHecht einzUlbeii,elhen. Auch 'W·egen ·der 7eit" 
·lichen Grenzen für die Wiedenan,wendung der' 
-Erlbteiloungsvorschll'iften Ides Ges~tzes ·:braucht es 
keiner Vorsol'1ge. Soweit es sich um 'geS.chlos'sene 

ten ·,für landiW·irtsch'aftlich·e Besitzungen mittlerer 
Größe i(Erbhöfe)" ~n seiner 'letzten P:l!ssung 
wieder in Kraft: ,Es enthä~t im Unterschi'ed zum 
vorhesprochenen Tiro1er Ges'e~z, wie schon st!in 
Titel hesagt, Ilediglich Erbteilun!gs'vor:schriften, 
diese ,a:berl in .der gleichen Richtung, daß nämlich . 
der Hof, wefvn mehrere E!1ben beruf.en wären, 
nur ein16m von ihnen ·als ülbernehmer ,(Ane~ben) 
zUlfall1en Idh!1fe. Di,e zeitliche Grenze Jür ,die An
v:.enaung Ide.r Y.ors.chrilften .. el1gilbt 'sich bei Be
sitzungen,1 die !bISher Etfulhore waren, smon aus -
§ 8 ,des Ehtwurfes. Aus ,den zu '§8 ,an.geführten 
besond'ereh Gründen' i&t -,entscheildend, öbdie 
EinantwoJturug ibereits vet1fü!gt ist oder nicht. In 
den v.el'1bl~i'benden fälLen war ursprünglich beab
sicht~gt, Hei ·der 11'iheli1egen'den Regel !zu· ver
blei'ben"d~ß maßgebehd ~st, ob der T'Üddle~ Be
sitzers vo+oder nach dem IilJkriVfttlr·etetl d.es· Ge
setzes 'eingetreten ist. Sowdhl das ,rur Kärnt,en 

,zll'stä.n,dig~ OberlandeSlge6cht Grazals auch·die 
Notariatsikammer.Klagenfurt fhahen s.ichaherda
für aUlS'gdprochen, ,die Regel des § 8 des Ent
wurfeS lauCh aufdi,ese 'FäHe zu erstl"ecken. Di·es'em 
VorschIag 1

1 

ist im ,Aibs. (2) des § 5 Rechnung g~_ .. 
tragen. . .. , 

In sp'äteren Entwurfslbestimlmungenwird 
mehrmals .im GegenlSaitz zum "Et'bholfrecht" von 
den V01'!Schrilfiten ldes ."a~l,gemeinen Recht,es" ge
sprochen, ':wolbei an ,die Vorschrilften :zu denlken 
ist, ,di.eaU;ßerh'alb ,des Geltun'gsgeibietes des Erb
hOifrechtes:anzuwen'dJen sind und' 'sich nunmehr 
auch auf .:die froheren Erhlhöfe erstrecken. § 6 
des EntwurifetS "stelLt auß'er Zweifel, daß zu ,diesen 
V orschrift~ ,des laJ~lgemeinen iRechtesa uch das' 
Tiroler HÖifegesetz und das Kärnitner Anerben-' 
gesetz geh,ören. . 

Me!hrere der beguta.chten·den SteHen halben ·sich 
mit NaChldruck für .die Schaffulllg eines all ge
memen öst·erreichischen Höferechtes oder ·doch 
Anerben·rechteseiIli@esetzt. Dies1es Probilem . geht 
aber üiberiden Geganstanddes Entwrifes und 
seine verf:ass.un:gslffiäßi'g.e Grundlage :hinaus un:d 
kann nur ivoIl/ einer kJüniftigen ,Ge~'erzgdbuIi.g der 
Lösun'g .zt]:gelfülhrt werden. . 

Zu -§ 7: :. 

Der 'Er!1Yhof war von Amts weg.en' in eine 'Erb
höferolle.einzutragen. Es v·el1~teht sich vonil/elbst, 
daß sie ni,cht fortgef.Uhrt werlden kann und 
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gegensvandsilO's wird. Hingegen lbedJarf <es ei~'er I Anerben nach ,ErIb'hofr,ech:t eingeantwortet wer-
R~elunlg ,der Bereinigunlg 'des Grund/buches, von den. I , ~ 
Eintr.~,gun.gen, die sich auf die Zu:gelhlörigiIq:it 'Von ,Der Entwurtf wälhltdaher eine an'deroe Lösung. 
Liegenschaiften ,zu ErlbihÖlfen Ibeziehen. Diese Ein- Er 'stelh im § 8 in den Vordergrund; oOib Ibereits 

, tngungen beru'henauf § 53 des ErbJhofgesenzes, die Einantwortun'g verfügt ist; Sollte eine schon 
den ,§§ 50 ff. ,der Er,IYhofveifahrensordn:ung und erlassene Einantwortung noch nicht rechtskräftig 
den Aruglei,chungsibestimmun'g,endazu in Arti- sein, so wind dann maßgebend sein, o.b ~s ,d'ahei 
kel 4 Ider Verordnung über die EinfüLhrnng des, verbleilbt oder nicht. DieSle Lösung liegt um so 
E~h'dfrechte's in Osterreich. Es wurde im Grund- nälher, al~di~ ö'sterroeichi'sche Bevölkerung durch 
buch :bei den GrundbuchskJörpem, di'e EribhOJf- die Regelung des aJlgemeinen Eribrecht:es im 
liegenschaften ,enthielten, ein E~bhofv,e1'lIl1erk Al<1gemeinen Bürg,edichen Gesetzbuch g,ewöhJ,1t 
eingetralgen, ,es wurde ,im GutSibestandslb'llatt ,des ist, in der Frage .des E~bsch'afts:erwerbes ,erst der 
die iHofsteUe eines Erbhofes enthaltenden Grund- Einantwortu11'g die entscheidende Bede'utung 
buchlSlkö11pers ersichtlich g<lmacht, welche Grund- bei:zumes'sen. Liegt eine Einantwortung vor, W 

stücke zum ErMlOf geh'ören, und in den Guts- sOll es dalbei Ibleilben. Ist rdie: Enbregelung' noch 
bestand'sblätt,ern der ührig,en Grul{dbuchslkörp'~[', im Gange, so seJll 'Von &r Er!bfolge kraft An
di'e ZI\ldemse1lb.en ,Erhhof ,gehörige Grundstückeer.benrechtesaibg,egan.gen werden und bereits das 
enthielt,en, lauf diesen Gnmdbuch's1l:örper v,er- allgemeine österreichische Erbrecht anlZuwenden 
wiesen. Mitdern Inrkl"alfttreten des 'Gesetzes wer- sein. ' 
den ,aUe diese Ei:ntl":.gungen 'g~~!9tan,dslos. Dem 
würde es entsprechen, iIh're isofortig'e ,LÖschung 
im Grundbuch vorzusehen. :Da jedoch niach den 
§,§ 11 ff.des Entwutrfes während weiterer :dreier 
Ja1hreauf El1b1hofliegensch'aften noch dinglliche 
Rech,te mit ,dem RaJllg 'Vom IhlkraftJtreten des 
Gesetzes emg,etraigenwer,den können, halben sich 
beg,utachtende IStellendalfür ausgesprochen, die 
Eintragungen wälhrend di,eser Zeit 'als ,eine Art 

, Warnunigssignal noch ,fonmel~l,auf.recht zu hssen 
und sie 'erst 'na,ch Ab:l'auf ,der dreijäihrilgen Frist 
von Amts wegen zu löschen. Dies ist im § 7 des 

, Entwurfes' vorgesehen. 

Zu§ 8: 

Nach ,dem Eribhofrechot gteht das Eigentu~ 
am Erbhof schon im Zeitpu,nlkt ,des Todes des 
ErbLassers ,awf den A!1ierr-ben über. Dem IWül"de 
esent\Spredten, es :bei der :B'eerbung nach dem 
Aneroenrecht 'des Erlbiholfreclwes zu Ibelassen. 
wenn ,der Tod ,des Besitz,ers vor dem Zeitpunkt 
liegt, in dem ,dieser iEntwunf Gesetz·eskr:.ft er
hlilt" Denn erst dann ,tritt ,das 'ErlbLhofrecht end
gülti'g außer Wir'ksamlkleit. Das hieße 'aber das 
Anerlbenremt noch ,für eine Zeit 'anerlkennen, in 
,der ,das 'Völlige Ahrückel1J vom Eribhofrecht bereits 
außer 'ZweiJfel st:anld und 'sogar s,chon g~setz!lich 
festgelegt war. Auch Wenn rn'an den StIchtag 
für die !Anwendung des Aneribemechtes des Erib
holfrechtes mehr oder weniger weit zurückve'r
legen wÜl"de, etwa 'auf das lnrkrafttr,e~en des Ge
se,t2es St. G. IBI. Nr. 174/1945 oder ,auf das 
Wieder,erst,elhen ö:sterreichs, würde nicht Vier
hin1dert, daß ~och 'aus ,frü'herer Zeit anhängige 
E!4bregelungen nach Er:b:hofrecht weitergeführt 
werden' müßt,en. Und ,die laihl so'lcher FäHe 
dUr:ft,e nicht unhedeuoend sein, ,da vieLfach. Ab- ' 
'wesenheit 'Von Etrben dur,ch Kriegsdilfnst, unzu
länJgliche Besetzung von Gerichten und an,dere 
'Grunde ,die DurehJülhru11ig v,erzögerthalben wer
den. 'iE~ müßte noch üher Erbhofeigenschaft, 
B-auerUifähig'keit u. dgl. entschieden und ,dem 

Es kann bei ,di.eser ,lliegelung '~llerdin'g~ hei 
TodesifäUen aus dlfr 'g'leichen Zeit eine ungleiche 
Be1tandlung &ral,s Erlben in Betracht kommen
den Personen eintret,en, je nachdem die Ver
lassensch:1lfw:ablhandlunrg raoscller oder weniger 
rasch durch.gefü'hrt worden ist, worauf dies,e Per
sonen kaum Einfluß n~ehmen konnt.e:n. Aher 
dj,es Wil1d wegen oder sich ergebenden Vorteile 
hingenommen werden können, ,daß einetse:t:s 
rm Interesse der Recht'SlSichenheit in bereits ab
geschlossene Erbregelunogen nicht ein;gegriff,en 
wird, ,andererseits in. ,aUen noch nicht :ihg{'!5chlos:
senen Fählenda.s E1"bh.dfrechtausgeschaltet i.,>t. 
Ist in ei'nemdurch Ei.nantwortull'g nach dem An
el1benrecht ,bereits ,erledigten Fall eine nach ,dem 
aUgemeinen österreichi'schen 'Erbrecht als Etb~ 
berufene Person zu Schaden 'geksm~mell, so 
stehen irhr die Schut7Jbestimmungen des Ent
wurfes für weichende Erben zur Vel1fügung. 

Zu den §§ 9, und 10: 

Anordnungen 'Von Todes we,gen sil]d im Er:b
hdf):echt enge Grenzengezog,en. Na~ § '24 ode~ 
E!1b'hof'geset~es 'konnte, durch Anol1dnullg' von 
Todes wegen die ,Erbfolge kraft Anerlbenrech~es 
nicht aU'Sgeschlossen un,d n1ic;ht beschr:änlkt, au;::b 
d~r' Ho:f nicht belastet werden.' Zurläsl5ig warep 
bloß J.etztwillJigle: AnlOl1dnungen über einzelne Un
wes,ent:liche Zuheh,ölfIsrücke des Ha.fes Wld, un-, 
be>schränkt waren nur die letztwilligen Anol1d
nungen üher das erbhOlHreie Verm'ögen, da~.nach 
Berichtigung ,der Nachl'aßv,el1bindlichkeiten übrig 
bleilbt. Weit'ers'gestatte~e das Erbhofrecht durch 
letztwillige Anordnung in gewi,ss,enGr,enlzen den 
Aneflben zu bestimmen und ,Anlgleihörig,en die 
Verwaltun'gund Nutznießuqg 'affi Hof einzu
räumen', endll&ch IZU Ibestimmen, daß der Anerbe 
als ZU's'abZZU ~einem Namen denHO'fnamen zu 
fühl"en hat. IAls zulässig wul1de ,es auch angesehen, 
daß der Eriblasser ,durch letztwillige Anordnung 
die geseozlich .,dem Anerben ?bliegenden Ver
sorgungsl'flichten genattoer :festleigt. 

o 
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12. 

Der Entwurf erklärt im § 9, Abs. (1), letzt
wiUlige Anordnungen über 'Er1bihof.besitz· !bei Erb
fäHren, die SIch na·ch ,dem lfilkrafttreten des- Ge
set:zes ereignen, als wiir.ksacrn, soweit sie mit dem 
riunmehr gdtenden Recht ilUha~tJlich iTh iEimkJang 
zu bringen sind und in 'der form dem Rechte 
zur. Zeit ihr.erErrichtung. oder .dem nunmehr 
geltlenden Rechtc;ntsprechen'. iDas g{ieiche gilt
nach Ahs. (2) für zuruckiliegend:eErtbfälle, wenn 
für ·die lEihfolgegemäß § 8 die Vorschr.iften des 
aUgemeinen Rechtes 'anzuwenden sind. 

Der Entwurf geht dahei von Idem Grundsatz 
aus, 'leoztwiLlige Anordnun'gen möglichst weit
gehend aufrecht zu erihalten. Mag sein, daß der 
Ertbla'sser seine letztwi{il~ge Anordnung anders 

I getroffen ,hätte, wenn ihm nicht ,du'rchdas Erb
ho.frecht ,die Hände Igelbunden gewesen wären. 
Alber wHl man die Regelung ,des Entwurfes nicht 
aulfgreilfen, so bliebe wdhl nur .die Lö~ung, alle 
letztwil'li-gen Anorldinungen aus der Zeit des Erb
hofrechtes ,für uThWir'ksam ;zu ·erkllären. Dessen 
be&al:"f es in der Regel schon desh:a1lb nicht, weil 
j,a ·der ErbbaS\'j·er jed.erZieiit ,selbst seiThe letztJwiUi'g'e 
Anordnung entkräften und durch eine nelle, 
sei·nem Willen gemäße ersetzen kann. Ist er da
zu ,ahernicht mehr irmoande, weil er ·schön ge
stor1ben ist oder fern ,der Heimat weih und die 
Rückkehr nicht ·erlebt, 'So ist :für .die üherwie
ge'fllde . Zahl. der Falle· anzunehmen, daß man 

. seinem Wiilillen nWher klOmmt, wenn man seine 
letztw~lllige Anordming nachdem nunmehr gel
tenden Recht um·deutet, lais weThn man' sie un
beachtet läßt. IEs könlrite sogar ·eine letztwillige. 
Anordnun'g entkräftet wer.den, die der Eribhsser 
in Anhoffung einer 'baldigen Au'Phebung ,des Erb
hafr'echtes schon auf das aHgemeine österrei
chische Er!l:irecht albgestellt mat. 

Bei ,der Vielfalt in Frage fuC!mmel1.der letztwil
ligICr Anordnungen Iläßt sich kaum näher um
schreiben, wann sie inhalcliCh mit .d~nunmehr 
geltenden Recht in Eink['ang zu bringen ·sind 
alder mit diesem im W,iderspruch stehen. Esm.uß 
,di'(ls -daher der Aruslegung im einzelnen Eall über
lassen hleihen. Als letztwi:1I1ige Anordnungen, die 
mit dem ,adtglemeinen 'österreich:ischen Erbrecht 
.nicht ver·einhar sind, wird 'zum Beispieldre nach 
dem Erblhofrecht in bestimmten Fäl'len z.ulässi,ge 
Verlfügun.g 'anzusehen g.ein, die einen Ertben für 
den Nachlaß einer anderen Person, zum Beispiel 
des .Ehegatten, einse1lzt. Auch Idi.e letztwillige 
Anordnung, einen Hofnamena'ls Namenszusatz 
zu führen, abo eilne rletztrwillige Namensände
rung, ist ,dem9sterreich1schen Recht völlig 

. fremd. In ,a[1er Rflgelwerden si,chletztwillige 
Anordnungen jedoch mit 'dem neuen Recht in 
Einklanlg bringen lassen. 

\ 

Daß der EritWltlrf :htinsi,chtlich der Formerfor
dernisse laus,drücklich auf das' Recht ,Zur Zeit ihrer 
Errichtunlg B-ezug nimmt, ist deshalb von Be
deutung, weil .das Er1b1hOlfrecht dem· Tc'stament 
und dem Erbvertr<llg, .für die es keine a.bweichen-

de,~ Forunvors·chri~ften tralf, im § 13 der Erlbli.of
rechtsverordnung für lbesti~te letztwillige An
ordThun'gen eine !lieue .dritte Form zur Seite ge
stellt hat, n~mllich di,evor dem Vors,itzenden 
des zuständi·gen Anerlbengerichtes oder vor einem 
Notar müh,dlich ZUr Niltlderschrift 'abgegebene 
Er'l{lärung. (Eine A'ngleichun,gsbestimmung für 
österreichdaZ!uenthiet1t A:rt~kel 5 ,der Einfüh
rungsverordnung.) 

Nach dem Eriblhofrecht war ,zur W[rksamkeit 
letzt,wiJII~ger Anordnungen vielfach die Zustim- , 
mung des Gerichtes oder eines Angehörigen 
nötig. üieses Erfordemil'l soll enttt'aUen. Der Ent
wurf bestimint daher. daß es einier im ErbhQf
recht 'V'orgesehenen Zustimmung I nicht bedarf. 
und daß eine etwa schon vorliegen,de Veflsagung 
ei'nersölchen Zustimmunlg ohne Wirkung ist. 

Albs. '(3) des § 9 befaßt sich noch im beson
deren mit ,der letztwiUigen Anordnung einer 
"Verwarltung unld Nutznießupig" oder einer 
,,!bäuerlichen Verwa'ltung 'und Nut~znießufl'g" am 
Erblhofbesitz. Es \handelt sich dalbei um neue Ge
bi!lde .des Erbhofrechtles,deren InihaIt seIhst nach 
dem Er1bhofrecht nicht eindeuüg Mar -war, § 11 
des Entwurifes bestimmt, welche Rechts1ste!lLung 
di·ese Rechte Igelben, soweit, sie schon bestehen 
und 'a'ulfrechtibleilben. §9, Abs. (2), stellt außer 
Zwei,fe1, 'daß nach di,eoon iBestimmungen auch 
letztwillige Anordmin'gen so1cher Rechteauszu- . 
1 e gensUrud. . 

Unter a~m nach dem \Erlbhof;flecht zuläs~~geri. .~ 
letztw.iJllilgen AilordnU1ligleIU spielt ,die I\IetztwilJige 
B-est~muflig eines An,er:ben an $tellde des gesetz'
llichen Aner1ben eünie Ibes'OIfl'OOre RQble. BitlJe Marle 
iösung 'w:ird sich aartaus hei der Anwendung des 
neuen RIechoes in der Regel in den ;Lä,ndern. T~irol 
unid Kärnten .ergeben, w,eThTh es sich um BesittzuTh
gen handelt; ,d~e d'ein dort 'W!ieder in Kroft gesetz
ten Hiöfe'- und- Anflr1benge~s.etzen rilntediegen. 
Den:n :diese Gesetze kommen auch bei testraimen
tiari,scher oder vertragsmäffiger Erlbfolg,e zur Anl
weThaung, wenn ,der ErbLasser einen Hof'üher
nehmer berufen hat, der IZU den im A:Ugemeinen 
BÜljgerIich,en Gesetzbuch unter ·d~e gesetzlichen 
Erlben ,auflgenommenen P,ersotlJen gehört. ,Im 
übrig,en wind ,di,e hmztw~lLige Bestimmung eines 
Anerben, wemi der NachlIaß im wes·ent[nchen nUll" 
aus ,dem Erbihof besteht,Wlas ,slehr oft der FaH 
s·ein wird, nahelie:genidefIWiCis,e laIs Ein\'let,zung einles 
Uni.versa!ierben im Sinne ,des Allgemeinen ß'ür
g.e.r1ichen Gesetzlbuches iauLSlzuleg.en sein. Hat der 
Etr!bt.asser. ,außer dem Hof ,noch weitere') Ver
mögen hinterlassen, SQ wlind jedenfalls Idarvon 
auszugehen \'lein, :daß in der Bestimmung eines 
Anerben .für den Hof stets eine Erlbeinsenzung 
und nicht etwa Moß .eine Ve.rmächtni5lanQrdnung 
zu ,e~blicken ist. D.afü:r spricht ~chon I&IeI Be'z,eich
nung "A11Ierbe" u.nd· .seine Stetllunlg nachdem 
E:r'bhofrecht. Es (tarif U1'icht 'irre machen, daß idem 
A11Ieribennach ,der 'let:Z1lwjiHigen Anondnurug nur 
der ,f,r\ihere Erbhof, ,also ~ine!bestimmte Sache, 
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und nicht eine Quote des NachLaßeszukommen 
soll, Wlie ·es.das ösrerreichische iRlecht für ,d!i.e Elib
e~n>setzung .fol1dert. Ist es zwe,j[elil<tft, ob e,ine 
lieoztwÜHige ZU!wendung als V~rmächtnis oder als 
Enbeinsetrtung zu konstruieren 1st, so kommt ·es 
dal1auf ,an, ob der .Elib1asser dem Bedachten ,die 
unmittdbare Verfügung üher den Nach'1laß und 
die &r'.ichtigung dlelr Passiven ülberoragen oder 
ihm nur einen Anspruch gegen. ,andere, ,durch 
den letzten WiLlen oder ,du'rch ,dias Gesetz be
rufene ,Personen zuwenden wowlte i(Ehren!ZlWleiJg, 
.system, Hf2, § 517). Der Erb!1a;sser k,ann Quoten 
auch ,aa;cLurch bestimmt haben, ,daß er .den ein
~lru:n Erben hestiiunmte Sachen oder 'bestimmte 
Gegenstände mit der Absicht z'lllgewnesen hat, 
daß ,d.urch deren WerwerhältnisseQuch die An
teile ,am ges,amten Nachlaß gegeben sein .sollen 
(Handl ,im Komment~ KLang, II11, Seite t'31). 
Dies führtdiazu, Iden vom Er.blJasser 'bestimmten 
Anerfben, wenn nicht hesond~ Umstände des 
ei,n:zd'nenRa,Hes dagegen sprechen, als tErbenan
zu sehleln , oom hLns.ichnliich des HoftbesitlZ·e.s ein 
"Aufgriffsrecht" 'oder "übernahmsrecht" zu
lromm.t, wi,e' es zum lBeispiel § 6 des Hö.f'erechts~ 
~setzes vom 1. April 1889, R. G. Bil. Nr. 52, 
§ 18 d,es T,irodett" Höfegesetzes und § 8 des 
Käflntner (Aner'bengesetzesanor,p,~n. 

Se'hr umständliche Vorschriften 'Über d~ An
eribenlf:olg'e und ,die Ietlztw.ilHge IBestimmung '.eines 
Anerben ~r,effen Id\ie §§ 12 und 24, 25 der Er'b- i 
hoHortbiMungsverordnunlg.§ 10 ,des Entwti·rfes 
versucht Idurch Son,derlbestimmung,en tin .die!;en 
FäHen ,die Oiberleitung ~n dJasnuntmehr Igielltende 
Recht in einer ·damit vef1einha'ren Welic;e zu 
I.egeln. 

Zu § 11: 

Eine dem ,a1I1g:emeinen österreiclmschen Recht 
uichtbelmnnte Einrichtung ist ,das Recht de,r' 
"V,erw,aJ:t'ling und Nutznießung", das das iEtbhof
gesetz und die EribhofrechtSV1elrolt'dnung mehrfach 
vorsehen, teiJö mtf Grund letz'tw~lLiger AnoTtd
nU11ig, teih,aUlf Grund tichterllicher Verfügung, 
teih k<raft Gesetzes. Das gleiche Igilt fÜr ldas. 
Recht der "bäuerlichen Verw,altung unld Nutz
nießung", das ,dlle Er!bhoffortJbiildungsveror.dnung 
neu ~eschaffen Mt. Im Erlblhofg,eset.z. und in ,dletr 
Er1bihofrechtlsveronLnlUng wU,rd ,der Inihalit d~s.~en, 
w,as unter "VorWialtung lU,nd NutlZnießung" 'zu 
verstehen 1i5t, nicht näher 'umschrieben. nie tErb
hoiffortibi1:dungsverordnung ihr,iugt im § 17 ülber 
d'ie "bäuerliiche Verwl3Iltung und tNu,tznJi,eßung" 
nul!' einige ,grund!s.ät:il'iche Vorschrift,en und ver
fügt, tdaß, ,d,ie!;e a;uch für dilel IFälIle .der "Ver
waltung uUld Nutlzni·eßunlg" 'zu gelt.en hahen. Ge
n~gende K1arheit wird .~adurch <kelinesweg,s ge
wonnen. Das ergibt sich deutlli.ch :aus § '17, Aibs. 
(6), .der Erbhoffortbiilldung.iWerordnung,. wonach 
s,ich 'Inhalt und Au;sw~rkungender bäuerlichen 
Verw'aJltUing undN~tznießung .um übrigon in 
ihren verschi,ed:enen AlliWIelI1Jdungsfälilen nach den 
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mit der Verw,ai!tu11ig u'nd NU'tz,nießung vedolg
ten Zwecken bestimmen .. 

Soweit solche Nutzverw,altungs,rechte nach der 
'BrbhoffortHUdungsvel1O.fIdnung dem Ehemann 
neben der 'Ehefrau :zustehen, also einleln neuen 
gesetzlicilen Gütert,a11id unter Eheg,atten dar
stellen, ",soLlen sie nach § 1,1, A:bs. {I), des 
.Entwul'fies entf,a:llen. Es besteht k.ein Grund 
und es 'l'ießesich a;uch nicht begründen, 
,daß zwisch·en' Eheg,atten em besonder,es 
Gütenecht a1.Mrech,t bleiben soHte, bloß wei:l 
ein Be~itz' früher ei'nen Erbhof bild·ete. Sow·eit· 
je,doch ,gel"larüge Nutzvenwaltungsr.echtle' in
folge eines B~bülberg.anges de~ Hofes· neben dem 
n.euen Eigentümer zu.r Entstehung geJ.angt sinld', 
sollen stte gemäß dem Grun,d~abz, in ·erWiorbene 
Recht,e we'nn möglich, nicht einlzugreifen, weiter· 
be~tehieln blieilben. Dies bringt § 11, Ahs. (2), ,des 
IEntwurf·es· zum Ausdruck. Kil,arzustellen wird .d:a
ibe1i sei'n, welche Rechtsstdlung 6ie <fern Nutz'V,er
w;a:1ter 'im 'Ralhmen ,des aHgemeinen öst.errcichi'
sGhen RecMtes Ig'eiboo. 'Es wird :dem Weisen dler. 
Rechte ,am nächsten. kommen und eine hillige Lö
ISllng e,rgeben, werunder Entwul1f beistimmt., daß 
.dem Nutzverw:alter die. Rech.tssteÜun,g :eines 
Fruchtnießers nach .dem AUgemeinen Bürger
lich.eru Gesetzlbuch:vukommt. Nur ,in einem 
Punkt muß Ie~n,e Ergänzung 'VOrgesehen We!rlaen, 
wenn man den In:ha;ltde·r 'Rechte ,nticht wes.ent
iich ä,nldem wrU, es muß ,nämlich die Pifl'icht zum 
Unterhallt und 'zur Berufsta'Usbildung auf,rechte,r-· 
:ha:hen werden, die § 17, .Albs. (3), ,der Erbhof
fort'Bi]dun;gsverordnung dem Nutzvenwalter 
gegeruübe,r dem iEigentümer und Anenben -,auf-
,erlegt. '. 

iDile Nu bZIV.eJ;"W,a!l tungsrecht:e ,a·~fGruJid des' 
Er1bhofrechtesi wurden in der Regel im Grund
buch nicht eiinget'l"lagen. Es kö.nnte davonabge
sehen werde~'weil sie ,an gehuntdenen Besüz be
stianden, der glrundsätzlich, weder verätiß,ert noch 
bettastet werden konntle, Das ändert sich mit der 
Aufhebung des E~bih~,frecht'es und Grünlde der 
Rechtssicherheit machen .es unerläßlich, sie nun
mehrgleichan,deren dinglichen Recht,en an 
Grund und ,Boden zu behiandeifn. iDiedazu 'er
f.orderlichen Bestimmung,e~ ·enthaJt.en die Albs. (3) I 

Ibi:s 1(6)' des § 11 ;des BllItwurfetS. 
Albs. (3) bestlirntmt ,zun~dwt, daß die Nutzv·er

wla:ltuIlJgs.t1echte, die ,aufI'echt' hleiben, eine ding
liche, ,a;!so gegenülber dem jeweiJigen Eig<entümer 
wirksame Bdastung aUer Grundis.t'ücke'b~:Lden; m!1f 
dile .s.ies1ch zur Zeit der AufhebUlnrg des Er:blhof
Il"lechtes erstreckten, ullid Idlaß ,dllese Zeit Ia.uch für 
den. Rang maßgelbend :s,ein soll, den sie gegenüber 
anderen 'dinglichen BeJhstung,en ·der Grundstücke 
einnehmen. Als ent5che~dentd wil"d daher die Zie'Ü 
erkla\rt, in der dieser Erut'wurlf Gesletizesk'l1aft ,er~ 
hält, ,da damit ,d'i.e Grundstücke in den fre~en· 
Rechtsverkehr ,eintr.et,en, 

IFür: ,die im Abs. (3) weiters ,a:ngeordnet.e grund
büc;:hJelrli<;he E,i'1l~r,;1igu'nrg Ider - Nut:~verWiailt:Ulllg's-

" ; 
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techte ,bedarJ es einer ,dem GX'u.ndbuchSlrecht ,el1it
,sprechenden Urkunde. tEine sorche i's,t nlach ,Abs. (4) 
zunächst eine v,on den P3lrt,eien einvermilim
Jich· Q,h v,erbücherunlß~fäihiger Fonm er:richt,eten 
UI1k'Unde ülber iB'estand und InhaJ·t Idle's Rechltes. 
Sdl!ite un1;,er ,den Piarteien, S~r:ein: bes'tehen, adler 
eine ,der Piarteien ihre Miowirtkung 1ß1runtE.os ver
weilgern, so ig1ibt der Enllwurlf die Mölglichkeit, 

• .das Geriicht ,anlzurufen. Kommt es auf d!ies~em. 
W'ege lZ'UrFes'uslte'Irrung Ides :Bestandes 'Udd In'hili:es 

. eines Nutzv.erfWialtti,tligSJrechtes, sobi}d~t ,die g'e
richtl'iche Entscheidung die Grundihaig.e für dess,en 
Verbücherung. Einige beg'llitiamtende Stellen Iha;b:en 
danauf ,hintgewües1en, daß ,ein Grul1id!buchskörper 
au~ . Erlblholflgrtl'n'dstlÜcken 'unld eJ:1~hOlffreien 
Gru'nd~tücken :bestehen. Jmnn. ,SchWliel'igikeiten 
sinld äber nicht zu befÜtrcht,tm, da ,du1"ch ~b!jchreti
bung gemaß ,den §§ 3 ff. des Liegenschaftsteilungs
ge.setz;es eine Scheiduil1ig herbeiglef,üh:rt werden 
kann. 

Nach Ahs. (5) !hat das Gericht in einem Fest
stellungs'verlfahren von Amts wegen ~!zu ventn
lassen, daß schon die Einleitung des Ver'fahrens 
im Grundhuch angernerkt wird; d=11: der Ein~ 
sidltnehmen'cle von Ider Anhängillßlkeit eines 50

'
1-

ch,en Vet1~a!hreris ,erfaJhrt, ferner daß ein im Ver
fa~ren festgest:'e1hes Recht zur VeI1bücherunlg 
kommt. Weiters wirld vOI1gesehen, daß die An
merkung der Einleitung ,des VeI1fahrens wieder 

. gelöscht wird; ,soibald sie gegenstandslos ge-
worden ist. ' .' 

Erst durch .die Venbücherung .aUer. auf dem 
frü1heren ,Ei1blhof1besitz aufrechth1e~benden Nutz
v,errW'almngsrechte wird das Bedür>fn:i!S Ideskechts

.veI1kehr>s nach,'einer entsprecheniden Publi'zität 
der Rech,te ,erfülilt. Es darf daher nicht in das 
Beli:eben der Parteien Igestellt wei'lde.li, wann d~e 

. Rechte außer Zweifd .gestdlt und v'e'r:bü.:hert 
wertden,son:dern es muiß dalfür :Sorge. g:etra.gen 
werden, daß ,aie VerbJih::herunlgsa:kti:on in angoe, 
messener Zeit aO'gescMoSsen ist .. 

,Alb-s. {6) hestimmt daher, daß NutzVlerwaJ
tun,gsr,echte .ei11!Öschen, wenn :llIidlt binnen drei 
Jahren, nachdem: ,der Entwurf ,Gesietz.eskrafter
:tangt hat, der tentsmeiden!de Schr,itt ifur i!hr~ 
F'eis1cstdlung und Verhü,cherui)1g Ige!ia,n ;W'rr'rd .. W1.lr
den si'e nicht 'schon früher vel'biich.ert ,~o können 
s,ie nur :dann noch durdt 'EilITtJrttguolg' auiftrechter
halten werden, wenn innerha,~b der genanm.'ten 
,Frist der Verbürnerungsantrag beim Grundbuchs
Igericht h:eteitt"s ,eirt,gebracht OIder .((in gerichtliches 
Verfahren zur ,Feststellung ,bereits leingdeit,et und 
,i[n . Grun,dhucha:nig'en1er'kt' iJst. Nach ,Aibla:u'f dier 

,Frist gibt da,herdiie ,Einsicht .illl das Grundb:Udt 
KIa.rlheit, ob für eine Li,egenschaf;t 'ein' Nutz'ver-· 
waltUingHecht ;irt .Fratg,e kÖllllmtt. Entweder ist .ein 
solches :R,echt hereits cingetmgen od,er 'es weist 
eine B.le~st~'ft,ma;rke (Plo:mthe) ,aJut ,ein noch uner
ledigtes Grundbuchstück h~n,dalS !außer den Eim
tr<ligungelll herücbichti:gt ;,e1"den muß, da~es dne 
Verbücherung eines' NU'tlZverwi\ilttunigS1"echtes zum 

, . ' 
Gegenstan1d habeh ki .. nn, oder es gibt ,eine An
inerkuII11g darüber 'Auifrschluß,.daß .eiri geri!eholiche,s 
Verfahren :anJIänigigiJst, dals aiUcIi noch zur Fest
stellung unQ Vel'bücherul1ig eines Nutzverwal-

. tung~rechtes :führen kann. 

Um :geäußen.en Zw·eifeln zu begegnen, wird ,in . 
,einem SchLußsatz .dies Abs. (6)ausdrückIn,chgesil'g't, 
daß seine :j3esrimmunrgert n:icht e,iner, Ver,ein
han1:ng entgergenlstehen., 'wMad1 'solch~ R'emt,e ohlll~ 
Vel'büche~ung geg,en den VerpfliChoetenals per
sönl:iche S.chuld ,a:uif,r'echt erhaJlten werden. 

So~lte c111 N utzverwaltung'Srecht aUsnahms· 
weise schon, vor der GeSietzwe1"dung des "Ent
wu!'f.es ver~ümef't worden s'eUn, StO. 'bLeibt' ,dkse 
frühe.r,eEintragung, wie Abs .. (7) !bestimmt, ,un-
herührt. . . 

Von einzelnen der beguta,chcmden. Stdlen 
wurde a'ng,eregt, ci'ne 'Verbücherung,dJer !Nutzve:r
'wal1tu11lgs1"ech'te - und das gleiche ,gilt für die im 
folg,wden -besprochenen Versongun'lß1S'rech1)~ 
bloß fakult,ini,v vorzu<S.ehen, ni,cht ,aJb.er mit deir 
h),~ge des R,echt'SlVetilustes vor,:lIlilsdrrdben. Dem' 
~.esen aller dieser Rechte na.ch de'm Erbhofr.echt 
enusprilch,t jedoch ia!lLeUn ihre dauernde Verknüp
fung mit Gllund und iBoden., ,ni,cht ,~hre Aufrecht· 
erhaJlitung ,a,Ls persÖnliche Schu~d des letzten Erbe 
hof'bes,itzefls" W,j'e ~chon .a:u~gefüh!1t wurde, katnfl 
111e'cz'teres wohl vereinlbar't wer>dlen, alber:es k",nn 
; nicht iin-dais .Bdieben des Berechtilgten gesnellt . 
werden, durch einen Ar:trag auf Verbucherunr; 
oder Unterllassung einessok.hen ~ßtra!g,es die 
eine oder anlrer,e Art der RechltsgeSltialtung herlbei
'zulfüh'ren: 

Sollen aJb:er man geh V ereinibal'ungdie Elib~ 
hofliegenschaiften un!d ihr jeweiliger Besitzer für 
IeEe Rechte Iha'ften, so macht es di,eerforderJjche· 
PuMr·zität der Liegenscha:ftSibelastung un:edäßlich. 
'das Fortbestehen der Rechte von iihrer Ver
bücherungalblhängilg zu Imaochen und daJfür Sorge 
zu tragen, daß 'd~esc ehestens d1.lrchlgem>hrt wird. 
Süll we,iters: die Sicher'heit erhalten werden, die 
die .Rechte zur Zeit d'es Eintritte,g der Er1bhof-' 
l'iegenschaft.e,n in den freien Rechtsve'bkehr, ako 
zur Zeit' des J'Il!krafttretems des Gesetzes hatten, 
so muß Idiese Zeit auch . .für ihren Rang maß
gerbend sein ,und eS kann nicht ,auf Ida:s Bedenken 
eing'eganrgen: werden, daß damit . der wichtige 
Grundsatz .deo § 29 des Gnmdbuchs,gesetzesdurch
brod1en wirtl,·.wonach 'Sich d:e Rangor~pmmg einer 
bücherlicherr, 'EintraguIl!g nach .dem' Zeitpunkt 
richtet, demildie Eingabe il?eim Grund.buchsgericht 
eingellangt Ih. 

AHel1dülIgJ ergiht 'Sich 'wahrend' ,der für 'die 
Verbüch·erung der Rechte 'ZIUr Verfügung stehen
den Frist für die Erb-4q:fliegenschaften e'inemiß
lieh.e . Ers'ch~eruhg . des Gru'ndverkehre's und 
Rea:lkred:ites:, wie- mehrere Stelleh Imit Recht be
tont haben, ,aber 'de:m kann wohl nur durch ein'e 
möglich'st rasche I)urchJfü'hrung der .v erbüche-, 
rUlngsaktion Rechirun:g ,getqgen werden. Die vom 

.. , 
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Entwurlf gewäh1te 'Frist von ·drei Jahren wurde 
vpn ejn:gen Stdlen ,ais zu reichlich erlklärt und 
eine Abik<ü~ung ,der IFristaulf :zwei JaJhreooder 
nur ein Ja:hr angeregt. J;!s ,darf aber nicht über
sehen werden, ,daß ,die Versäumung der Frist 
den R:e'chtsveI1lu~t 'zur Fol'ge, !hat und ,daß infolge 
der durch den Kri~ geschaffenen Verhältnisse 
vielle österreicher, insob~ondere viele Kriegs
gelfangene, noch fern oder Hdmat untd ohne ge
nügende Verh'indung mit ,ihr sind. Es wurde da
her von einer Abkürzung ,der dreijä:hrigen Frist 
athgese~en. 

Zu den §§ 12 bis 14: 
. Die \fdlgenden§§ 12lbiis, 14 des Entwrurfes be
fassen sich mit ein~r weiteren Gruppe VOn Redl
ten, die auf GrUniddes Eilbhofrechtes zur Ent
stehung gelianrgt sind. Sie können kurz als "V er
sorgungtsrechote" bezeichruet wercl,en. 

Nach § 30 des Erblhofgesetzes haben :dieAb
kömml'in'ge des Erob'Ia:S!Sers;' soweit sie· Miterben. 
oder pflichtteiISiberecht~gt. sind; kralt Gesetzes 
einen An~pruchaulf Unterhalt und Erziehung, 
aurf Berulfsausbi'Ldung,aJilf Auistlattung und auf 
HeimatlZuflu'Cht. Das Recht auf Heimatzuflucht 
steht auch ,den Eitern 'des 'ErMas:sers zu, wenn ~ie 
Mitenben oder pfl:ichttei'lsberechti:gt sind. Nach 
§ 31 ·.des. Erp'holf,gesetzes, neu .ge:faßtdurch §' 44 
der EI1bhof'fortbiIdungsverordnuing und ergänzt 
durch ·eine Angleichungsibestimmung ·des Arti
kel 4 der Einfüthruri'g'Sverordnung, :halt der über
[eibende Ehegat'tIe ·des EtiBlassers" wenn er Miterhe 
ist oder es nach den Umständen Qes Falles der 
BHli'gkdt entspricht, A'nspruch .auf einen Alten
teiL Diese ,Rechte, sofern 'Sie schon eingetreten 
sind, aufrecht zu erhalten, ,gdhietet. sich um :;'0 

mdhr, aIs ~ie ja eine Art Ausrg'lreich ,d'aJfür biet·en 
so]:len, daß den genannten Person~n ein Anteil 
am Erbhof selbst ent,ging; Dies sieht § 12, 
Ahs. (1), des Entwurfes vor. Die Erhhoffort,bil
dungsvetordnunlgrhat :in tden §§ 9,' 10, 0, 14 
.und 26 noch weite're gesetzliche Versol'g\lngs
rechte geschaffen, nälmHch im 'Falle einer zweiten 
Ehe des ütberllclJen,den Elieteiles flÜr den Ehe
'gatitM uhd die rKionder aus der neuen E:he, ein
geschränkt nur1dadurch, daß ein Recht :l'ufHeimat
zuflucht nicht Igewäihrt wiI1d. Auch qiese Ver
sorgun'gsredJre l1ält § 12, Ahs .. (1), des Entwudes 
autfrecht, für die Kinder 'aus einer neuen Ehe 
jedoch nur, 'wenn sie zur Zeit, in ,der der Ent

'. wur.f Gesetz wird" schon rgclJ'oreri sind. Die Erb-
hoffortibiMungsverordnun'g 'hat ,für die von ihr 
neu geschaffenen Versol'gungsrechte - ausge
nommen einen bestimmten Fall des § 26 - n9ch 
eine' einschränkende V Ol"Schr~ft dahin <getroffen, 
daß bei der Bemess,ung von Altentdl.en und Aus
IltattU'ngf~nsprüchen lauch. dara;,u~ Rü~sicht zu 
nehmen Ist, welche Verdlemste SIch die Berech
tigten um den Erbhof el'Worhen haben. Um die 
Versorgungsrech:te nicht unbegründet auszu
weiten, mußte ,der Entwur.f 'auch diese Vorschrift 
üib erruehl11en. 
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Nach dem tEtblhofrecht war das Anerrbengericht 
nicht n:ur herufen, 5treiügkei,ten über Ver:sor
,:gung~rochte, aLslQ über iiihren iBest,and, tihren In
haolt unld i'hren Um~fang, 2JU entscheitden, ·sondern 
draruher hi'naurs in 'besrlimmten 'Gr'enun 'auch 
recht~gest'a1tend einzugreifen, a'lso die >Rechte und 
Pflichten der Bet'eiligten rechtsfu}:dernd neu zu 
rflg,eln. SoIJiIen ,die VerS10rgungsrechteaufrecht er
ha:lten wel'den, :sIo l,iegt es nahe, auch ,dies,e V or
schrilften 'zu Ülbernehmen. Für Versorgung.srethte 
;a·uf Gl'Und des Geget,zes w,:rren I~i'e im §. 32 dels 
Erb'hof-gesetzes g;et1"Offen. Die Brefugni,s des An
eJ1bengenchtes ging :sehr weit, ·es konnte unter 
bit1liger :Beflückslmti'gung der: V erhäl er. isseder 
Beteiligten die "erfoI1detJi.che Regell\flg" treffen 
und Rechte ,auch aUiflhehen oder I einschränken, 
wenn ,der Berechtigte ihrer 'nich!t !bedarf oder die 
Leistuntg ;dem. Verpflichteten n'i-cht mehr zug'e
mutet wer:den:kann.iDem § 32 ,des Etibholf
gesetzes entspricht § (12, Albs. (2), ,des Entwllr·fes. 
Die Entscheidung, für die die Berücksidlt!gung 
bäuerlich'er Verhältnisse und, Ibäuerlicher Auf
fas~uner von besonderer Bedeutuntg ist, sc,lI je
doch ~icht den Gerichten zukommen, zumal da 
'derzeit Gerichte mit ibäuerlichten Beisitizern nicht 
bestehen; sondern einer neuen SteHe, der Bäuer
lichen SchEchtunrgssteHe, ,diedtirch ihre Zusam
mensetzung (§ 23 tdies 'Entwu.rfes) -Gewähr d~für 
hieten 5Öll, Idlaßalllen maßgebenIden Verhältnissen 
voH Rechnun'g. getl1a.gen wird. 

Die Versorgungsrechre sind untre'nnbar mit 
dem Erlb!hofbesitz 'Verbunden, s,ie r:ehten .sich 
gleichsam auch g-egen .den !Ei:1biJ'lOIfibesitz als sol
ehen. Di·es spricht da.Rir, sie ;a1sdingliche, auf 
dem ErIb'hof ruhenrde Lasten z~ rbehlnldelln.. Es 
wird delI' N arour dieser Recb:tsgiehiMe >am besten 
,en:nspr:ocnen, si,e ,in die ltellie dtlI' dem a:lLgemeinen 
Recht bekanntendinrgIichen La'sten als Re'allasten 
einzUrg1'iedefln, so wie Aus;ged'inge, nicht . dem 
Kredit dieriendten Rentenv,cl'pHi,cht,ul'liglen u. ä. 
Das österreichische Recht hat zwar eine Begriffs
hestimmul1cr fü,r ,di,e tRea.1J.ast ,weht ,arufg:ostelLt und 
nur verei:zelt Ifür 'S:ie Vorschrilften getroffen, 
d!ennoch kann, von einer n'älheren Regelung ab
!creschen werden, da Rechtsspr.echuing und Rechts
fehre .die an!zuwende11!den Grundsätze genügend 
. 'herausgehildet habten. . 

Gi.eich den 'bereits erörterten Nutzverwaltungs
rechten wUl'denaum die VersoI1gU'nrgsrechte auf 
Gruh'd des Erbhorfrecht·es meist nicht verbü ehe rt. 
Aus ,den zu § 11 ,des Entwurfes für die Nutz
verwaltungsrechte angeführten Gründen werden 
auch ,dies.e VersoI1gungSJrledlte nu.nmehr idcr Y.('.r
hlicherungzuzu'f1üihren sein. § 12 des En;twurfes 
verfügt ,daher i;m Abs. (3) ausdrücklich die Haf-
t un,er der Erbho.flieerenschaften für ,d'i·e Ver>ar-

" " gungsrechte und derenEintr~gun'g aIrs Re:il!oa'sten 
in ·das Grundbuch. 

Die weiteren Bestimmungen des § 12 des Ent
wurfes 'fü'hren 'zu. einer ganz gleichartigen Rege-
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" hmg, wie :sie der Entwunf im § 11 ,für di~ Nutz-, gleiche vor wie für die geset:zJlichen VC1"30rgungs-
verwaltungsrechte vorsieht. Abs. (4) enthält ganz ,rechte des §12. Sie wer,den abo' ,gIei,chf,alls als 

dihnliche Bestimmungen. üher die als Grun:dlage Reallasten der. Enhhofliegenschaften erklärt und 
j,ür die Verbüch,er).mg der Versorgungsrechte sind 'aIs soilchezu y,erbüchern, und zwar im Ein-
niÖtigen Uikunden und Albs. (5) erklärt die VQr- vernehmen dle,r Parocien oderJlulf Grund ciJner 
'schriften des § 11' über Idie Feststellung der IEntschddung, ider B~ue1'1ichen SchIichtmngsistelle. 

" Rechte, iliber ,die Durcbiführung ihrer Ver- Für ei:n erforderIiches V crhhren ~1\lJr Duc,chfüh
.,~~cheruIlig, ülber die Folgen einer Unterlassung . rulllg der Vieribüchemng, fü'r dlie ·Foi1gen einler 
.der VerlbücheruIlig und über eine schon früher Unterl<a'~9ung der Vietbüchlerung und' fiür eine 

·.geschehene Ver:Wcherung ,für siinIligel11läß anwend- schon J,rüher ~e~chehene Verlbüdrer:U'Ilig gelten 
.,.h~. Wii'ed'er ,sinngemäß ld!Ve ,für die Nutzv,erw,altungs-

rechte <>etr.offenen lBesti'mJ11IUnlgen. "e Neben, :den Ihier be:sprocnenen Versol1gungs-:" 
'n~thten. die. auf Grullid d~ Gesetzes inrfolge Be- § li des Entwurfes Ülbern1mmt aus § 3'6 der 
erlbtmg nach Er:blhafrecht zur EITtlStehung gelangt El1bhofrechtsverol"dnung 1m Abs. (1)' die zweck
slin\d, Ibe,stehe\!' aber 1Il0ChWle1ltere 'Ven~ongiUngs- mäß1ge Bestimmung, daß ·ein Versorgungsrecht, 
f'echte ,aruf Grund V:ert,ra:g1es oder letztwi;lliger das s<;hon ~n Gegenstanld einer behördli,j,en 
Anordnung. ,di'e durch § 36 ,der Er1bhof- Entscheidun1g .gelbHd,et hat, n:uraann von ,der 
rechtsverordnunga:us.drücklkh in das Erhho,frecht BäuerI'ichen Schlichtul1'gssreUe geändert werden 
eilllb;ezogen worden sind. Sie 'sind Gegenstand des kann, wenn :sich ,die Verhähnislse ~ei.t::her wesent
§'13 des ,Entwurfes. Es ~ind das zunächst Ver- lich geä,n,dert h'ahen. El'1gibt sich aus einer 'solchen 
sorgunlg'sl'echte rauf Grun,deli'nes übe'rga!h6ver- nachträglichen Entscheidung die Grun.dlagefür 
tta.ges, :der s·i,ch ja wiitscha:ftlich als eine Vorweg- neue Ibücherliche 'Eintragungen, so sind sie nach 
na:hme ,der Eibfol<ge darstellt, und Vec'"Jrgungs- Albts. (2) ,des § 14 von Amts wegen 1:U veran-
'rechte, die :zwar nicht lauf Gmnd eines Üibergabs~ lassen. Ihr -Rang bestimmt sich nach der aililge
vertrages, a'her wohl aUlf Grund eines alUS Anlaß meinen Regel des § 29 des Grun,dbuchsgesetzes. 
der übergabe geschlossenen Rechtsgeschäftes zu-
stehen .. Weiters VersorlguIligsrechte, d'ieerst mit Zuden §§ 15 und 16. 

dem Tode eines Er:bihofbesitzers eingetreten sind. Einen Kernpunkt des Eribhofrechtes hiMet die . 
. aher n~cht 'aUlf Grund des Gesetzes, sondern auf B~stimmung, des § 19, Abs. (2), des Erbhof-
. ;Grill1:d einer vom ErlblllaS'ser vor seineIm Tode mit gesetzes, ,daß der Erbhof beim Tode des Bau,ern 
·'Ahlgeihörigen ,oder dem Erhen ,getroffenen Ver- kraft Gesetzes ungeteilt auIf den Anerben über-
einlbarung older auf Grund ei'ner letztwillig~n geht. Daß Bauenngüter immer. nur 'an einen 
Anordnun'l"1 des' Erblas~ens. 'Den Vemongu'1lgs- Erben geIlangen 'saInen, ,der Idie Mite-rhen ·für ihre 
redlten auf Grund ,eines Db:erg'ahsvertrages wer- Anteile.in GeLd zu Ibefrlied~gen hat, war in öster
den enidlichriJoch gleichgestellt die Versorgungs-reich schon !im 18. Jalhrihundlert in ,derzeit nicht 
rechte':l.uf Gr;un:d eines Zwi'sch:enw;rtscha'ftsyer- mehr gehenden po!;t:sche'l Vorschriften vorge
tl"ages oder einet Zwischenwirtschaftsregelung senen. ,Ein Reid15ges,etz v::.m Jahre 1889 hat dann 
gemäß § 11 :der ErhhoHorvbi'ldungsverordnung die Einfü'hl'ung von Hölfc- und Anet"lbengesetzen 
'il11d -die Versor:gurugsrechteauf Grund der ge- den !.ändern anheimgesteHt. ,Es kam 1m Gebrere 
richdichen 'übergaJbe" eines Erbho.fes bei Lebzeiten des heutigen Osterrc!ch :n den Bundesländern 
des .ß:es~t:z.ers anvf .den Anerlben glemäß § 43 der ':";1'01 und Kärnten zur Schaffung eine, Sonlder
gJeichel1: Verordnung. !'('che5 Ifür 'bäuerlichen Besitz, das durch ·das 
" .. Bei dies,er Gruppe von Verscirgungsrechtcn ist Erblhofrecht v.erdränlgt wunde, nunmelhr aher 
det" aner:benlgeI'ichtTichen Einflußnahme im § 36. neuerlich in KraJft tr~t'en '5011 (§§ 4 und 5 des 
,d'e;r Erhhofre,cht9v,erordnunlg und älhm ent- Entwurfe~). Alber auch in ,den übrilgen Bundes
sprechend einem Eingreifen der Bäuerlich,en ländern war es 'Überwiegel1'd herrsch'en~e Er!b-

, 'Schlichtungsstel'le im § _,13, Abi. (2); des 'Ent- si,tte,daß ,ein MiJr,erhe, ;in~beson,J,erecin Kind 
wtirfes ein en'gener Rahmeng,ez.ogen als bei ,den ode'l"c'ler üherleh:nde Ehegatt;e des ;Erili!a'swcrs den 
ges:~tz1ichen Versorlgungsr:echten. Verpflichtungen, bäuerl,idlen Besitz gegen Ahfind'lJin:g ,der weiteren 
diie durch Vertralg oderaUlf Grund eines letzten Miterben ü:bemimmt, 'sei es, daß einle 'letztwillige· 
iWiUenlS ilibernommen wunden, müssen ,grund- Anorldnung 'Zu diesen:t Er:gehnis .führte, sei e;; 
"sätilich erfillih wenden. limmerh.in können auch daß sich die Mitenhen hei der Erbauseinander-
,in.' di'elsen -Fällen, w.enn ,es untier Ißlerück,slchti-gung s'edung {ifnbteiilung) dar,auIf ,einilgten. 
'der' Umstände der BiUigkeitt entspricht,' die . 

. Die Erlbfdlge kra,ft Anerlbenrechtes nach dem 
Rechte "andel'weiitig festgesetzt", a!lso Leist 11mgen 

, Erbhofrecht fiührte zunäch'stdeshalb zu KI agen, 
hiha.Ulf- blder herunteng,esetzt oder in ihr,~r Art 

weil ,der Erh'hof unter Umstä,ruden nicht :n die 
. ajij.ld~re be's.tiimmt w.el!1den, 'ZlUm Be,iJspiJel Na:tmral- d f 
I Hand der Persion gdrangte, die n~ch I er Auf as-
eiistungen statt Ge.Ldle::Stungen oder umgekehrt. 
: ,r SUIlig der österreich:schen Bevölkeri.lnlg als die zu-

" . 'Im ,ijbri;6en ~'eJh,en die ,A'hs. (2)'b~s (4) dies § 13 nächst bemfen,ea'l1zU'sehen 'gewes,en wäre. Viel 
des Enltwudes .für 'diese Vetso,rgoungsrechte das mehr noch gab eiri 'anderer Umstand Anlaß Z'U 
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Unzufrieden:hei,t ,und Ablehnung; D~s Enbhof
recht ibr:a,ch' mit drun Grunidsatz, daß die 
"weichenden El1ben" 'für ilhren Ariteil am Besitz 
durch den Anel1ben in ,G.eId albgefunden werden. 
An ,die SteHe einer ,Betelli'~U'ng 'am Erbhof traten 
für ,die näch'sten iAnlgehörigen ,des Erblassers ge
s'etzLiJche V,e,rsor:gulll~s'l1echte, ,m,e_ ,dien K1itndern die 
Er1angu~g einler,clen Verihältniss,en der Familie 
entsprechenden Lebensstellung ermöglichen und 
sie, sowie 'andere nahe Angehörig·e vor Not im 
weiteren Leben Ibewahr:en sollten. 
, DeshalibaUe 'Ez1bregelul1@en nach dem Erh
hofrecht riückgängi'g 'zu m'achen und neu durch
zufüihren, ginge offenlblar .zu weit und I:ieße 'sich 
auch ,nJicht vei1antJWorten. Wier ,auf Grund ger!l.cht
Licher Einantwortul1g ,einen Erbhof ü'hernommen 
hait, konnte und mußt,e mit .Fug und R~cht .davon 
:luslgoehe~,d seine Ver'hä'ltni~s'e ordnen, über den 
erez1bten 'Be\Siltz unld 'S~in sonstiges Ve'rmÖigten v·er
~ügen, Rechte aufgeben und ,einräutnen, kurz sem 

'gcanzes Leberi ,daralUlf eillistellen. Es kommt daZlU, 
daß ell1 IBesitlz in 'der Zeit der Gdtunlgd~s Frb
'hofrechoos nicht nur ei'rimal, sdndern mehrmals 
den Hesitlzer Igewechsdt !ha!ben kann. Eine un
traglba'reRech!:'Sunsiche~eit, ja RechtsveI'lW'irrung 
wäre .die iFdLge, wenn man ellWa ""He Einant
wo,rtungen nidTtig lerklären 'lJInld so Idi,e Er!bhöfe 
wielder in den Stan:d eines l1'och nicht eingeant
worteten Vermögens, a'Lso eines ruhenden Nach-, 
la:ss~s, zurückführen wül1de. Nichtzuletit würde 
darunter die Bewirts,chaftunlg der Bauerngüter 
leiden, ,deren volller ,Ertng 'für öslterreich nie 
wichtiger wlarals heute. Eine ,aal,zu starke Er
schütterung 'des Wirtscha,fwlebens muß vermieden 
werlden. Es würde übrigens 'aluch ,dem öSiterreichi
sehen Recht nicht entsprechen, Verhtssenschiafts
abhandlungen neuerlich ,durchzu'fülhl1en, weil die 
Eill'antwortung Ife!hlerhalft ~st. Der wahre Erbe 
kann, wenn eine (Ei~giUng dllicht gd:Vn~t, nicht rn 
'einer neuen Nachliaßab1hall'dlu'lllg, !Sündern nur in 
einem' El1bschaftspl1ozeß die Ane!1k:ennung seines 

; Erbrechtes' 'linld ,die HerauslgalbedJer El'bschaft 
durch~,et'Zen. 

Der Entwurf ,sicltt 'daher :davon ah,in erbhof
rechtliche :Einanrwortull'gen als' solche einzu
'g're~fen. Daß· ,es iln Hinkunft nicht ,meihr da:zu 
kommen koann, auch wenn der ,El1bhOfbesitzer 
schon vor 'der GeJsetzwel1dun.gdes Entwurfes .ge

·storlben ist, ,ergilblt :sich aU\'i §8. Der Entwurf 1st 
jedoch in den §§ 15 .unid 16 !bestrebt, auf ein'em 
<l:nderen We,ge Härten nach TunlE.chkeit ,zu be
helben. AlJetidi,rtg,s sdll nur ,der letzte übergang, 
des Erbhofles berucksichitiiogt werden, ,der ührigens 
meist auch der ein'Zioge ~g'ewesen sein wird. Weiter 
zu :gehen würde' nicht 'e'nltwi'rrlbare Schwierig-' 
k ei ten ergehen. 

§ 15, Abs. (1), gibt Personen, die beim letzten 
El1bfa!Hnach den V Ü'ltchrilft'en ,des. ,au,gemeinen 
Recht'C'S ii:ber, ge5,etzliche Er!bIfolge erhbered1tigt 
gewesen 'wären, 'ailso auJf den Hof oder ,einen A,n
teil davon Anspruch ,g,ehabt hätten., unter be-

17 

Himmten Voraussetzungen ,das' Recht, eine Ent
schädigunlg durch .Iden Erlben,also' ·den lei~ten 
Hof·eigentümer, 'zu lbegehl'en. Die weit,eren:'" Be
still11murugten Ides Enltw:ul'fes !tiegeln .die Bemessung 
der Ent'SchäJdi~ung so hewegli,ch, daß alsEm
schädi'gung n1ichtnur lldemle oder gtößere.Geld
beträ'ge, sonldern. auch Natur:aHeistungen" und 
Liegen'Schaften ·sowie Rechte in Betl1acht komJ;nen. 
können'un,d daß ::tußel1sten iFalles, :sogar 'der Wert 
,dIeIS 'ganzen' El'1blhofbesiltlzes oder Idieser 'Besir-z 
selbst ,als EntSlclrädignmg zuerkannlt werden 'k'ann. 

Vor:aus'seozung 'für .die Gewälhrung einer E'llt" 
>ch~di'g'UlllIg soU nlach § 15, IAhs .. (1), .>1e!in, daß .die 
erhhof.l1echtli'che RC'gel'lllng für ,dien A'llIspl"Uchs~er~, 
ber "nach bä.uerliCher Lebenlsordnurrg e~ne a'['s,un
gepech<t und unhimg ;anzus·ehendle ,schWlete Härte 
dal"stelnt". EIS sdrlen n'atul1g'elmäß 'nur wes.enthche 
Ben'achteiili'gungen ,durch das Erlbhofrecht :eimm 
Aus:gle~ch zug'elführt werden un!d ~. köITntf.· auch 
""ar nicht .auf Ein:zeLheitenei11i~e~angen wel'1den. '" . Wi,e sollte beurooiilt werden,elb rdie Lag'e ,em,er 
Person, die nach allgemeinem Recht :zum Beispid 
einen kleineren Anteil an einem häIJerlichen Be
sit'z ader dieent'spl'echende Abfindung Idalfür;·,er
halten hätte, Ibesser öder schlechter gestelLt. :wäre, 
a'ls ,eine Person gestel~lt ist,. diea'1l'f Grunld

i 
des 

ErfbihO!frecht,es einen ,gesetz!'ichen Anspruch auf 
Unterha'lt, Enzi'ehung, Berufsa'uslbildung,. Aus
str.ttitunig und Hemnat,ZJ\lflucht geigen ,den 'jev,:ei
Egen iBlesi.rzer hat. Als entschei,dend et1k:lärt 'd:f 
Entwucl' "bäued,iche LeibelllSol1dnung",al:so ,'dle 
LebensauHassUJ1!g Ides ösnerreichiisch,en ß,aill.ern
turns. Die !Schon zu§ 12 Ides ,Entwul'1f.e,s a'rrgeifriJjh,r
ten Grriinid'e sprechen Idafür, auch hier IdieBäuer
lichle :Schlich'tungsst:el1e zur EnrscheiidU'nlg :zu Ibe~ 
rufen. , 

Grun:dlage für die Bem~s~ung der Enltsch~di
gung badet nach § 15, Albs. (2), was de~ ~r'be 
durch die Einantworvung de\'i Erbhdfes 'sanlt Zu
behör an Wert erlhalten ha,t,jedoch nur, SOWI':'~ 
er dieS,en Wert DlOchibesitzt. Es kO!mJmt :dlaibei 
niCht ,dar,au,fan, dber einen erhaltenen Gegen
sund n'o'ch Ibesiozt, sonldern ob er noch den Wert 
dalfür ,in ,der Hand Ihat. Alls Eige'nt<Ü!m:er,"des 
Etbhdfels kann der Ef'be nicht für 'g'etrof'fene,Yer
füigungen v,el"antworr1ich ,gemacht wer'dJen. ,~och 
weniger kann v'On ihim vertreten wel'den, ,daß 
eowa Naturerelgni'S~e o.der K:riegsha'nidlup:~en 
Weroe Vlem!ichtet haben. Der Entwurif. :~reicht 
vom Grul}dsMZ nur aib, wenn ,dler Erbe W,ernc 
IUInü .. ed'ti,cherweise au!sdem Besitzglelassenhat,.);Iso 
insbesondere in der Abs,icht, ,einen Ents~häJdi
gunlgsalllSpruch zu vefieitieln. Umer UrnlStan!den 
wirld ein umedQ·ich,es . Handeln ·des Erben 'auch 
schon darin zu erfb'licken sein, daß er einen, Wert, 
ohne ei,nen entsprech·enden Gegen,werlt 'Zu" er
halten, aus der Hand 'geg,ehen hat, oibwgh;l er 
schon wußte, daße'in 'En!:'Schädigun-gs,an~pru'.cl:i in 
FraO'e Ikommt oder ein 'solch:er sogar schon' ihm 
g~~niiher oder lbei .dler Schlichtung&Stellegeltend 
gemacht worden ~:st,' 
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Nach Ahs. i(3)des§ 15 i'st ,cLi,e En:osch~d1gung 
nach ib.i:Hilgem. iErmelss,en zm hestimmen,' wobei es 
dals' Ziel ist, d.i,e Härte l1JaCh TUlnmchketit zu 
'behebelll. iBei ,der' Verschieldenlhleit, der ,in Frage 
kommel!lden Verhältniss.e werden 51ich kaum 
w.cit'ere Kriite,ri'en finden ,La'S's·en, di'e 1'Ü'ral1e Fäl1e 
durchschLageind ,si11ld. De,r ErrtJWiurtf ~ülgt nur noch 
il'eg'f,ij v bei, daß :sich ,die ,l.alge lö:es ifntJschäJd:igun~s-

. weilbensnicht ,günstige'r gesoatlten da.rf; als es 
s,ich eJ.1geben hätte, WJenn ,n:icht da;s' Erlblhofrecht, 

'sönoor:n .das ,a.I!lg,emetiil1le' iElrbrecht ,a.nzuwenden 
gew.esen wäre. f),abei ~oll I(!ntlSpriechend berück
sichtiilgt wel1den, Wias ,de'r E'noschäldigungswe.rber 
unter Lehenden odler von Tl()des wagen be
köfumen hat. Der ErbLa'sS!e'rroal1Jn schon bei 
Leib2Je.iteni ,diiemlit ,d,en ierlbnechtlich,en Be'stim
mungen dels Erlblhofr,echtes. verb.undene· Benach
tei'l:igunlg e,i'nes w,eichooden\ Erlben zum 'Teil oder 
auch gan1Z da,durch bdhoben ~hahen, daß er zum 
BJeii<spiel rfür den Iweich.enlden Eriben Gelder ,auf 
ein Spar-buch einlegte oder durch !fline Lebens-' 

. v.eflSiich,enung 'für rihn :sorgte oder rbelsondeI1e~Mittel 
·für seine geSlichene l1Jebenss'te'lJun:g .raufwendete 
u. ra. m. AlM ,Enwenb von TodleS wegen kiommt 
ntichc lllur in iBet'rach,t, W',as ider weichende Er:be 
auf Gnunld ,d1el>' IBrlbihof.nechtelS ,e,rhidt, mslbesonder,e 
r.ltso di.e dort vOI1gese!lrenen !giesetZilichen Ver-
60I1gun:gSl11echte, :s011lcUerrn, l;!Iuch, Wias ,ihm gemäß 
§ 35 ·des Brbho~gesetzel> vom erlblhdflfr.eien Ver
mögien dies ErblaSl9ers 'z~"gIeikornimlen wst. 

!EJs ',dür.f,en bEQ der ,BemeJssunlg ,der Entschäldigung 
r.lbet rauchniicht die V,erhähni6,se ,des Erhen 
unJberücks~chlt1gt !b1eiben. iJ.)i1e. Hilfe fÜlr den 
weichenden E-nbenl 1S0lil nicht da:zu führen, daß 
der Erbe win.schalft:1ich 'zUlg'rumde' geht. Auch 
volbw~rtscha'ft'lichjtst e.5 von :größter BCldeuturig, 
daß die 1l'Ühenen Erlblhofe ,als ertI1agsfähi~e Wlin
sch<liften lau.f'recht bleihen, und leIS muß Vorsollge 
gefroffen we,rden, daß sie wentl"glst'ens -im Regd
f,ailderricht durch Idle BeSlS,enstlfl:liUI1ig de'r weicheh
deniErlb~n üibermäßig v,eI1Schuldet oder g'anz zer-
5chlr.ligen we11C:!Je;n. Albs. (4) des § 15 lbesümmt 
daih·er· nlach dlem Muster des iFami'li,engläubige,r
g·esetzes ra,u(S :dem Jahre 1923, das lanläß:Lich der 
Gddentwertu;nlg '11!ach Idem ·eI1Sten Weltkr.ieg· die 
Er!höhUrll\g errtwert·et,er Ge1rdlfOrlderru:rugen, unter 
na:heri AlIlrgehQf'i,gen voros:aih, daß bei de'r B;e
mes:s,u,ng .der EntJschädigoUingra.ulf.. die Leistungs
fähigk,eit del5 Erben, vor ,aHem,a,tif die Au.fr,echt
'erhaltung seines Wirtschaftshetrliebes ~edacht :zu 
nehmen ist. Nur aUlsnahmsweise., wehn ,e's das 
Gerecht.iglkeitslgdühl unlbedingt 'e'Jifordert, kann 
nach ,§ 16 'de,s EntWlUd~s davon lalbgre~a;ng.en 
weflde,n. Im RegdfaHe rilüsisen ,alliso Idi,e ~eichenden 
Erbeillim Interesse rde,r Erhaltung der wirtsch~t
Iiich,en, iExiSt.t~niZ . des iEfiben .und damit des 
frlÜG:ueren Erbho.f'he'sit'Zes auch ein 'gJewiss'es Opfer 
oof ts,ich ;nehmen. !Das ist nlicht neu. Nach den 
Ane,rben'VOrschrifr,~n in. Tj.rlol und Kännt'en 
enhaJ.i:enrz~ar die 'weichenden Eriben irnu:ner eline 
Abfi11ldurrg iin GeLd, aJbelr d.er Idlen A'bfi:n,dungren 

2Jutgnuniele :zu '1ege'nlde 'Oibernahmsw.ert istmalngds 
Einügungso :ZIU :bostimmen, "daß. ,der üher
nehmer'woIh'l hestehen ~ann". Dnld zrumgleichen. 
EI1gebnlilS rfUhrteri freie Erhteilungen rd~cLua-ch, daß 
die Nach'1aßschätzung.enim Interess·e des i(J\ber
.nehme'ns näeldri,grg,dhialten wUllden. lDaß ,der Erbe. 
Te,tl·e :sletiner Wii-ttschaft ve'räußennoder -als Ent
schäd:ig,U:11:gab!g,e!ben muß, wirld nQcht iUiS
geschlossen, wohl :lIber die EntziehUlngLebens
wichtig.er Teile fUnd eine Veräiuß,enung Illnter' 
Ibe:sonderrs IUIIllgÜnst'itgen Ver'rhäl tnilSsen. 

Albs. 1(5) des ,§ 15 Wii11 einer oUnrg~'elichen S'e
ha11ldlung mehterea- ~eicheruder Eroen. vocl>e'lllg,en. 
Wril"d üher ,di-e lEntls.chiidiiguillJg mehroererweichen
der: rEr.ben in ,einem Verfallwen oder !doch gtleich
zeitilg en,ischi,eden" so wind -e:S .Stich von ooLbst 
er.gehen, :daß der ,f'qr ,alle Entsch:äd~gun:gen zur' 
V,er.fÜlgung ~tehel!l!de fOlllld ooIf 5ie ö.n !bi:lrrriger 
Weise ver:t.eiJt. wind. Wüld labe,r .eiruma!l.i !bloß über· 
eliie Erroschädiguing eunes von meihreI1en weichen-, 
den EJiben enDschi~den, !So muß auch dann be'
-rücksi,chtügt wer;dren, daß .für ,diie übrilgen ein 
entsprechender Teil der: Mittlel re:;ier:v~lflrt bleibt. 

. Eüne rEriIeichoorunrg der rdem Erben durch die 
.EntlSchädilglUng weich,ender Erlben raufe·rlegten 
Last thed,eut·et es, w,enn Abs. (6) des §. 15 es 
zuläßt, die FäJjJ.~glkeit der Ent:schäidii;~Uln:g 'alUf,z;u
~ch.i,eibern:. Das Maß ist gra:nlz in das B.nmessen der 
SchE,chtJUllllgiSlsteHe ge1e1gt. EsSOll!1 rd:mni. von ihner 
Errtschei,dlurug laJllchrabhänl~en, ab und welche 
V,erzinsung :zu I,eisten ist, wobei 'es naheli.egt, die 
Leistungsfähi-gkeit des Erben und vor ,allem die 
Ert-ragsfäJhi,~kreit slelines VermÖig'elfs zu wÜl'ld:igen. 
EndLich! ,,kann'f die Schlich,tullllgssreHe "Illöci,gen
rf,aJlJl,s" 'rdem lEI'Iben: .eine ,a:ngtemeslserrue Sticher
stelllun:g - ~m Beispiel ,im. W.ege einer 
Hypotheik oder eIDeS iBanikidepots. oder tin 
lilmlicher Weise - r.l<Uftr,a,g,en oder doch d1e 
Gewahr:unlg ~äl1Jg,erer LeiSltumgsfri,SI):en von einer
entsprechenCben SicheriheitslcristuiI1ig. aibhängig 
machen. Maßg.ebend wird se,in" ob ,de'r Ent
schäidi~unl~9werher ,einler Siiche'±1s.td1ucrJlg bedaI1f 
iU11Id .oib·:s~ Ider ,EI1be ohne raH:iu sch'wetre'r S,e-' 
Lastung sei'ner Wirtsch'alft Ieisten kann. 

Einre wichbilge B.estimmunlg enthält kbs. (7) des 
§ 15,wonlayh diie E~ts,chädij,gung statt in Geld 
lauch ,jrr ,bi~g1ichen ode'r unlbe,w~g~ichen Sachen 
oder iRechnen gewälhr:t ,weI'lde~ ikianlll. 1& Jmnn 
:a:hso leUer lHärt.ew:Sg!l'eich zurm,Teia oder ,selJbst zur 
Gänze ra ueh ~n Srachwelften herlbeilgrelfülhrt wenden, 
zum ~dspid ,diurch Zuspruch von iBodene'rträig
nüssen,' von ViehstHeken oder a.uch von Lieg,en
schaften, fernle:r ,auch i.n Recht'en, zum Beispid 
eii,nem Wohnr\l'ngsrecht ode'r ·einem Au:s,g.edintgie 
IU. odgl. Eine Grenze el'gilbt sich r.lusder im 
Abis .. (4) . vbrr,geschr.ieheneJ1i iBedachtnahme auf 
die iLeirstung:s1fäihigkeci,t des iErben, 'Vor ,alIem .auf 
,dii,e A ufrechllerihaltilngseines. Wirts<;halflt:sbetrielbes. 
DaVionaibgesdhen ~ind ,dem hi1li,gen Ermess.en 
der SdMichtungslstdle keine Sch,r.:l!n:ke,l'L ~erzOigen, 
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um Z!U' der den Umständen I~e!s iRa1<les ,am best'en 
en'tsprec~lden Lösu[lJg ,gelangen zu können. 

.Nam Ahs.· (8) des §1'5 können Remte, di.e 
'einem Aruspr,umgwerber lam E'riblhofbesJitz 'bereits 
z~lSteheO', m das Entschäidl1glll11ig'SV1er.fahrenein
beIZOgen und im ZU~l':LinJIl1Jenhlan:g mit der Zu
'erkennung le.iner Entschäidi!gurug geändert, ,auch 
besmränkt und a:ufgeholben werden. Es ist dahei 
insbesonder.e ',an iFruchtgenußflechte (N ultzverwal
tung.srechte) lund Versongungsremte ~m Sinne deT 
§§ ·11 ff. ,de1S Entwiunf.es zu ,denken. So[me Rechte 
können dm:.uführen, daß .eii·nle, Entsm~digun5 
überihaupt nicht ibi1Lig eTscheJint. Ist das nicht 
der FoaH, ISO windes von den besonderen Um
ständen ,ahhä11io<>1en, ob es zweckmäßiger jst, s.ie 
:mfr·echtzu-erhalten und .daneben zum AUSigleich 
nom eine :Bntsmäidig;ung 'ZJU ,gewähren, oder sie 
fl1.'e,hr. oder weniger' wetitgeh~ndzu .änderen,ein
zmmränken adler ,ganz ·aulfzuheben rund ·dem bei 
der Bemessung rder . Eutschärdig:UJng R.echnu.ng zu 
tragen. 

Die MögJ.ichkeiit, daß w.eichende Erben eine. 
Ent6mädi;g.un;g !fordern, bedeutet für den Erben 
und ooinJe Wirts.chaft ein iMoment de·r' Unsiche·r-

19 

Auofrechterhr<lihung seines WirtlSchlal[t'~betriebes 
weniger oder, wenn die Umst~nJdJe des Falles 
dafür spr;echen, g,ar nimtB,edlacht ge,nommen unld 
au·sna:hmS'Wei·SI~ 60elhst de,r Ig·es.amte ererlbte w,:ert 
den weichenden Erben als Enns.chä,dkg;ungz,u" 
e;rrkannt werden. D,a die Entschädigung aum· in 
Sachwerten und R:echten heiStehen k,ann, ist es 
lll<lilllU möglich" tjhnen ,a.uch oden ~anz.en iB~sitz 
zutlJmsrpremen' i ,. 

Ha:t der EI1be I(l~ge.nes, nicht ra.US dem iBd:mof 
stammendes ·Vie~m~g.en ,a;uf ,den IBesitz ,aufg.e
·wen1det., 'so wär:e ,es IUnooUig, ·ihm .a.uch odiie,s,e,s 
Aulfw:andes ver1u:st~g weroen .7JU ,1assen. Dem 
beugt ,§ '16, A,'bs. (2), vor. Soweit ,dem ßrhen 
nicht Samw.el"t.e vdblleibenl, die den Aufwand 
decken, ~s·t die lDeckrung Idrurm eine 'elIJ.:usprechende 
Ge1d1eiostung ,der yreicheruden. ,El.1benan,tihn 
hel1beizuiführ;en. Wie Ge:lideutschädilg;unogen ran,di.e 
~,e,ichenrden &oon :kann Q.uch diese Geldleisoung 
mit oder ~hn!e; V.enZlinsung .a.ufgesmoben wer.den, 
es k'a.nn 'nöügenf,aHs eine SimersteilJüng rarnfge
trog.eu oder die Stundrung vonoeimer Sicherheits-
leistung ,albhän~ig ,gemacht wenden. . 

Zu den §§ 17 bis 20: 

heit ·und bedarf dalher ,ein.er rzeitlichenBegren- Das Enbhofremt salb g.egen sehlemt 'wirt-
zung. Der Entwu'rf stellt den weichenden Erb~n sm,aftende und nrach den Grunldsätzen des' 
im Albs. (9) Ides§ 15 eine:Frist von Idirei Jahren lErbhof'l"echt,e:s dUl"ch V'erlust td~r Isoßtena;nnten 
zur VerfügJUing. Die Pfli,st ka·nn ,a1s ~e,ichrich bäuerlimen 'Bht1barkeit oder. der Wlirtschalfts
,bemess,en ,a;mgese!hen wenden, ,alber e~ soLI den fähigkeit Ibauemunfäihvg gewor.dene Brbhof
Parreien genüg,end Zeft ibheüben., sich ms Ein- besitZer ZW;angsmaß.rualhmen vor, die Ülblim.er
ve,rnehmen.·zu s,etzen umd zu einer ,gütlichen weise raIs ,,'Maßnaihmen der Sta;ni:1esaufSlicht".be
RegeLung zu ogela.ngeon .. Die Sch!llichtun,gSlSteHe soll zeichnet w;\U1d!en. Die gru!1JdsäM1iche Regdung 
erst .:angertUfen wenden, wenn EnJig.ung'&versuch.e war lim § 15' des Erbiho~g,esetZJeS ·enriha:Jt.en.,c eine 
,aJu&simtsJos gewol"den Sind·. Aum ,ist wi:e bei den ,Ergäinzunrg und nähere AtUiSlf'ührung hroamte:n ,ilie 
in ,dJem §§ 11 ff .. die's Errtwurf,eIS VOl"gesehenen §§. 74 his 98 ,der E11lYhofve~rah1"ensoI1dinurug. 
Fristen zu ibel"ück.sicht~g.en, .daß mffolgeder .durch Diese Maßnaihmen waren ,die Wirtschaltsüber
den K'l1ie:g rgeschaffenenr Verih;rltni,s.ge viele öster- wachulljg ,oorm e~nen Vertr,auensmaon, .. "die 
reime'r, linrs'beSOlIlJdere viele iKri-egsgefaog,ene, nom W.irtschafts.fülhru'illg durm emen Tl1e.ulhänder, 
fern der 'Heimat urud ohne genügende Ver- die iEntzi.ehulljg der Verwaltung undl Nutz'nießung 
bi.ndimg mitiihr :sind. Ohne !Bedeutung SlOU ers utlJd aüßeil'Sten IF,aLLes ldi.eEntZliehWlJg .des Eigen
sein; wenn der Ei\,Je suil"bt, lbevor 10m A;ntmg :auf turns ,am Erbhof. Dem österre.ichischeh: Re~t 
Entsmäid.igunog :g,estdllt oder ein smOlIl eimge- ,sind ,solche Eingriffe ,in die W.irtschaft picht 

. Ieitetes Vie.l"frahren beenod!et ,i·st. ibelka.;nllt 'gewesen. Nur ,eine 'gerimtJ:ime Ent~ 
Es k,~nn angenommen werden, ,daß dLe Be- mÜ1nldilgtung hat mur FoLge, daß der Entmündirgte 

stimmun:gen des § 15 des :Entwur.fres eine z,u- sein:e Haodlliuoll'gsfälh~gkeit zum. Teil oder gaolz 
r.eimende Grurudlage ,abgeben, lUm i'n ,aHer Regel verliert lund einen Bei'snand oder KUl1ator erh~1ti 

, die du'rch die Anwe:ndung !des iEPhhafrechteJS für ,der ran rseinerStdle handelt Ußld mit g.erlichtlicher 
weim.ende 'Erben le:ntstand:enen Härt·en -soweit zu Genehmigung unter Unwtänden aum Ü'ber' <Las 
beheben, daß .die ,Lösung nam !bäuerlicher Eig.entum s,clbst verf.ügen kann. . 
Ubensorrdruung ·noch Q:1s traglba:r ,aorzu'sehen ist. . nie Idnei miMe ren .der Zwoang'smaßnahmen, 
Dies Ulmsomeihr, ,a[s es Ibäueclimer AlUpf,a~ung, nämlich die Wirt6.cha:fot'süiberWIachunlg 'durch einen 
wl,e ·schon :au~geofülhrt\ 'wurde, nicht fremd list, Vertr,a,uensmano, die W'irtsmaiftsf'ülhrung rdiu'rm 
:daß sichdt1e we~chendien Erhen ,~n rg.ew~gses Maß einen T reurhänder und ,ilie A·DIOl100U.ng .der Ver
der Zwrück.,setzu'11'g 'g'elgenüber dem Orbernehmer wa[wlIlg UIl!d Nutznießunlg rgr:eifen in die Be,sitz
~m Interesse der Eflha:lriung ide1S !Besitzes geJ,aUen vet1hältnrusse ram Er:bhof nimt ein und können 
l';lis'sen müss.en. T.rifft es niCht ZrU, so ;~oattet § 16 Joa1her ,dort, wo .sie ZfUr Zeit der Gesetrz'Wefldung 
deS Entwum.es eine nom r:lJdiikoaler;e Lösung. Es des !Entwurfes noch hestelhen,genereHI.:,a·Ulf
kann ,dJa:run von dein ,BieistimmUIl!g,en ,des ,§ 15, g.ehoben wenden. Diese Maßnahmen ·auch weit·er~ 
Ab6. (4), rahgeg,angen w'ell1den, raho auf' di.e hin oaufremtzuerhalten, soweit Gründe der 
LeistJU1l'gsfä'hi'gkeit des Erben, vor laJl1em ram .die Z weck..mäßigikei t Idafür spremen, wä:re mit der 
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. Au:flhelhull'g Ides g1e.samten Er.bhofrechte.s runld der 
grur:dJsäez,lichen Herstel1unggdeichen Rechteis flÜr 
den .!gesrunten Grnmdbesitz nicht vereinhar. Es 
wäre auch nicht flOllg.el'ichtilg, ,wel1ill Ischon ge
troff.ene Maßnla:hmen <unter lbestimmten Voraus
setzuß)g~nla,uf.recli.t ibllieiben, ohne IdQß bei Vor
:liegle;ll' delrselhen VomussetZ!Ungoen Maßnahmen 
gle.i,~e·r Art neu vertfügt werden könnten. 
M~r,ere ,der' begunachten.den Stehlen halben QUS·
gef,ührt, daß der.zeit auf Zwr.mgsm~ßnlahmen 
nichr. ver,zichtet woerd.en ·könn>e.' Di,eSle IFrage. a,uf
iZllJ~eifoen, :kann ·nicht. Gegenst,and ,diiels·es Ent
W'llrfes, sü>nde:rn nlUr einer künlftigen Gesetz
gehung sein. 

.§ 17 Ides iEntWlurfes bestimmt, daß di:e· :Maß
nalhmen' spät!eSte:ITS Idrei Monate Jl\lch dem In
brufttreten des Gesoetzes ihre WiI'k~amjkeit ver
tile;ren [Abs. :(1)] oder durch daJs GerichtQuch 
schon frülher lauf,gdhoben werden, können 
[Albs. 1~2)]. Umer einem wil'ld daHir Sot'lg·e 

,gett'laJgen, daß die ibliicheri1:ich·en Anmoerkrufl'gen 
" üher die Anol'ldnung einerWcirtschaftsführung 

dull'ch ·einen T1"cuhänder und 'üher die An.ord
nung einer Nutzve,rw,a:ltung i(§§ 78 <uncl 89 der 
Eribhoifverthhr~solidnuIllg) ,a.uf Antng oder von 
Amt:~ wCIg,en gelöscht we1"d:en. 

Wruter.e 'Liquild~efUJnlgsmaßnalhmen haben dioe 
Albs. 1(3) !Und (4) des § 17 wm Gegensoand. 
Albs. :(3) ,betrifft dlie Ansprüche' ldes V,ertnaue,fiiS
mann~s und dies T['oonändersaruf AusLagenersatz 
rund Ver.gütung ;(§,§ 75 fUnd 83 ,dei Eribhöhrer
f'alh,rensordnung), Albs. :(4) dieLe;gurug ,der Schluß-

.. reen,hung Idurch den Tl'eulhähdoer (§ 82 der Brb-
. hoif~.e~fahrflnsorxl'nung).. . 

\Eiip. letzter ,Albs. (5) ,de~ § 17 Isieiht lfür Ver
pachtungen Idiurch Treuthä'IlIder !UnQ Nutzver
w,al~er ,eine vorzein~ge Ve'rt'mg~aufhe:bung äurch 
,qen .mwgentÜlITler W1e!g,en Eilge:rrbedarfes vor, wie 
dies § 28 des iEntrwurifes für ZWianlg.slv,erpachbuu
'gen:z,uJäßt. Der iEnTW<u:rIf foLgt hiebei Jer An
reg<u.ng.' !einer ibegubachtenden Stelle, die mit 
Recht Idal'la,uf hingoewilesen hat, daß fü'r heide iFäHe 
Jie :gleiche Regelung ,angeme:ss,en ist. 

iDi.e Ve'l"Wahung uilid Nutz,ießung ,konnte, nur 
Q.uf den Ehega~ten oder ·aru:f einern Anel'iben does 
H.Q!flbelsi:tzer.s üherbmgen werden. Soarud weder 
ein: Bheg,attle nochem Anerbe 001' V,er,fügung, 
der' ~U;r Ülbemahme der Verwa:ltun'g rund Nutz
,nießung fähig el'lach:tet Wiurde, so ikon~te statt 
die'sei Z wlangsmaßnr.tlhme, der sog,enarunten ilcl'eünen 
AbD;l,eierung, de1" schärf.ste iEngrÜff v.erfügt 
w~roeh, die, sogenannt,e :große Albmeierung. Si!e 
heiSbanddarin, daß dem HotflbeSlitzer das Eigen
tumam Holf zur Gänze entlZOgen wlliroe. !Bei 
,dieser großen Aibmei,el'lung e1"g]bt sich ei!?,e 
we~e;nt:lieh ,andere Rechtskuge ,aIs bei dlein :l!nderen 
auf~ichtlsbehörtdd.ichen Maßnahmen. Der Hof 
schcid~t laus ~erRechos'splhäre des ,abgemeierten 
Hesitzens·· zur G:iruze IaIUS rund unterst,eht, viel-· 
lei<;h~ ISchon seit }labren, ,eiilem neu'en BieNn, ·aIs 

voll Jeg~timierteII?-, nm Grundbuch eingetragenem 
Eügentümer. Es ka,nn daher nicht wie hei den 
landeren Eingriffen ,einfach verfügt wel'lden, daß 
,dile Maßnahme erutJfäl:1t, der EntJWurf s,i·eht 

-v,ielmehr vor, daß der' Eiln:zdf,a1J. geprüft und 
entschieden ,wird. üihrigens wurde,. von doer 
g'1"oßen A:bmeie>rruhg nlU:r s~hr ,spars:am G.ebrlauch 
Igemacht rund ·t;S ist imicht hekannt, obsi,e im 
Gebiet des heut1gen Ost·erreich üh,erhaupt vor
g.eikommen i,st. 

Srolange cis lbei :Oer del"Zei'tigen Rechtsl~ge:bMbt, 
walhrlt § 18 des EntwuI'lfes .dem fruherenEi1gen
oümer und seinlen Angehörigen Id'iie Rechtssotel
lung, ,die ihnlen Ibei der Abmeiertunlg g,emäß § 98 
der Erlbhofver>f.ahr.en:sol'dnullig eingeräurnt wor
den1l'lt. Es sdllen danach die eingeräumten Wdh
nung's- und Unt'erhahsrcchte 'gleich V'ertra'glichen 
Versorgungsrech'ten ,~uJden EribholHiegens:chaften 
durch Verbüch,erung'.ils Re.allas'ten sicherzustellen 
~ein und edio1'lder1ichenfa~l>s Idurch,die ,Bäuerliche 
Sch1ichtufiigssit:el1'eanderweit~g feJStgesetzt werden 
~örunen. iBeiträJge zu Iden Bewiroscha;ftJUngskosten, 
die dem früheren EiJgentümer naCh § 98, Abs. (5), 
der ,Erlblhofve'rtahrensol'dnungawferl:egt werden 
konnten., soUen, sOWieit s,ie nicht jichon entrichtet 
sind, entfaUen. 

·Eine lR!ückülber,tl'aJgung des EVgentull).5 an den 
fruherenEi'gentumer knüpft § 19, Abs. (1), des 
EnlJWuI'fes anz·wei V oraU'Slsetzunglen, :daß· näm
lich nach fb.äuerl,ichiCr 'Lebensorldnunlg zureichende 
Gründe ifiürdi,e A1hme:iel'u11ig nicht lan>zuerkenn'Cn 
sin'd un'd 'bei Ber.ücksichci:gung aUer Umstänld·e 
überwiegende Gründe lfür ,die Rückübertragung 
des Eigentums $pr-echen. IHs wird also von maß
geben'derBedeutufilg s,ein, oib und wieweit nach 
bäuerlicher Lebensol'ldnullig 'die pensönlichen Ver
hä'lltnisse :des früheren Eiiog,en1Ji.i;mers Und die Lage 
des Hdfes Jzur Zei't Ider AJbmeierung ,deraI1t waren, 
daß sie sein Abtreten vom Besitz und d/essen 
ObertraJgun'g auf einenO:berniehmer recht,fertig
ten, oder doch Idie :heider Albmeierung ihm ein
geräumre Rech~sne'l1ufilg oder sp:iter oeingetretene 
Verihalt:ni's'S·e dalfiür sipl'lecllen, es dabei zu' belis'sen. 
Es kann j,a unter Umst,änden für einen g.an.z hiH
lols gewolidenoo dder geistig gestörte'llI früherl'n 
Besitzer durch idie a,n1läßlich der Hofübertragung 
eingeräUJIll ten· . W dhn Ufi'glS- unld U n:t·er4talts rech te 
am f,'esten gesorgt sein. 

In einer Rdhe weiterer Fragen .soH nach § ·19 
dias Igdeiche ,~lten wie für di,e Entschrudigungs
ansprüche 'WClichender Erlben mlch § 15 des Eilt
w,urfes. Zur Ent:scheildung w,it,d wi,e dort nlhe
liegender Weise wiederdi,eBäuerliche Sch,Iich
tungS!Stel'~e iberofen. Au~geschlossen sdlldie Rück
ülber'tragunig ldes iEigentums !sein, 'Wenn es sich 
nicht um .den Widerruf :des 'letztoCn Besirzüber
ganges nach Erbthöfrecht ihandelt, wenn also der 
Besitz ,schon im Erlb'Weg~ gemäß ,dem. Anerben
recht des Erilbhofrech'teiS ·durch Einantwortung 
oder auf ande~e Wej'se weitle,r übertI1agen i,st. Wie 

• 
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1m § 15 des Entwurfes· wel'clen ,die seit der Ent- ausg,esch1.ossen Lst, 'züm BeiLspiel weil der frü11ere 
zieihung IdesEigelltt'urmls eing,etretenen Änderun- Ei<gentÜlmer nicht mehr 'am Leiben ist, w.ird . ,ein : 
gen am ,Besitz Iherocksichti,gt, ebenso ein Auf- Ang,ahör!'geT mit der Gdl1:enldffilachung, ei;es An
wand .. des neuen ,Ei'gentÜlmel1S ausflig.ellem, nicht I sprudles 'Zwedcmäßig,el'wei'S.e zu'Wart~n, bis g'~" 
aUIS dem Erbhof :stammenden Vermögen. Des- kl:ärtist,oh ·di'e Ahmeierung 'aufrecht bleibt. Der' 
g'l,eichen wirld' das Antragsrecht des trüheren frühere Ei'gerutümer muß j'a ,die RückübertragUng 
Eigentümers befristet, Ihier. ,allerdings bloß mit . des Ei'genmmsinnenha,lb ein-es j.aJhres beantragen, 
e.inem Jalhr, we~l Idie~e Frist wohl .genügen ,wind wäJhrend ·d.em Ang,e!hörigen 'rur ,die Einbrin:gt:ni 
und auß,erdeim für eine möglich'S:te Abkürzung ei ries An't,rages rauf En:tschä:digung eine Frist von' 
des :SchweJbezustandes'~pticht, ·daß· Angehöri,ge drei Jahren zur Venfügung st'elht. Nur W'~nn bei' 
des ifrtühel'en Ei'gJentümen, hHs er das Ei'genüurm Albhufder dreijäih1"ig,en Friostein Verfahren ,auf 
nicht 'zurück erhält, nach § 20 des Entwurfes RJückübertl"agunlg '·des Ei:genit'ums noch anhängi'g' 
unter Umständen Eritschädigungsansprüche gel- sein sioHte; muß ,der Ang;ehörilge' seinen Antr"ag 
tend mach~n 'können, ,clie nicht zu weit hinaus- aUlf. Entschä.digung steinen, bevor die

o 
Frage ({er 

geschoben werden ,solLen. Rüc.kilibert:ragungdes Ei,gentums entschieden ist. 
Zur Sich,erun.g ,der Rückübertr'a.gu~,g ,des Eigen- Es i'sr aber !dann, wie § 20 außer Zweifel .,teUt, 

tums and~n ifrü'heren Eigentümer ;i:5t im A.Jbs~ (3) mi. der En~sche~dung über 'seinen Antrag his Zur 
des§ 19 die AnmetikUng der Einkitungdes Ver- Been&gung ,des V,erfaihreI1lS owtg.en Rüd{über-
faihrens ':im. GrundJbuch mit der Wirkung einer t~agltng ,des EigJentulinlS zuzu!warten '-e... " 
Stfleit'anmerikunlg nach§ 61, Albs. (2), dies Grund
buch~gesetzes vorgesehen. Sielgirbt der ~ntschei
dung volle Wimamikeit 'auCh gegten ,die Per
sonen.,. ,di,e e'rst nach idem Zeitpunkt, in dem das 
Gesuch um Anrmerkun'gan ;das Grundbuchs
g,ericht gellangt j'st, büruediche Rechte erwod~eri 
haben. Der w,eiters sinngamäß atnIZuwenclen'de 
§ 65 des Grufl!dbu~gJesetzes regeLt die Löschun.g 
der Anmerkung und ,alMäUig lSpäterer Eintragun
gen, Idie ib.ei RückJüberti"agU'ng :desmgentums ihin
fälEg 'werden. ' 

§ 20 ,dtls EntWul'fes, wiU diür ,die Fälle in denen 
es bei der Abmeierung !\:;lei,bt, Härte!; behebe~, 
d~e sicha'us iihr für Angehörige ,des 'früheren 
EIgentümers ergeIben :können.: Das durch di,e Alb
meierung entzogd.e Vermogen hätte vorilJuss,icht
l'icheinmaI' den Nachlaß des froheren Eoi,o-en-

, ö 

tümerSgebitdet. Gewäihrt man im Erbfalle 
weichenidIen Eroben zur :Behelbung besonders 
schwerer Härten ,eine vom Anerben zu lei:stende 
Envschä<dlilgtu11Jg, wie ,es ,der Entwul1f in den §§ 15 
un'd 16 vorsieht, so i'st es wohl recht und hilJi.g, 
das 'gleiche Igelten :z'ulas<sen, wenn sich durdl ein'e 
Abmeiierung in 'ga,nlZähnlJicher Weise besondct'S 
schwere Härten für An'gehör~ge des friihenen 
Eligentüme,rs ergeben, also vOl'lzusehen, daß ihnen 
eine durch den neuen E~gentümer zu leistende 
Entschärdi,gung zugesproruen wlerden kann. Es 
wird hinsichtLich des Härte'ausgleiche's für Ange
hörige ,die Ahmeierung einer ßeer!hnn<g naclt An
erben:recht ,gleichges:tel'l't. Dem entspricht es, daß 
der ,Entwurf ,da,s Recht zur AnttaJgsterIung darauf 
a:brste1lt, db ,e:in Angehöriger des .früheren Eigen
tümers zur Zeit der Aibmeierung nach al1ge
meinillll ,R,echt idessen Erlbe oder ein Miterbe ge
wesen wä1"e. Im Ülbrigen soUen ,die' §§ 15 und, 16 
de'SEntwUl'fes über die Ennsd-räidigung weichen
der Erben lSinn'gemäßAnwend:ung finden. 

Eirue Entschäd~gun!g idurch den neuen Ei:gen
tümer setzt natiÜrliCh V01iaw, daß es nicht zur 
RückÜlbel'~r:1lgu11!g ,des Eigentums an ,den friiheren 
Eigent!Ümer kommt. Soweit Idies nicht übelihau'Pt 

Zu § 21: 

Di,e groge Abmeierung ist nicht .der einzige 
Fa;!!, in :dem ,ein :Er.blhOiEbesit'zer oder -mitbesitlJer 
zu, LClbzeiten seJines Eigent'urms verlustig :g:ng. 
Gemäß § 22 der El'b'hofrechtsv,erordnung fiel 
Ibeiim Tod Ides Ehemannes der ,Ehegatt'~nerbhof , 
gesch!loS's.cn an ,den Anerben <des Mannes, obwohl, 
an sich nur ,der ,dem Mann .geihörende Anteil:, 
OIder Teil des Hofes zum Nachlaß gehörte. E~' 
ging a.150 auch dler Teil, der bisher der ülber1ebeli~' 
den Ehegattin. g,ethörte, kraft Gesetzes auf 'dJn 
Anenben. ,des Ma,nnes über; Die Bestimmung 'gilt. 
zwar s,eit ,der ErlblhoHortibildurugsverordnung' 
n:icht mehr, 'behä'lt 'aber für Fälle aus früh~rer 
Zeit Bedeutung, :Ferner konnte' sich na'ch 
Vorschriften der Erb'hoffor,tbiLdungsverordn uhg 
durch ,ge~ich'tEche AnlOl'dnling ein Eigentums" 
ü,berganlg unt,er Lebeniden vollziehen. War b'eiRt 
Tode des iE!hemannes ,der Erbhof luJfd,ie iiber~ 
Lebende Ehegatltin ülbergegangen, so konnte das' 
Gericht gemäß den §,§ 15 und 27 der E~lhbo:ßfort
b:'ldunlg,sverordnmng unter bestimmten Vora'4s~' 
'setzungenden ,,,vorzeiti'gen Eintritt der w.eiteten 
Anenbenfolge" verfÜlgJen, also den ülb~1"gtang,des 
Erhhof.es .an einen: neuen Eigentümer el"Zwingen. 
Noch weiter ,ging § 43 der EtbhoBfortbildungs:-: 
verorldnung" der es :aHgemein zuliei~,daß durch 
das Gericht 'schon tbei Lebzeiten des Erbhof-, 
besi~zers ,die ühergaibe des Hofes auf Jen ge.;~tz
lichen. ,acter auf den 'bestimmten Anel'lhen arig,e~ 
o~dnet wird, wenn es der ErlbhO'fhesit,zer na,ch 
der überzeu!gunlg Ides Gerichtes em'gelgen. ,der 
häuer.Jich'en LehensoI'dnung u.nte~ließ, den Hof 
an den Anerhen z'u üibergeben. 

§ 21 des Entwutife>s e'1'MäI't in 'aHen lru,esert 
FäUen di.e §§ 19 un4 20 für,sinngJemäß ,anlWehd
bar. Es kann 'allSo ; unter ,den ,dort genannteiJ.c 
Voraus!serzunge.ndas Eigenrumadf ,den ft':ijh~'ren 
Besi't'zer zurocküberllr:ag'en wel'den oder, wehtf" 
dies nicht ge'S,chielht~. unter Umständen Angtl-' 

\ 
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hÖf'~g,en 'des früheren 'Eigentümers em Härt'e
aU'Slg1.eich gewälhrt wel"den. 

Das ~~leiche soU nach .§ 21 .cl.es Entwul1fes auch 
gelten, wen~~ der El1bihdf zul'etlZt durch über
g.ahiscvertr'3ig au!feinen neuen Ei'gentümer über
gegangen i'st. Derü:bel1ga'blwertrag spielt im 
Bauemmm ,eine hedeutsame RoHe. Es enr3pricht 
durchaus ,der Einstellung unserer bäuerlichen 
Bevö'ltkerurug, daß der ahemde oder der Wirt
schaft nidlt mehr votI .gewachsene Bauer schon 
bei. Lebzeiten Iden Besiitz vertrag'lich seinem 
Nad·J/folger, :lPt,slbesom:lere einem Kind über:gi.bt, 

. indem er sichs.eilhst'auf ,den .NLtenteil zurückzieht 
und für d·;e näch:s:ten Famili~nangerhörigen .A1:J
fin:dungen ·,older Versorgungtsrechte 'ausbed'i:n~t. 
Der für uri'Sere Redl't'50tdnurilg fundalffientale 
Gedanlke der Vertragstreue muß auch :bei ü!I.,er
gaJbSlVeruägen, ~dl~;: 'Ul1t,er der Herrschaft des 
Erbhofrechts zu·stanlde 'gekoffilffien sin!d, grund
sätzlich Geltung ,beha'hen. Daß der Entwurf in 
den engen Gl1en'zen des § 19 ·dennoch ·eine Auf
hebung von ü.berglalbsverträ'goen .dlul'lch Id~e bäuer
liche Sch!lichtun.gs~teNe z'uläßt,gelht .aufdie viel
f'achen K'lagen zurück, ·daß ,der Erib1hoißJesita:er 
wie in ·seinen sO~'bitg.en wirtlscharft,lichen Ent
schl~eß'Unlgenauch in der Fra.ge einer Besivüber
galbe u,nter Lehenden nichtlfrei 'w:ar, sondern 
ulnter der Drohung w.i<rtcSchafi'l:icherEingriffe, 
in~besondlere' einer Albme~erung stand und unter 
Umständen auch einem polit:ilschen Druck auS~ 
g,es·etzt war. Keiner .besonderen Erw?ihnlUng he
d\1rt es, daß derübergefb.er außel1dem durCh 
Klage vor Idem or.dendichen G.ericht- ,die Nichtig
er'k[iirung .des ühel1galbsVlertrages erreichen kann, 
wenn die ViOrauss·etzungen gegeben sind, unter 
denen nachaU~emei'nem R.echt jedes Rechc:s
geschäft wegen Gewah, Dl"oIhulllg,' Betrug oder 
Irrtum angelfocht.enwerlden Ikann. .Bleibt der 

. übergaJbS'vertrag Ihestehen, so lie.gt es ,na,he, für 
Angehörige des ühergehel1s ISO wie inden früher 
besprochenen Fä~J,~n unter Ul111IStänden einen 
Här.teaus;gile,ich im Rahmen ,des § 20 des Ent
.wurfes :zuzu'J!a's.s.en. 

Zu den §§ 22 bis 24.: 

Die foIgen:d'en lBes't~mmunJgen JdesEn'twurfes 
sind. verfa'hrensrechulichen Frag,en gewidmet. 

Dieilffi En twurJ vorges,e.henen Errtsch,ej\dUlIl'gen 
soH,en zulm T:eil ,den C)I1dentlichen Gei'ichtent, zum 
Teil, wie 'schon aUl'igeiführt w\lroe, !einer ne:uen 
Stell1e, .der ,,'Bäuerlichen 'Schlichtuilllgisste1J.e" zu
kommen. 

. SOWeIt das ,ot'dendich.e Gericht zur Entschei
dung !berufen i'S't, erklän§ 22, AiDS • .(1), des Ent
Wludes ITalheli~gend.el'wei'se .daisBezirksgericht für 
zusdi.ndig, ibei ,dem Idasfiiirden früheren Erib
'hof zU'sfändi:ge Aner!benlg,ericht 'bestanden hat. Es 
hat im Verf.ahren IaIUßi(ltStr.eiltJsamen IZU en'~schei
den, dessen GruncLsärze ,auch .für das' Vienfahren 
vor . den frü:heren Anetbenhehöriden .galten. 
Eine . VerweilSlUllllg' auf denRJedl<tsweg (§ 2, 

ü 

Z.' 7, AußStriei~G.) wil1d für 'l.mzu'läSs~gerklärt. 
Besonlders wird darauf ihin:gl(lWiese~, daß '.aHfällig 
- un:d das wird 'be~'der ,Art der IZU :entsche1:den~ 
den .Fra'gen häufi'g am PI'atze !sein - eine' land
winsdmlftliche Berufsv,ertr.erung oder Sachver
'Ständige 'hel1alllzuzielhen ,S'inld. Der Wichtü)gjkeit 
.des Sachv.erstänldigen:beweises enltSpl"icht ·es, :daß 
die Part.eien schön vor der Bestellung derS:ach
ve-r~.tändi!gen zu 'hören ~in,d, um VOr'scMäge 
machen zu ,können, und 'auch üher das iBeweis
.ergdJni\5 gelhört wer.deÄ mÜ!S'Sen. Um .gütliche 
LösU'n'glen 'zu' fönderll1i, macht Ahs.(2) 'des § 22 
es Idem Gericht zur Pflich,t, nach Tunlliichkeit, 
d'. Ih. : 'Wenn es Üiberiliaupr' ,in Fr'aigle ;kommt und 
nicht von vomherein aU's's:ichr~l!os erschein;t, die 
Herlstellung en.es nbeneinkomlffie~ zu versuchen. 
Eines Rechtsanw:rltes be:daJ.'f Idie Partei nicht" sie 
kann sich "alber· eim~s sdlchen be"dienen und, wi.e 
der Entwurf vonSli,chtsWleüse' im A:b~.'(3) be
tIOlnt, .a uch einen lander,en Vertt'eter ibes:tel'len und 
iilmauch ~m ,f'al'lte ihrer persönlichen Ahwesenheit 
',b!erzidhen: 1m aU,gemeinen . ·gilt im Verfaht'en 
außer Streitsachen der GrundsatlZ, .daß jede Pi<lrt.~i 
ihre Kosten se~bst zu ir,agen hat. Da d,i·es in 
ma·nchen FälLen 'zu UubilIligikeiten fü'hren hnn, 
;J"estimmt Albs. (4), da:ß das Gericht nach fneiem 
iErimes'SlenzU entschel~den 'hat, ,ob eine Barvei der 
anderen Idie,Kos<telll Iganz' oder zum T ei[ zu e~~ 
s:e~en oder ob jede Partei ilhre Kosten .l5e'l:hst 
zu tral~en hat .. Die:s soll immer für ,die Kosten 
der Velitrettt.ITIgge'lten .. Gegen .die Entscheidung 
des B~zj.rJ{'siel"ichtes 'Steht ,d:er Rekurs la:n da's 

,Lan'des- ader Kreisgericht üfIen. Nach .Abs. (5)' 
soilI g·eg-en ·dl,e Ents;chei'dun'g ,des Relkursgerichtes 
.ein weiteres ,R.echltJgffiittel .ausges,chlos.S1en sei:a. 

Die §§ 23 unld 24 tre.fIen' ,die nä'hel1e Riegdung 
für .&e Bä·uerliche Schlichtungsstel:le. Dieset; iilber
tr?igt ,der Entwurf ,di.e Ewch,ej.(Iung über Venior-! 
gunlgsrechte gerriäß den §§ 12hlis 14 und 18 so
w,i'e d~e wi~tli:g,e rtlnd we:j.ttlia'gende AUlf;gJrube, gte

mäßden §§ 15, 16, 19, 20 und 21 Idie lenzte 1 

Besit.zregelurig am ·frÜlheren Erblhof zu über
prüf.en und, :wMn esn;ach ;bäuerllicher Aufifas·sung 
g.ebot.en .erscheint., unter Umständen rechltsgestal
terrd'zugwn\5'oen :des früheren iBesitzers I()Ider 'S:ein,er 
Angeihöri'gen ,einlJUigreilfen. 'Der IEntwurif s,chlägt 
vor, ;daß 'bei j.edem Almt ;der iLanld.esr.eg'i,erunlg 
ulnd !helm Ma,gj'strat der St.adt Wi,en ·eine. 6chlich~ 
tUfllgssteUle zu bilden i'st. ·Bestehen soU ,sie aus 
einem Richter als. Vorsitczenlden, einem rechts
kUh,digen VerwaLtungsbe'amten unld zwei. Ver
tretern der' Bauern~ch'aft. Als ZlWeite InsrarnlZ 
wird I ,eine Bäuerliche Oberschlichtungs'steHe heim 
Bun'<iesministenum für Lallld-und FOf'stwirt'Schiaft 
vorges·ehen, ,der ein Mivgli'ed Ides Oberst.en Ge-

'richcshofes'a·ls VorsliltJzen:der und außer:de'l1l w~eder 
ein re·chrsk'UIlidi'~er Verw,altu.ng'slbe.amte.r und zw.ei 
Vertreter der .B,auem:schlalft .angehören sollen. 
Diese sonen. yon Iden Präsi,denten ·derLandes
landw.irtschafcslkiammern gemeins:am :bestellt w.er
den. Ein' ForUlffi :da·für. el1gi'bt sich tin .der seit 

/. 
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laIljgem besteihenden, wenn 'auch l'echtllich 
nicht v,eran'k,erten Prä,s:j:dentenkonfeflen'z 
Landwir,tschaltskammena. nteflreidls. 

noch sIe noch Bedemu.ng lbeha'lten, son\5tals gege.n
,der staI1ds,los einzust,el'len. 

Zu den Wieit,eren Be:stimmunlgen des § 23 des 
Entwurfes, Idj'e .für ,die Sc;:h'lichtunJgssteUen erst,er 
und ':z,weiter In:stan:z gelten, sei kUJ1z Ifolgen'des 

,hervongehoben: Da ,es sich um !di,e Ents,cheidung 
pr.ivatr,echtlicher AngeiIelgeniheiten ha;rudelt, .ist es 
g,erechdfertigt, idi,e Mitglieder der ScllIich:tungs
steHen mit r:ichterlicp-er· Unah!hängigkeit :ausrzu
statten .[Alhs. (3)]. Für das V:erlfaGtren sälJl.en siinn
gemäß die :Bestimmung-en .de:s A!l1gemeinen Ver
wa,J.tunigsrverf,a.hl"enslges,etzes g~liten [Albs. (!i)]. So 
wie im, ger:ichdichen Verfa:hr,en nach § 22'00 
Entwurfes ist nach TunLichlk,eit ein ,giitliches 
Obereilnkolmmen zu vers1;lchen [AlJ:)s.; 1(6)] .. Die 
Beschlußhssunlg r,egdt A!bsa:tz 7. Der Vorsitzende 
aNeinkann \T erglei'ch'sverhand:lungen' :FOOr-en und 
zustande g<dkornmene Vergl.eich,e beurlkunden 
[Albs .. (7), Schlußsatz]. Gleich wie im. gericht
ti.chen V~I1f,aih:ren k1a:nn auCh :im V'erfaihren· vor 
Iden· 'SthlichturuglssooHen leiner Pa:rten der Er:satz 
von Vedahren's!kosten der' ander,en Partei autf~ 
'er,ie'gt werlden ~Albs. (8)]. Die Bntsch'ejldunJgender 
Schlich'tun'gSISteUen und Idie vor· ilhnen ab
-geschilossenen Vergleiche Wel'de'l1:aIs ,E,,"ek'l,ltions
ritlel :~m Sinne des§ 1 &er EXelkutiorn'ol'dnu'lllg 
erlklärt un1d in die öffenrlid1,en Ur'kU'!1Jden ein. 
Igereiht; Idie nach §- 33 des· iA1llg,emeinen Grund
huchslges-erzes die Grundla,ge Jjiür bücherliche Ein
tragungen biLden 'kiönn'en {Albs, (9)] .. 

'Zu den §§ 25 und 26: 

Die ·Aus.fiührunigsbesti1rhmungen Ides Entwurf.es 
zur Auifihiebu.ng rdes ·'Erblholfrechtes i;·chIHeßen mit 
dien§§ 25 und 26 .alb, ,d1e ,die 'Behand1ung an
hä:nguger Verlfaihrenregeln. 

Vel1llassen~ch,aftJsabhan,dllungen über. Erbhöfe 
(§ 25 des Entwurfes) waren nicht ,den Anerhen
behörden ü;bertragen; 'Sondern wUI1den von den 
BezirlkSig,erichten ,gleicha1'1en übrigen Verl.aS'sen~ 
schahSlahhan dlUlIlig,en . ,durchg'elfünrt. Eill1e', Beson
.derhei t für di'e V er lassel1~cha:fMa:bh'a'D:d1ungen 
iilber Erb~ölfe erg,~bt sich Idaraus, daß sie ,gemäß 
§ 8 des EntwUrfes nunmehr vom Anerhenr.echt 
des ErIb'hdrechtes, auf ,das aHgemeine Erbrecht 
um'geste'lh werd!enmüss,en, wenn die Ei'n
a:ntfW()l"tun:g noch nicht verfügt [st. n;)Js~r,gebtri.s 
id!er 'Bes·timmu.rugen des Emwurfes ist, ,daß die 
V,erlfahren von den GerichJten, bei denen sie 
anlhängig S'in,d, fortzusetzen un'd, soweit es ,durch 
die Änlderung ,d:es materidlen Rechtes nötig wirld, 
'neu durchlzu1ftühren sin.d. In ,den gemäß § 8 
des Entwurfes auf das alLgemeine ErbreCht ·um
zuste~l.elllden Vet1f.ahren wel1den bereit,s aJb
gegebene 'Erhserlk:lärllngen 'ails wirkuni'gs'los er
klärt, ebenso Vereinbarung.f!1., die im HinLblick 
auf ,eine Enbrege'lun'ggeni.äß ,dem Erb~O!frecht 
ges,chlos'sen worden :sind. :R:ekursrverf:a!hren sind 
in IdieseruAlb1hand'luI1gen nur fortzusetzen; wenn 

EribhlO:fsachen, die 'bei 'eiI1em Anerihenl;cricht 
anlhängig ,geiblielben :s,ind (§ 26 des Entwurfes), 
können noch ,gemäß iden ,§§ 1 ff. ,~:er Zwehen 
Kriegs:vereiI1fachurJgs-V,erordnunig tHir ,das Erb
hQlfrecht vom 27. September 1944, Deutsches 
R. G .. BI. I S. 238, als nicht Ibiegs,dringlich ~u
rückgesterllt ader al\S einem and'eren Grunde 
unterbrochen 'sein. Alhs. i(1) des ,§ 26 verfügt, 
daß diese Zurückstdlhmg oder UllIt'erJQrechung 
mit dem In1kratfttl'e.ten des 'Geseczes -el1.der. 
We'lcher SteHe ,die Erledigun'g Z$orhl11t, be
stimmt Abs. (2). Ist nachdem nunmehr an
rz.uw,enden:den -oallgemeinen R'echteine zur Er
ledigung Zll'ständi'ge ,Behöl1de g,egeben, -so über
weislt ,das Bezir'ks,gericht, bei dem ,das hi'slher Z\!,
st:ändi'g,e Anel1bengericht 'bestanden Gtat, die 
R,echtssache di,eser Be'hör.de 'Zur DUl'~:hfüihrun.g, 
,a'lso zuun,Beispie1 V:edaihren wegen Genehmi
gung einer 'LiegenschaftsverpachtUllig Q1der Li~gen
schalft'SVeräußerung ,der Grundy.erkeillrslkom~ 
mISS'lOn. In atHen ;lirJderen Fällen sO'l1 dies'es 
Bezit1kSlgerich:t 'se1hst im Verf.3Jhren -außer Stl'eit
s'achen ',entsCheilden. Wie-die' Vethhren weiter 
,durch:zul.6ühren sind, lbestimlmt Albs. (3). Viele 
VeiJahren werden 'giege'ri'Stafildsdos gC'W1orderi 
sein, wie ztilm Beispiel Verf:aihr,en wegen Ge~ 
nelhmigunlg -einer Be'lasrung des E1'ibholfibesitzes 
u. .cLg'1. Siie ,sind daher eino:zust-eL1en. VerfaJtren, 
die noch -Bedeutung :behahen, sin!d for't!~us'et,zen 
und nur soweit es die Änderung des ,ahiZuwen
denden Recht~ nötig macht, neu -durchzuführen. 

Die ,foIg~nlden Bestilmmuagender Albs. (4) 
bis (8) iiberltechtosmilttelfristen 'q'nlda,nhängilg~ 
ReclItsmittelrverfaihren halbe!}" vi,elfach Vorschr~f
ten des Art\:ke1s IX des Gesetz,es vom 3. Oktober 
1945, :Sr. G. BI. Nr. 188, über Maß'I1ahmen zur 
Wielddherstellung der österreid1ischen bijrger~ 
Hchen Rechtspflege zum VorbiId. iAhs. (4) läßt 
noch n'i,cht abgelalulfene R'echt,smiltoelflt"li'snen neu 
beginnen lm:d ermÖiglicht die Anfechtung. 
frülhel'er Efi't\'i,chei,dungen 'im Ralhmen Ides nun
mehr geltenden Rechtes. DUl"ch die Wieder
errich,ttunlg) östJerl'eichs i'sr die höChste Instanz 
in Erlbhofsachen, das Reichserbhdfgericht in 
Berli,n: 'zu. 'einelIIl aus:län'dischen Gericht g,f.worden .. 
Albs. ,(5) hestimimt, welche Entsch,ei,dunJgCll1 des 
Reichserb'hof.geridrtes für den öster:iieichischen 
Rechtslbeteich n1Qoch anerkannt wer,den, wieder 
in Oh:ereinsti1mmunig mit den Vorschr~ften des 
beZidg,enen Geset:zes üher Maßnaihrrien !Zur Her
stellung der· Osterreichisch,en Rechtsor:dnunig ,hin
sichtlich . reichsgericht'licherEntsche1du.n;gen. -Be
iSChwer,dever,f·ahren ~n El1bhofiSamen kÖl!1n~n nur 
nom Ibeim ReichJs'eI1hhdfgericht ::lin'hä,nlgig· ,ge
b'li.eb.en sein, un,d zwar entweder tin dritter In
stanz nach demursp!'Ünlglichen Ins~anzenzug 
(Anerhenlgerichi - ,ErbhOifgeri1cht .-: ':R!e~chserb
holfgericht) oder in :z,weiter InstanlZ nach der 
schon ibezogenen ZWleitel1 Krie'g'Srvereinfachu~gs-
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V:erorldnunlg für Ida's El1bhofrech1t, ,die ,die Erb- zw.ei s:achku:ndig.en Bei~~tzerD! zu ·entscheiden 
· hOlf;gerichte hei den OberLandesgerich'oen als hatten. . 

Mittelinstanlz aUs~chied unld das Reichs'erbhof- Wunden . .die beilden ,erörterten Maßn:IJhmen 
ge'richt 'lzur Entscheidung mer ,alile Beschwel'1c1en nicht :für ~U'sreichemd :befunden, SQ konnte es 
in 'zweiter Ulnd Iletzter Instanz Iherief. Demgemäß nach. ,dem Larixlibewirtscha·ftungsrecht :zu/ einer 
so:)ll nach Abos. 1(6), iS10weiteine Entscheidung an Zw,arugsv,cl'1pachtumg kommen. Da~ Gericht 01'<1-
St'eHe Ides lReichs,erbhd~g'ericlltes noch ,in Frage mete die V.erpachoumg :an, bestimmte die Person 

. kommt, die nunmehr 'zuständige österreidlische ,des Pädlters und . setzte di,eP,achthedingunglen 
· Behörde ·ent,weder in '}:etzter In5tan'z oder in fest. IEs gingez,u weit, 'auf SOIlche Weiseent
.zweiter Iust,anz .zu entscheiden halben. Eine .st:anden.e :Pachtvcrhältnusse ohne R'Ück:sicht,auf 
Sonldervorschri'ft ttifft A'bs. (7) moch für Ver- ,die Umstände des EinzelfiaHes und die Inter,essen 
falhren ülber Ge!bü·hren un1d Au.s'}:a.g,en. gemäß den :heider P,art·eien generell aUlfzuheiben. Eine weit
§§ 99 ff. der Erlbhdfverlfaihrenoordnunlg. Sofern gehe!lJde Anpa'ssun,g ,an neue Ve·rhä:ltnisse er
solche Verlfa,hr,en noch an'hängigsein süllten, mägücht ISchon dais· Pachtschut'zrecht. Nach den 
sin1d ,~ie 'danach 'Von :dem Gericht, !hei dem ,die §,§ 5 u!lJd 6 der ,delrzeit in österre,ich noch geIt.en
zustän'dige Aner'benbehöl'1de bestanden 'hat, nach den Reichs.p~chtschut,zordnu'llIg 'Vom 30. JuJi 1940, 

· den bisherilgen Vorschriften 'durchzuf1ühren. An Deut.sches :R. G. BT. I S. 1065, kann das ~achwmt 
di,e St,eHe des Reichsetfu'hofglerichtes soll der. ',aulf Antra:g .~i'il iden InJmlt jedes ,Bachtv.ertri<ligles· 
Ober~te Gerichtsihof treten. Abs. (8) regelt eine ändernd eilligroeiifen.Dem Umst:an,de,' ,daß der 

-alWilIig nöti'g wendende Aiktenerneuerunlg. Verpächter das Rachtve1"hältnis micht freiwilli,g 
eingting; tdgt ,der En.t'Wmf ~n der W,eise Rech~ 
n'ung, daß er die Grunde für eine. vorzeitUlge 
Aufhebung 'von Pachtverträgen auf Äntr,a,g des 
Verpächtle:l1s!(§ 1118 AIBGB., § 6 der &eichspacht
schutzordnumg) .fü.r diese Verträige .erweitert. 
Nach § 3, Abs. (2), Z.· 3, der Reichs'J)achtschutz
'Ül1dnung SQJJl das Pacht'amt einen P:achovertmg 
D.,ichtverlängern, wenn der Verpächter den 
Pa'chtg,egenstand a.uf die Dauer per'sön1idl bew~rt
~chaften oder durcheinIRami,lü.e'nmingIied bew:irt
~cha;hen 'Ias'sen wilJ, Wird.durch den ,Verlust d;:!s 
Pachtg,egem5tandes ·dem Pächter die wirt6·ch,a.ft
Iiche Lebensgrund:liage entZiOIgen, 5,0 sldl1 di,esnur 
~elten, 'Wenn die Ipers,ömliche ß.ewi'r,tschaftung des 
:P,achtgegen~bandes für den Verpächter . oder dl3!s 
Familienmitlg1ie,d von .entsche:iidender Bedeutung 
li,st. Liegen dies,e VO!1a!ussetwungen bei einem 
Zwang,spacht'vet'H'~.g var, lSO kan'n nach § 28 ides 
EntW'llrf,e~ das Pacht,a;mt 'auf Ant.rag ,des Ver
pächtel's' den .. Vertrag vorzeitig lau:fhehen .. 

Zu . Abschnitt III, §§ 27 bis 30 (Ausführungs
bestimmungen zur Aufhebung des Landhewirt

schaftungsrechtes ). 

1m dritten Absch'nirt befaßt sich 'der Entwurf 
mit den Alus.f'Ührun~sbestimmungen zur AUlf
helbun,g des L'an'dhewirtschalftun.gsrechtes. Es war 
zuwetzt in den Vorschriften .d~er durch die Be
kanntmachung vom 20. Jänner 1943, :Deutsches 
R. G, BI. I 15.35, in neue,r Fassung 'VerLautbart,en 
"Verol'1d:nung zur Durchführung der Vel'ol1dnun:g 
z,ur Sicherun'g' der Lanldlbewir·tschaftung vom 
20. Jännerr 1943". zusammenglef,aßt. 

nen Zw,angsmaßnahmen des Erlblhofrecht·es 
geigen smlecht W1~rt~cha;ftenlde HofbesUltizer ent
sprachen hehöl'dLiche ,Eingriffe im R:edlt zur' 
S.icherung der Landlbew;i,rt:1schaft'Ulmg geg'en 
s.dJilech:t wi.rtscha f tenJdelErglentümer und sO'tlSltige 
Nut'Zunlgslberech'tliigt'e von :htnd'W~rtscha:ftl[chem 
Boes:itz, ,der ni,cht zu ,eiinem 'Erlbhof geh6rtJe. 

4 . !AI!; miMeJ,e Maßnahmen waren ,im lLandbe-
, wirt'schaft'Un~srecht die W.ihscha:ft'süberwachun:g 

durch einen Vertrauenlsmann und di,e' treuhände
'fische Verw,ailtulllg,also di·e übernahme der Ve·r
w,altl\wg durch . einen T t'leuhändoer, 'VOIr'gesehen. 

· Sie simd we,it,gehend den. gleichartigen "Maß
n.ahmen 12:·~en ErhhoBhesntzer .:IlIachgeibildet, von 
denen § 17 des Ellitwurttes hande'lt. So wie dbrt 
für das Gebi'et des Erbhoft1eChlJes 'W,il'd i'lI) § 27 
des EntwUJrfes für das Gebiet ,des Landhewirt
schaftungsrechtes die LiquidierungdiJeser Maß
nahmen vorgeschlagen. Die iRegeJung ist <in 

'heiden Fä:l!len völliig .g:leichartilg, so daß weitere 
.AwfühnLngen entf,allen kiön-nen. Soweit ein 
gerichtliches Eingr,eiifenin IFr<lige kommt, 'kann 
das bisher zustänldige Gericht einschreiten, denn 
das La'ndbewirtsch;a;,ftun~st'le:cht Ihat oIe eine Sonrd:er
,gerichte gersch,affeA, sondern es he,i der Zu~tämdi,g
keit der 1a!l,J,gemeinen :Bezir4k:sgerichte beIassen, die 
nur in he.stimmten Fällen unter Zuzi~hung von 

Ä uß,erstenf.alls konnt·e es llJach dem Land
hewirtlsch,aftung:s,recht dalzu kommen, daß das 
Gericht d,je Zwangö'verst,eigerung 'flines iBetriebe's 
od,er Gl'1undstückes ,anor;dnete. N ach ~ 29 ,des 
'Ennwurfes sol,J ein solches Zw:an,g'sverst,eiger.ungs
ve rfalh ren nicht :fortgeführt w€l1den, wenn ·der 
ZuschLag noch nicht 'recht,slkrä:fcig erteilt 1St. Noch 
weiter' zu gelhen unld ,auchidemjenigen, der in 
öfl1e:ntllicher g,erichtlicher Ver'st.e,i,gerung ,das· Eig'cn
turn schon e.mdgühi,g erwürhen hat, s''1j.n Recht 
zu nehmen, ist wohl: nicht möglich. Die VOliaUJs
'set',zu'ngen ,für die Anol1d'nun'g ,einer Zwangsver
ste,i,g.el'ung WQ,ren. ührigen's besonders ·strenge.· Es 
mußte ~ich die Be'wirtscha.ftung der iLieg,enschaJt 
durch den Eigentümer als eißIe. vel1anrtlwortung:s
lose Mißwirtscha;ft darsteUen und es oorfte eme 
ondnungsgemä& Bew:i·rtschaftung dUlrch den 
Eigentümer nicht mehr zu el'warten sein. Die 
Verste~ger,un:g ,d:Urlfte lauch nicht ,angeürdnet wer
,den, wenn de:r Eiglentümer Wehrrnachtsangehor,i
ger oder we:gender Kriegsvdhrultnis,se· zu stän-
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dißien Diensten ,außeI1halb .da<; iBetriebes hemn-
gezogen vmr. Auß,e'I1dem lkonme ,der EigentümeJr 
noch bis zur Recht,skraft des Zuschhges durch 
eine f11e:ihändige Veräußenung das Versteige-
wngsver:f:a1JJren hinfällig machen. , 

§ 30 '~es EntlWiuflfes r,egelt ,die Beha~dlun;g,an
häng,iger Verfahreniiher Landlbewirtschaftu1l{;s
Slachen. Solche Verf.alhren k!önnen ,nach ,§ 1 der 

. V,erofld'mung über ,arußerordent!lliche' ,Maßnahmen 
"im ,P,acht-, JlJandbewi'rtsd).,aftun@s- rund Bntschul
dU11!gJSrecht a.us AnLaß des tonalen Kri,eges vom 
11. Oktober 1944, De'Ut,schtes R. G. BJ. I S. 245, 
noch ,als nicht :kr.iegsdrin;g1ich :zuruckg,estellt older 
aus ·einem ,anderen Grunde runt<:I1brochen sein. 
Die Zu'rückstdLung oder Unterbl'echung sdH mit 
dem Intkrafttreren des Gesetzes enden. Ist das 
Verifahl'en g.egensnan,oolos g.ewordle:rl, wie zum 
Be,ispid etin Vedahren wegen Anordnung einer 
Bew:irtscha.ftu1l{;smaßn,ahme, so ist es einzu
stellen. Hat das Vetf,ahren noch Bedeutung, wie 
zum Beispiel ein Ver.f,ahren .wegen Aufhebung 
,einer Bewirtscha:ftungsmaßnahme, so :i~t ,es von' 

.. 

25 

dem ihisher 2u6tändigen Gericht ,im V.erf,:ihren 
~ußer Strei:tsachen ;durmzUlführen. W>egen: Iau
fender Rechtsmittelfristen oder anhängiger Be
schwerdever<fllhren :braucht nich·ts vertü:gt ·zu 
werden. Denn § 7 ,der VOl1genannten VeroIldnung 
;hat ,adle ·B·eschliisse der Bezirksgei:ichtie. in. Ange
legenheiten der Landbewirtsch1aftung ,für unan
fechtbar ,eI1kilärt und:bestimmt, daß fruher ,e:n
gelegte Rechmmii:tel: wenn sie ,das Obedandeos
gericht, 'daS .. ,aLs einzige Beschwerdeinstanz in 
Fmge ~am, ,nticht his zum 30. Novemo.eu- 1944 
entschieden hatte, für ,eruedigt und Idie angdodl- . 
'tenen ,EntschlC~dun'~en .als 'necht~kr,ä.ftig geworden 
af!iZuseihen sind. Wie ,bei deIJ. Erbhof&achen wird 
,auch hier vOl'g.esehen, daßa11fällig anhängige 
Ver.f,ahren über Gebühren und Auslagen nadl 
den bis'hterig.en V?1'1schriftel1:' durchzuführen 6ind. 

Zu Abschnitt IV, § 31 (Schluß bestimmungen). 

Dieser Ab6chnitt enth,ält n,ur einen Schluß
pamgmphen, ,derdi·e .beteiligten ;Bundesministe
Il"ien, mit' der Vo1l:ZJiehung des GesetlZes betr,aut . 

.' 
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